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Multistakeholder-Prozesse – Kooperationen mit der Privatwirtschaft

Ein anderes Format haben Kooperationen, die primär die Mitgestaltung, Erweiterung
und Durchsetzung von internationalen Normen oder Standards z.B. im Menschenrechts-,
Umwelt- oder Welthandelskontext anstreben. Vor allem wenn es sich dabei um breiter
angelegte Kooperationen zwischen Regierungen, NROs, der UNO und privatwirtschaft-
lichen Akteuren handelt, wird in der Literatur oft der Begriff des “Multistakeholder-
Prozesses” verwendet. Es können aber auch noch andere Stakeholder wie lokale Ver-
waltungen oder Parlamente und ihre Ausschüsse involviert sein. Ein bekanntes Beispiel
eines Multistakeholder-Prozesses ist der Global Compact, der 2000 auf Initiative von Kofi
Annan gegründet wurde. Ziel ist es unter anderem, die Privatwirtschaft für die Auswir-
kungen ihres Handelns auf das lokale Konfliktgeschehen zu sensibilisieren. Diskussions-
foren sollen über Situationen aufklären, Handlungsoptionen verdeutlichen und letztlich
die Unternehmen zu Partnern bei der Konfliktprävention machen. 4 Hierfür hat der Global
Compact eigens einen Politikdialog “The Role of the Private Sector in Zones of Conflict”
eingerichtet, in dessen Rahmen Seminare, länderspezifische Workshops, Fallstudien und
grundsätzliche Arbeiten zur Rolle der Privatwirtschaft in Konflikten durchgeführt wer-
den. Eine Initiative in diesem Bereich ist das Conflict and Security Resource Centre, ein
Kooperationsprojekt des Prince of Wales International Business Leaders Forum und der
NRO International Alert. Dieses stellt Hintergrundinformationen zu Konflikten, Beispiele
für Unternehmensverhalten und Richtlinien für Unternehmen, wie man sich in Konflikten
verhalten soll, bereit. 5

Aber auch in seiner Gesamtkonzeption leistet der Global Compact potenziell einen
Beitrag zur Konfliktvermeidung. Er ist eine Übereinkunft, bei der sich Unternehmen dazu
verpflichten, ihre Geschäftspraktiken an den Global Compact-Prinzipien zu Menschen-
rechten, Arbeit, Umwelt und Korruption zu orientieren, welche letztlich verschiedenen
UN-Konventionen entlehnt sind. NROs begleiten diese Lernplattform für die Privatwirt-
schaft als Diskussionspartner und (konstruktive) Kritiker.

Die Unternehmen, die dem Global Compact beitreten, machen sich dessen Prinzipien
formell zu eigen – allerdings auf der Basis freiwilliger Selbstverpflichtung, d.h. sie ha-
ben keinen rechtsverbindlichen Charakter. Vielmehr beruht der Global Compact auf der
Annahme, dass die Wirtschaft ein Eigeninteresse an Stabilität und Frieden hat. Bislang
bleibt die Praxis der Unternehmensführung allerdings in etlichen Bereichen weit hinter
den eigenen Absichtserklärungen zurück, ihre Geschäftspolitik in Krisenregionen an den
verabredeten Prinzipien zu orientieren. Da der Global Compact auch nicht über effektive
Kontroll- und Beschwerde-, geschweige denn Sanktionsmechanismen verfügt, bemän-
geln viele NROs, dass er von etlichen Unternehmen nur als Instrument zur Imagepflege
missbraucht wird. Kritiker werfen den beteiligten NROs daher vor, durch ihre Mitwir-
kung am Global Compact weniger zur Friedensförderung beizutragen, als vielmehr einen
Beitrag zur Legitimierung von Wirtschaftsstrategien zu leisten, die nach wie vor vielfach
konfliktverstärkende Implikationen haben.

4 Siehe Friedensgutachten 2004, Beitrag 4.3.
5 Siehe http://www.unglobalcompact.org (weiter: Issues/Policy Dialogues / Conflict Prevention) oder auch

http://www.csrforum.org/csr/csrwebassist.nsf/content/a1a2a3a4a5.html.
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Wünsche nach mehr Kooperation auch bei der UNO – der
Cardoso-Bericht

Die oben bereits erwähnte Erkenntnis, dass Friedensstabilisierung nur dann nachhaltig ge-
lingen kann, wenn dabei alle gesellschaftlichen Ebenen berücksichtigt werden, gilt nicht
nur für die Wirkungsradien zivilgesellschaftlicher Ansätze, sondern auch für die Strate-
gien der internationalen Gemeinschaft. Es ist daher nicht verwunderlich, dass auch auf
Seiten der UNO das Interesse an einer engeren Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft
wächst.

So verkündete Kofi Annan im Rahmen seiner Reformbestrebungen die Absicht, das
Verhältnis der Weltorganisation zur nichtstaatlichen Sphäre auf eine neue Basis zu stellen.
Anfang 2003 beauftragte er ein Panel hochrangiger und mit dem UN-System vertrauter
Personen aus Politik und Wissenschaft damit, den bisherigen Stand der Zusammenarbeit
mit der Zivilgesellschaft, der Privatwirtschaft sowie mit Parlamenten und Vertretern von
Lokalregierungen zu erheben und Empfehlungen für eine Intensivierung der Beziehungen
zu entwickeln.

Im Juni 2004 übergab der Vorsitzende des Panels, Fernando Henrique Cardoso, Sozio-
loge und ehemaliger Präsident von Brasilien, den Abschlussbericht mit dem Titel “Wir,
die Völker: Zivilgesellschaft, Vereinte Nationen und globale Ordnungspolitik” an den
UN-Generalsekretär. Als Kernbotschaft wird empfohlen, die UNO zu einem für alle Ak-
teure offenen Weltforum umzugestalten. Im Detail geht es darum, Regeln und Verfahren
zu entwickeln, um die Integration von lokalem Know-how und lokalen Interessenlagen in
globale Entscheidungsprozesse sicher zu stellen. Das Cardoso-Panel macht Vorschläge in
insgesamt acht Bereichen, für den Bereich der Friedensförderung sind zwei Aspekte von
besonderem Interesse.

Die Einrichtung einer Plattform für Politiknetzwerke

Der Cardoso-Bericht unterstreicht grundsätzlich den Bedarf an mehr Kooperation. Zur
Verbesserung der Kooperation zwischen Zivilgesellschaft und UNO schlägt das Panel
vor, innerhalb des UN-Sekretariats ein Office of Constituency Engagement and Partner-
ship einzurichten. Die Aufgabe des Büros bestünde darin, die Regeln und Modalitäten für
Partnerschaftsprojekte von Regierungen, internationalen Institutionen, NROs, Privatwirt-
schaft und anderen Gruppen zu koordinieren und zu vereinheitlichen. Dieses Büro wäre
auch für das Management der verschiedenen Partnerschaftsforenmit der Zivilgesellschaft,
der Privatwirtschaft und den Parlamentariern, etc. zuständig.

Einheitlichere Verfahrensweisen bei der Interaktion zwischen NROs und UNO könn-
ten potenziell zu größerer Transparenz der Funktionsweisen beitragen. So wäre beispiels-
weise eine Vorgabe wünschenswert, dass die Kooperationen und getroffenenVereinbarun-
gen regelmäßig zu evaluieren sind. Die berechtigte Sorge vieler NROs, dass insbesondere
die Privatwirtschaft Multistakeholder-Prozesse in erster Linie zum Eigennutz, d.h. ohne
kohärentes Interesse an den gemeinsamen Zielen eingeht, könnte damit überprüft werden.

Engere Kontakte zu lokalen Akteuren

Ein durchgängiges Interesse des Berichts besteht darin, den Kontakt zwischen der loka-
len und der internationalen Ebene zu intensivieren und regelmäßige Austauschforen zu
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etablieren. So wird empfohlen, vor Verhandlungen im Sicherheitsrat eine Beratungspha-
se vorzusehen und dabei einen intensiven Dialog mit der Zivilgesellschaft zu führen. Als
Instrument hierfür sollen Arria-Treffen (s.o.) zur Anhörung von NROs oder von ausge-
wählten Persönlichkeiten aus den Konfliktherden ausgeweitet und finanziell unterstützt
werden. Den UN-Länderbüros wird explizit zur Aufgabe gemacht, zivilgesellschaftliche
und privatwirtschaftliche Akteure sowie lokal gewählte Repräsentanten aus dem Süden
durch intensivere Kontakte vor Ort näher an die UN-Strukturen heranzuführen.

Bei den vom Cardoso-Panel zusätzlich vorgeschlagenen Feldbesuchen von Mitglie-
dern des Sicherheitsrates in Konfliktregionen könnte ebenfalls auf jene lokalen Kontakte
für Konsultationen zurückgegriffen werden. Dadurch würde der Zugang von nichtstaatli-
chen Akteuren des Südens zum Sicherheitsrat deutlich verbessert und die von Süd-NROs
beklagte Dominanz westlicher, in New York ansässiger NROs reduziert. Doch könnte
die Auswahl der Gesprächspartner problematisch sein. Es ist nur schwer vorstellbar, dass
UN-Repräsentanten auch gegen den Willen der jeweiligen Regierung offiziell mit regie-
rungskritischen NROs zusammenarbeiten. Der Kooperation könnten also diplomatische
Grenzen gesetzt sein. Akteure die des Englischen mächtig sind und Erfahrung mit inter-
nationalen Organisationen haben, werden wiederum gegenüber anderen lokalen NROs im
Vorteil sein.

Internationale Kooperation – eine Notwendigkeit mit Widersprüchen

Wie die ausgeführten Beispiele illustrieren, sind im Bereich der Friedensförderung bereits
vielfältige Formen sowohl horizontaler wie auch vertikaler Kooperation entstanden. Auf
horizontaler Ebene, zwischen den verschiedenen zivilgesellschaftlichen Gruppen, helfen
der Austausch von Informationen, Situationseinschätzungen, Absprachen über themati-
sche oder regionale Schwerpunktsetzungen die Dopplung von Aktivitäten zu vermeiden
und Synergien zu ermöglichen. Unter dieser Perspektive wurde Bemühungen um mehr
Kohärenz in den letzten Jahren ein höherer Stellenwert gegeben. Staatliche wie nicht-
staatliche Einrichtungen investierten in unterschiedliche Formen der Interaktion. Ein Bei-
spiel dafür ist die Gruppe Friedensentwicklung (FriEnt), in der sieben Organisationen
Konzepte und Instrumente der konfliktsensiblen Projektplanung und Wirkungsbeobach-
tung gemeinsam weiterentwickeln und auch in gemeinsamen Studien erproben.

Dennoch, Kooperation bleibt ein mühsames Geschäft. Das mag auch damit zusam-
menhängen, dass kleinere Organisationen bei der Verabredung von Prioritäten ihre An-
liegen oft nicht durchsetzten können und sich daher teilweise aus der Zusammenarbeit
wieder zurückziehen. Größere Institutionen können sich zwar durchsetzen, schätzen aber
oftmals das Verhältnis von Aufwand und Ertrag der Vernetzungs- und Kommunikations-
arbeit gering.

Vertikale Kooperation, die Verbindung zwischen zivilgesellschaftlichen Gruppen mit
verschiedenen politischen Entscheidungsinstanzen, ist erforderlich, um lokale und regio-
nale Friedensimpulse mit den Bemühungen auf diplomatischer und internationaler Ebene
in Beziehung zu setzen. Für Akteure aus den Konfliktregionen ist es daher wichtig, dass
ihre Partner aus den Nordländern entsprechende Verbindungen zu ihren eigenen Regie-
rungen sowie in europäische und UN-Strukturen hinein haben. Für den internationalen
Bereich können gemeinsame Kommunikationsplattformen wie das European Peace Liai-
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son Office in Brüssel (EPLO) oder der Non-Governmental Liaison Service der UNO in
New York (NGLS) hilfreich sein, da sie maßgeblich den Informationsaustausch zwischen
NROs und zwischenstaatlichen Organisationen gestalten und fördern können. Solche For-
mate versprechen einerseits einen kontinuierlichen Zugang zu den Entscheidungsträgern.
Andererseits erfordert die Beratungstätigkeit und Absprache mit offiziellen Stellen einen
gewissen Selektionsprozess. Nur wenn die Zahl der beteiligten Personen überschaubar
bleibt, kann eine effektive und vertrauensvolleArbeitsatmosphäre entstehen. Dadurch ver-
ändert sich unweigerlich die Strukturierung des zivilgesellschaftlichen Spektrums, einige
wenige NROs werden an der Kooperation aktiv beteiligt sein, andere eher im Hintergrund
Informationen bereitstellen und politische Anliegen formulieren. Gruppen, die gut darauf
vorbereitet sind, ihre schriftlichen und mündlichen Beiträge in englischer Sprache zu hal-
ten und in einzelnen Fachfragen über Expertenwissen verfügen, haben gute Chancen, ihre
politischen Einflusssphären auszubauen.

Mehr Kooperation und Vernetzung innerhalb der Zivilgesellschaft sowie mit politi-
schen Stellen garantiert daher keineswegs mehr demokratische Partizipation der Zivilge-
sellschaften aus den krisenbetroffenen Ländern, sondern fördert tendenziell eine Hierar-
chisierung zu ihren Ungunsten. Diese Risiken sind ebenfalls für das vom Cardoso-Panel
vorgeschlagene Office of Constituency Engagement and Partnership zu bedenken und be-
stehen auch für Ideen zur Einrichtung eines Lobbybüros für NROs am Sitz der UNO, wie
es im Rahmen des GPPAC-Prozesses diskutiert wird. Welche Gruppen welche Partizipa-
tionschancen haben, hängt in starkem Maße von der oder den gewählten Arbeitssprachen,
der Aufgabenstellung und vom Mandat des Büros sowie dessen Arbeitsweisen (Experten-
wissen versus Erfahrungswissen) ab.

Ein weiterer heikler Aspekt für die Beurteilung der Chancen und Risiken stärker
formalisierter Kooperation mit staatlichen und UN-Strukturen ist die potenzielle Vermi-
schung staatlicher und nichtstaatlicher Rollen und Verantwortlichkeiten. Wie das Beispiel
von MARWOPNET gezeigt hat, gibt es Situationen und Ansätze der Friedensarbeit, für
die eine Formalisierung von Kontakten und der leichte Austausch mit der politischen Ebe-
ne hilfreich sein kann. In anderen Fällen, in denen die größten Widerstände gegenüber
einer Konfliktbeilegung von den jeweiligen Regierungen selbst kommen, kann hingegen
eine klare Trennung und institutionelle Unabhängigkeit der zivilgesellschaftlichen Akteu-
re von den UNO-Strukturen notwendig sein.

Der vereinfachende Umgang mit den unterschiedlichen Rollen von Akteuren in der
internationalen Politikgestaltung ist auch einer der zentralen Kritikpunkte, die sowohl
NROs als auch Regierungen an den Vorschlägen des Cardoso-Berichts äußern. Die Part-
nerschaftsideologie des Berichts ignoriert die faktischen Macht- und Interessenverhältnis-
se zwischen den verschiedenen Akteursgruppen. Dadurch wird vor allem der Wirtschaft
eine Mitgestaltungsrolle bei politischen Prozessen eingeräumt, die, aufgrund unterneh-
merischer Eigeninteressen, in der Praxis häufig zur Unterminierung von UN-Zielen führt.

Was sollen deutsche NROs tun?

Auch wenn die internationale Kooperation und Vernetzung der Zivilgesellschaft mit staat-
lichen und internationalen Organisationen durchaus ambivalent zu betrachten ist, kann
man an dem Fakt, dass sie zunehmend ausgebaut wird, nicht vorbeisehen, sondern sollte
versuchen, die positiven Aspekte zu nutzen. Dass bislang nur wenige deutsche Organi-
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sationen in internationalen Netzwerken und Plattformen aktiv sind, ist unter mehreren
Gesichtspunkten zu bedauern.

Für ihre eigene Projektarbeit mit Gruppen vor Ort, fehlt damit möglicherweise ein
wichtiger Gesprächskanal zu den genannten internationalen Strukturen. Darüber hinaus
wird auch eine Möglichkeit vergeben, Konzepte und Strategien, die im deutschen Kontext
zu spezifischen Projektansätzen oder politischen Instrumenten entstehen, in die interna-
tionalen Diskurse einzubringen. Umgekehrt nimmt man auch die Erkenntnisse aus den
Lernerfahrungen anderer Länder, die in den Netzwerken ausgetauscht werden, weniger
wahr.

Wollen NROs ihre potenziellen Einflussmöglichkeiten auf zwischenstaatliche Ent-
scheidungsstrukturen erhalten oder verstärken, bleibt ihnen kaum ein anderer Weg, als
am Spiel der horizontalen und vertikalen internationalen Vernetzung zu partizipieren und
die Eigendynamik der Selektionsprozesse zur Positionierung der eigenen Organisation
und ihrer Partner zu nutzen. Letztlich steigt damit auch wieder die Chance, die Fakto-
ren, die den Zugang zu relevanten Foren bestimmen, mitzugestalten. Erste Schritte dazu
könnten mehr Publikationen in englischer Sprache sein und neue Formate der politischen
Stellungnahme, die sich an den konkreten Handlungsoptionen einzelner politischer Ent-
scheidungsinstanzen orientieren.

Angelika Spelten/Jeanette Schade
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3.3. Zivile und militärische Komponenten bei den
Vereinten Nationen: Integrierte Missionen,
fusionierte Einheiten und gefährliche
Partnerschaften

Seit dem Ende des Kalten Krieges sind die Vereinten Nationen (VN) vor neue Heraus-
forderungen im Bereich Sicherheit und Frieden gestellt worden. Nachdem Evaluierungen
von Missionen der 1990er Jahre diverse Versäumnisse offen gelegt hatten 1, konnte man
in den letzten Jahren zwei dominierende Trends bei der Weiterentwicklung des Systems
der Vereinten Nationen und ihrer Friedensmissionen ausmachen, die sowohl auf äußeren
Druck, als auch durch interne Forderungen entstanden sind:
a) Die thematische Verschmelzung von Sicherheit und Entwicklung sowie der dazu-

gehörigen zivilen und militärischen Komponenten im Hauptquartier und den VN-
Missionen vor Ort.

b) Die Reduzierung der Truppenbeiträge der westlichen Industrienationen zu militäri-
schen Missionen der Vereinten Nationen und der verstärkte Einsatz von sogenannten
multinationalen Streitkräften (MNF) außerhalb des VN-Systems.

Beide Bereiche berühren elementar die Frage nach der Interaktion von militärischen
und zivilen bzw. entwicklungspolitischen Komponenten auf allen Ebenen. Ohne Sicher-
heit keine Entwicklung und ohne Entwicklung keine Sicherheit – diese Grundannahme
wird von beiden Seiten des zivil-militärischen Spektrums immer öfter ins Feld geführt,
nicht allein bei den VN, sondern auch in der Abstimmung nationaler Akteure in den
westlichen Industrienationen.Besonders nach gewaltsam ausgetragenenKonflikten (Post-
Konflikt Situationen), z.B. in der Abfolge und Koordinierung von Maßnahmen zur Ent-
waffnung, Demobilisierung und Reintegration (DDR) von ehemaligen Kämpfern, sehen
die VN erhöhten Koordinations- und Kooperationsbedarf sowohl im Hauptquartier als
auch vor Ort.

Dabei sind die Vereinten Nationen im Einsatzgebiet immer öfter mit sogenannten
Multinationalen Streitkräften (MNF) konfrontiert, die (ob mit oder ohne VN-Mandat)
auch klassische Peacekeeping Aufgaben wahrnehmen können oder aber als Konfliktpar-
tei agieren.

Missionen der Vereinten Nationen können durch parallel vor Ort agierende MNF
großen Risiken ausgesetzt werden. Als am 19.August 2003 vor dem Hauptquartier der
VN im Irak, dem Canal Hotel in Bagdad, eine Autobombe detonierte und 22 Menschen
tötete, sahen erste Kommentatoren den Grund für den Anschlag in der mangelnden Di-
stanz der Organisation zu den Koalitionsstreitkräften. In Wirklichkeit jedoch war von Sei-
ten der VN versucht worden, die Militärpräsenz um das Hauptquartier zu verringern.

Dies ist nur eines der vielen Beispiele für Risiken zivil-militärischer Beziehungen
in Post-Konflikt-Situationen, die Fragen zu Distanz und Kooperation aufwerfen. Gerade
in Post-Konflikt- und Wiederaufbaumissionen der Vereinten Nationen und ihrem kom-
plexen Umfeld lassen sich diverse Formen von zivil-militärischen Beziehungen ausma-

1 U.a. durch die sogenannte Eisele Assessment Mission zu UNAMSIL in Sierra Leone, sowie durch den Bra-
himi Report von 2000.
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chen: Ob VN-Militär und lokale Bevölkerung, ziviles VN-Personal und Rebellen, NATO-
Streitkräfte und klassische “Blauhelme”, NGO und bilaterale Entwicklungszusammen-
arbeit – die Ebenen und Akteure sind vielfältig und unüberschaubar. Dazu kommt noch
die Multidimensionalität der Vereinten Nationen und ihrer Missionen selbst. Nicht allein
müssen militärische und zivile Komponenten koordiniert werden, sondern auch bis zu
16 Sonderorganisationen, 13 Spezialabteilungen und Programme sowie diverse Büros im
Generalsekretariat. Neben den Schwierigkeiten der Koordinierung dieser zivilen Kom-
ponenten untereinander wurde auch die mangelnde Abstimmung zwischen militärischen
und zivilen Akteuren innerhalb von VN-Missionen vor Ort mehrfach kritisiert.

Im folgenden sollen einzelne Trends des zivil-militärischen Beziehungsgeflechts von
Sicherheit und Entwicklung in den Vereinten Nationen beleuchtet werden: die interne
Abstimmung im VN-System, z.B. durch die Quasifusion von Abteilungen vor Ort und
dem Aufbau von integrierten Missionsstäben im Hauptquartier, sowie die Interaktion von
VN-Missionen mit multinationalen Streitkräften im Krisengebiet.

Sicherheit und Entwicklung: Zivile und militärische Akteure bei den
Vereinten Nationen

Vor allem die zivilen Missionen der Vereinten Nationen standen in den letzten Jahren
in der Öffentlichkeit im Vordergrund, sei es die Durchführung der Wahlen in Afghanis-
tan, das Programm “Öl für Lebensmittel” im Irak oder aber die VN-Administrationen im
Kosovo und Ost-Timor. Darüber wird oft vergessen, dass die überwältigende Zahl der
VN-Missionen militärischer Art ist – hinsichtlich des Mandats und vor allem des Perso-
nals. Während das Department of Political Affairs (DPA), am ehesten vergleichbar mit
einem nationalen Außenministerium, nur elf politische Missionen mit um die 1.500 zivi-
len Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen koordiniert, existieren momentan 16 militärische
Missionen mit fast 65.000 Soldaten und Polizisten unter der Leitung des Department
of Peacekeeping Operations (DPKO). 2 Anzumerken ist hierbei, dass die eigentlich po-
litischen – also zum Verantwortungsbereich des DPA gehörenden – VN-Missionen in
Afghanistan und Sudan mittlerweile ebenfalls von DPKO koordiniert werden. Darüber
hinaus hat ziviles Personal in verschiedenen Funktionen in Peacekeeping Operations des
DPKO mittlerweile eine Gesamtgröße von 11.000 überschritten.

Dabei sah der grundlegende Aufbau der Vereinten Nationen eine klare Trennung der
zivilen und militärischen Komponenten nicht nur in Krisenregionen, sondern auch im
Hauptsitz in New York in bezug auf die Themenbereiche Sicherheit und Frieden, wirt-
schaftliche und soziale Entwicklung sowie Völkerrecht vor. Das institutionelle und po-
litische Design der Vereinten Nationen spiegelt diese Trennung von “Sicherheit” und
“Entwicklung” noch immer wider: Während auf der einen Seite die Generalversamm-
lung (GA), sowie der Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC) von Anfang an die Foren für
Entwicklungsthematiken waren, blieb das Thema Frieden und Sicherheit in der Kompe-
tenz des Sicherheitsrates, auch wenn DPA und der Generalsekretär dem Sicherheitsrat die
grundlegendeVorarbeit für die Entscheidungsfindung in diesem Bereich leisten. Erst nach
dem Ende des Ost-West-Konflikts und den folgenden Veränderungen in Mandat und Auf-
gaben von Friedensmissionen der VN rückten auch im Generalsekretariat in New York die

2 Stand 31. Dezember 2004, zu finden unter www.un.org/depts/dpko bzw. www.un.org/depts/dpa.
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politischen Überschneidungen sowie die Komplementarität von Entwicklung und Sicher-
heit wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Eine wirkliche Kooperation der Akteure
in den Bereichen Frieden und Entwicklung fand dennoch nicht statt. Der Versuch, 1998
mit der Gründung von vier Exekutivkomitees (EC) – EC Frieden und Sicherheit (geleitet
von DPA), EC Humanitäre Angelegenheiten (UN Office for the Coordination of Huma-
nitarian Affairs – OCHA), EC Ökonomische und Soziale Angelegenheiten (Department
for Social and Economic Affairs – DESA) sowie EC Entwicklung (UNDP) – eine bessere
Koordinierung und integrierte Planung bei den VN zu erreichen, scheiterte aufgrund von
mangelnden konzeptionellen Übereinstimmungen und Ressortstreitigkeiten.

Ganz anders verhielt es sich mit den Friedensmissionen vor Ort. Bereits Generalse-
kretär Boutros Boutros-Ghali versuchte in seiner Agenda for Peace 1992 den Grundstein
zu legen für eine neue Art von Post-Konflikt-Missionen der VN, die auch demokratische,
soziale und wirtschaftliche Entwicklung fördern sollten. Die Anzahl, die unterschiedliche
Mandatierung sowie die konkrete Ausgestaltung von Friedensmissionen in den 1990er
Jahren bedeuteten eine elementare Neuausrichtung. Allerdings war sie gekennzeichnet
durch Inkonsistenz, mangelnden Willen und trial-and-error-Verfahren, wie die Missio-
nen in Somalia, Ruanda und auf dem Balkan zeigten. Die zeitweilige Übernahme von
administrativen und sogar Regierungstätigkeiten in Bosnien, dem Kosovo und Ost-Timor
führte zu einer enormen Erhöhung des zivilen Personals. Darüber hinaus verstärkten ein-
zelne Institutionen wie UNDP, die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) aber auch die
Weltbank ihr Engagement in Bereichen, die klassischerweise – doch oft unzureichend –
allein von militärischen Komponenten abgedeckt worden waren: der Reform des Sicher-
heitssektors (SSR) sowie der Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration (DDR)
von ehemaligen Kombattanten in Post-Konflikt-Situationen.

Brahimi und die Folgen: Mehr Kohärenz im VN-System?

Die unterschiedlichen Erfahrungen bis hin zum Scheitern einiger Friedenseinsätze zeigten
die Einschränkungen, denen das bisherige VN-System hinsichtlich einer wirksamen und
konsistenten Reaktion auf neue Herausforderungen im Bereich Sicherheit und Frieden
unterworfen war. Als Folge berief Kofi Annan eine Sachverständigengruppe zur Verbes-
serung von VN-Missionen. Ihr Bericht, der sogenannte Brahimi Report (BR), wurde im
Sommer 2000 der Öffentlichkeit präsentiert.

Neben vielen sinnvollen Vorschlägen für Änderungen und Schaffung von neuen Gre-
mien sowie der Aufforderung zur besseren finanziellen und personellen Ausstattung von
DPKO sorgte der Bericht jedoch unter anderem für Aufsehen wegen seiner Forderung
nach einer stärkeren Verbindung von militärischen und zivilen Komponenten. Bereits im
zweiten Abschnitt, in einem Nebensatz, wurde die Friedenssicherung der VN bezeich-
net als ein „[ . . . ] komplexes(n) Modell mit vielen militärischen wie zivilen Bestandtei-
len [ . . . ], die zusammenarbeiten, um in der gefährlichen Folgezeit von Bürgerkriegen
den Frieden zu konsolidieren.” 3 Robustes Peacekeeping, welches im Verantwortungsbe-
reich des Sicherheitsrates liegt, sollte verbunden werden mit Post-Konflikt Peacebuilding
– eigentlich in der Zuständigkeit der Generalversammlung und des ECOSOC. Darüber

3 Bericht der Sachverständigengruppe für die Friedensmissionen der Vereinten Nationen (Brahimi Report),
Blaue Reihe der DGVN Nr. 82, Bonn 2001, S. 16f.
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hinaus sollte die interne Koordination zwischen militärischen und politischen Abteilun-
gen des Sekretariats der VN (also DPKO und DPA), sowie anderer Organe, Institutionen
und Programme durch die Schaffung sogenannter Integrated Mission Task Forces (IMTF)
verbessert werden. In IMTFs sollen Repräsentanten aus den Themengebieten politische
Analyse, Militäreinsätze, Polizei, Wahlhilfe, Menschenrechte, Entwicklung, humanitäre
Hilfe, Flüchtlinge, Öffentlichkeitsarbeit, Logistik, Finanzen und Rekrutierung zusammen
kommen.

Eine Überprüfung der bisherigen Implementierung der Empfehlungen des Brahimi
Reports im Dezember 2004 verstärkte noch einmal die Forderung nach einer weit gehen-
den Kooperation und Koordination innerhalb des VN-Systems aber auch darüber hinaus.
Mehrfach wird nicht nur ein gemeinsamer Ansatz der VN-Akteure als erstrebenswert
betrachtet, sondern eine kohärente Herangehensweise oder sogar institutionelle Integra-
tion von VN, Bretton Woods Institutionen, NRO sowie anderer Organisationen, welche
security-related tasks durchführen. 4 Hierbei spielen natürlich auch finanzielle Aspekte
eine kritische Rolle. Eine Konkurrenz um knapper werdende Ressourcen ist denkbar, da
einerseits viele zivile Abteilungen der VN versuchen, stärker in den Bereich Sicherheits-
sektorreform oder DDR hineinzukommen, andererseits militärische Kontingente, die von
Ländern für VN-Missionen bereit gestellt werden, die Durchführung von Civil-Military
Cooperation (CIMIC) Aktivitäten im Einsatz erhöhen, d.h. mehr und mehr zivile Akti-
vitäten (winning the hearts and minds) von Streitkräften implementieren lassen. Beide
Seiten können eine Vielzahl ähnlicher Aufgaben wahrnehmen (vgl. Friedensgutachten
2004, Beitrag 4.1.).

Zeitgleich mit der Überprüfung der Implementierung des Brahimi-Reports wurde En-
de November 2004 ein weiterer Bericht mit politischer Brisanz vorgelegt: Der Bericht der
Hochrangigen Gruppe für Bedrohungen, Herausforderungen und Wandel – Eine sichere-
re Welt: Unsere gemeinsame Verantwortung 5 (vgl. Beitrag 3.1.). Da die meisten Kom-
mentatoren sich mehr für die Frage der neuen Zusammensetzung des Sicherheitsrates
interessierten, wurde oft übersehen, dass auch dieser Bericht in den Chor der Rufe nach
verstärkter Koordinierung und Fusion innerhalb der VN mit einstimmte: Die VN wurden
beschrieben als das „[ . . . ] einzige Forum, in dem Friedens-, Sicherheits- und Entwick-
lungsfragen auf globaler Ebene gemeinsam angegangen werden können.” Dabei wurde
ECOSOC empfohlen, einen Ausschuss für die sozialen und wirtschaftlichen Aspekte von
Sicherheitsbedrohungen einzurichten. Interessanter ist jedoch der Vorschlag zur Bildung
einer Kommission für Friedenskonsolidierung (Empfehlung 14) als neues zwischenstaat-
liches Organ. Neben Vertretern des Sicherheitsrates sollen auch Vertreter des ECOSOC
dieser Kommission angehören, welche die Konsolidierung von Post-Konflikt Ländern
vorantreiben soll. Die Schaffung, genaue Zusammensetzung, sowie die Verfahren und
Hierarchien dieser Kommission sind noch offen.

Ob dieser Trend zu kohärenten Strategien sowie koordinierenden Ausschüssen und
Komitees erfolgreich ist, wird sich erst zeigen müssen. Das in der Vergangenheit von
Kompetenzstreitigkeiten und Ressortressentiments geprägte Sekretariat der VN hat sich

4 UN General Assembly, Implementation of the Recommendations of the Special Committee on Peacekeeping
Operations, Report of the SG, New York, Dezember 2004, Abschnitte 6, 41 und 42.

5 Grundlage ist hier die Übersetzung des Berichts, erschienen als Nr. 89 der Blauen Reihe der DGVN, Berlin
2004.
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immer erfolgreich gegen horizontale Kooperation wehren können. Erste Erfahrungen mit
den IMTFs, beispielsweise, sind sehr gemischt ausgefallen.

Integrated Mission Task Forces und neue fusionierte Einheiten vor
Ort

Nachdem die IMTFs angenommen worden waren, wurde dieses Konzept sehr populär
und sowohl in den Implementierungsüberprüfungen von 2001 und 2004 als auch vom
Sicherheitsrat mehrfach unterstützt. Für Afghanistan, Liberia, Haiti und nun auch für die
VN-Mission im Sudan wurden IMTFs eingerichtet oder zumindest einer Arbeitsgruppe
dieser Name gegeben. Im Implementierungsbericht von 2004 wird jedoch weiterhin von
work in progress gesprochen, da das Prozedere, die Besetzung sowie die Kompetenzen
der IMTFs nach vier Jahren immer noch nicht eindeutig geklärt sind. Eine Evaluierung
der ersten IMTFs ist von DPKO angeordnet, jedoch noch nicht veröffentlicht worden.

Der ursprüngliche Aufbau der IMTFs sah vor, dass hochrangige Mitarbeiter von
DPKO, DPA, OCHA und anderen VN Institutionen vor Missionsbeginn eine gemeinsame
Planung durchführen sollten, kritische Entscheidungen für ihre Abteilungen fällen dürf-
ten und den zentralen Kontaktpunkt für die zukünftige Mission darstellen sollten. Bereits
die erste IMTF für Afghanistan im Jahr 2001 scheiterte an diesem Anspruch auf ganzer
Linie: Auch wenn eine Kerngruppe von Repräsentanten von 13 Abteilungen und VN-
Organisationen sich vier Monate lang täglich traf, so besaß sie keinerlei Entscheidungs-
gewalt für den Aufbau der VN-Mission in Afghanistan. 6 Die teilnehmenden VN-Beamten
hatten nur einen mittleren Rang in der VN-Hierachie und kaum logistische Unterstützung.
Es überrascht vor allem, dass auch die Vorbereitungen der Arbeit des Speziellen Reprä-
sentanten der VN für Afghanistan – Brahimi selbst – vor den entscheidenden Gesprächen
auf dem Bonner Petersberg ohne jedweden Beitrag der IMTF vonstatten gingen, sondern
von einer weiteren ad-hoc-Gruppe Brahimis geleistet wurden.

Ein zweiter Versuch für eine IMTF scheiterte 2003. Statt einer wirklichen Planungs-
einheit für den Aufbau der VN-Mission in Liberia, handelte es sich eher um eine lose
Diskussionsrunde mit über 50 Teilnehmern. Daher stellte DPKO eine weitere Arbeits-
gruppe zusammen, die anderen VN-Institutionen ermöglichte, ihre Konzepte in die Ge-
samtplanung von DPKO mit einfließen zu lassen. Der altbekannte VN-Ansatz eines Lead
Department wurde damit erneuert. Da DPKO vor allem auf der operativen Ebene seine
Effizienz entfalten kann, scheint es gegenüber der strategischen Abteilung DPA weiter an
Bedeutung und Einfluss zu gewinnen. In einer Organisation wie der VN mit klaren verti-
kalen Entscheidungskanälen und politischen Erbhöfen (die Abteilungsleitungen von DPA
und DPKO sind jeweils von Frankreich und Großbritannien reserviert) ist eine horizonta-
le Koordinierung und Entscheidungsfindung noch immer schwer vermittelbar. Dennoch
wurde auch für den Sudan 2003 eine IMTF unter der Leitung von DPA gegründet. Auch
wenn die IMTFs noch nicht funktionieren, wirken sie sich doch, genauso wie die struktu-
rellen Veränderungen und weitgehenden Vorschläge zur Koordination im Sekretariat der
Vereinten Nationen, auf die Einsätze vor Ort aus. Die bereits erwähnte hohe Anzahl von
zivilem Personal in Einsätzen unter Leitung von DPKO sowie das stärkere Engagement

6 William J. Durch et al.: The Brahimi Report and the Future of UN Peace Operations, Washington 2003,
S. 49.
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von UNDP, Weltbank und anderen in den Bereichen DDR und SSR haben die Abstim-
mungsprobleme im Einsatzgebiet erhöht.

Darüber hinaus war die Zusammenarbeit zwischen dem Force Commander (FC) und
dem SRSG, dem Special Representative of the Secretary General, dem höchsten VN-
Entscheidungsträger im Einsatzgebiet, in der Vergangenheit des Öfteren durch schlechte
Kooperation und Kommunikation geprägt. 7 Aber auch innerhalb der Truppenkontingente
gab es oft Abstimmungsschwierigkeiten, sei es durch fehlende Interoperabilität, Unpro-
fessionalität oder nationale Interessen der Truppen stellenden Länder im Zielgebiet. Um
dies in Zukunft zu vermeiden, werden immer öfter Forderungen nach Führungsnationen
laut, welche die Kerntruppen beisteuern und auch die Führung der anderen militärischen
Komponenten übernehmen, wie z.B. die Australier innerhalb der VN-Mission in Ost-
Timor.

Eine enge Abstimmung wird vor allem dort gefordert, wo militärische und zivile Auf-
gabenbereiche fließend ineinander übergehen, wie zum Beispiel bei der Entwaffnung,
Demobilisierung und Reintegration (DDR) von ehemaligen Kombattanten. Dort scheint
erstmalig eine effiziente Koordinierung sowohl im Sekretariat (mit allen entsprechenden
VN-Organen und Programmen) als auch zwischen den Akteuren vor Ort möglich zu sein.
In Anlehnung an den IMTF-Ansatz werden im Exekutivkomitee für Frieden und Sicher-
heit (ECPS) unter Leitung von DPKO und DPA sowie UNDP sogenannte Integrated DDR
Standards (IDDRS) entwickelt, die klare Planung, Design und Implementierung von ein-
zelnen Phasen ermöglichen sowie einzelne Bereiche von DDR den verschiedenen Ak-
teuren zuordnen sollen. In den aktuellen VN-Missionen im Sudan und Haiti (UNAMIS
und MINUSTAH) wurden sogar UNDP und DPKO Personal und Finanzmittel in eine
einzige DDR Unit fusioniert. Die Lücke zwischen Entwaffnungs- und Demobilisierungs-
aktivitäten und der wirtschaftlichen und sozialen Reintegration von Kombattanten soll so
geschlossen werden. Eine enge Kooperation in diesem Bereich ergibt Sinn, wobei jedoch
eine klare zivile Leitung solcher Missionen beibehalten werden muss. In der Abstimmung
zwischen FC und SRSG im Krisengebiet aber auch DPKO, DPA und UNDP im Haupt-
quartier wird dabei die größte Herausforderung liegen.

VN und “Multinationale Streitkräfte”

Die Abstimmung zwischen zivilen und militärischen Anteilen der VN bleibt ein wichtiges
Thema, die zivile Oberhoheit und direkte Kontrolle von militärischen VN-Einheiten ist
jedoch nicht gefährdet, sondern durch den (zivilen) SRSG immer – zumindest rechtlich –
gegeben. Anders verhält es sich in den Fällen, wo nicht die Vereinten Nationen, sondern
andere multinationale Streitkräfte militärisch im Einsatzgebiet dominieren.

Dabei gibt es mittlerweile zwei klare Trends von internationalen Interventionen:Wäh-
rend zumindest noch in Afrika, Lateinamerika und Teilen Asiens VN-Militäreinheiten
operieren, werden in anderen Teilen der Welt immer öfter sogenannte Coalition of the Wil-
ling gebildet (Irak, Kosovo), die auch ohne Mandat der VN eingreifen bzw. im Nachhinein
eine Quasi-Legitimierung durch den Sicherheitsrat erfahren. Bei solchen Einheiten spricht
man mittlerweile von Multinational Forces (MNF). Die Industriestaaten – bis auf wenige
Ausnahmen – beteiligen sich kaum noch mit militärischem Personal an VN-Missionen,

7 Nicola Dahrendorf et al.: A Review of Peace Operations: A Case for Change, London 2003, S. 25.
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sei es aufgrund der geringen strategischen Attraktivität der Einsatzgebiete oder aus Wei-
gerung, sich unter VN-Kommando zu begeben. Während westliche Staaten noch 1998
über 40.000 Soldaten für Einsätze unter VN-Kommando bereitstellten, so waren es 2003
nur noch knapp 15.000. 8 Unter den 20 Staaten, welche die meisten Truppen für VN-
Einsätze stellen finden sich nur noch zwei europäische Vertreter: die Ukraine mit 1.200
auf Rang 15 sowie Polen auf dem 20. Rang mit fast 800 Soldaten. Pakistan, Bangladesh
und Indien – Platz eins bis drei – stellen mit knapp 20.000 Soldaten fast ein Drittel des
gesamten militärischen Personals.

Diese Zurückhaltung gegenüber militärischen Einsätzen unter VN-Kommando wurde
von den westlichen Ländern jedoch durch enorme Beiträge von Truppen für MNFs mehr
als wettgemacht. Zwischen 2000 und 2002 bewegte sich die Gesamtstärke von MNFs
zwischen 50.000 und 60.000. Die quasi-Legitimierung der Streitkräfte im Irak durch den
Sicherheitsrat (nun MNF-I) im Sommer 2004 ließe die Gesamtzahl noch einmal um knapp
170.000 ansteigen. Die Bereitschaft westlicher Nationen Truppen für internationale Inter-
ventionen – vor allem mit VN-Mandat – beizusteuern ist also rapide gestiegen. Viele
Staaten scheinen hingegen nicht bereit zu sein, das Kommando über ihre Streitkräfte voll-
kommen an VN-Institutionen abzugeben, da deren Institutionen, vor allem DPKO, noch
immer personell und finanziell stark limitiert und damit wenig effizient sind.

Statt eines VN-Kommandos werden daher mehr oder weniger effiziente
Koordinierungs- und Kooperationsmechanismen zwischen VN-Präsenz und militä-
rischen MNF etabliert. Wie wenig erfolgreich solche Mechanismen selbst in relativ
sicherem Umfeld mit weitgehenden politischen Übereinstimmungen zwischen VN und
MNF sind, konnte man sowohl in Bosnien als auch im Kosovo beobachten: SFOR-
Einheiten stimmten sich nicht mit dem Hohen Repräsentanten ab, wenn es um die Suche
nach Kriegsverbrechern ging, KFOR und UNMIK konnten sich nicht zu einer effizienten
Eindämmung der März-Unruhen 2004 koordinieren.

Noch schwieriger wird es, wenn MNFs – oder Coalition Forces (CF) – eindeutig
als Konfliktparteien oder Besatzungsregime angesehen werden. Dann wird jedwede Ko-
operation oder auch nur Kommunikation von VN-Personal mit diesen Einheiten in der
Öffentlichkeit negativ als Bündnis wahrgenommen. Der Anschlag im Irak aber auch die
Angriffe auf Wahlhelfer der VN in Afghanistan scheinen dies zu belegen, obwohl die
VN bereits frühzeitig auf diese neue Situation reagiert und Richtlinien im Umgang mit
den militärischen Einheiten in Afghanistan und im Irak verabschiedet hatten. Im Irak gab
und gibt es eine klare Abgrenzung zu den CF genauso wie zu den nun MNF-I genannten
Einheiten: Abgesehen vom Informationsaustausch, soll jedwede Kooperation so gering
wie möglich gehalten werden. Darüber hinaus soll es keine Unterbringung von VN und
CF/MNF-I im selben Gebäude bzw. Areal geben, keine Sicherung von VN-Personal oder
Quartieren durch irgendeine Kriegspartei, und das Zurückgreifen auf militärische Unter-
stützung wird nur in absoluten Notfällen erlaubt.

In Afghanistan fällt den VN die Abgrenzung schwerer, da es sowohl eine VN-
mandatierte MNF (ISAF) gibt, als auch Coalition Forces (nämlich Operation Enduring
Freedom – OEF). Freier und allgemeiner Informationsaustausch mit ISAF wurde einge-
richtet, eine indirekte Unterstützung von VN-Projekten und Personal ist möglich aber nur

8 Bruce Jones: Evolving Models of Peacekeeping. Policy Implications and Responses, New York 2004, S. 8.
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in Ausnahmefällen erlaubt. Im Unterschied dazu wird versucht nach außen zu zeigen,
dass es keine Zusammenarbeit mit OEF-Einheiten gibt, sondern nur diskrete VN-OEF
Kommunikationsmechanismen. VN-Mitarbeiter müssen sich auch nach Feierabend von
OEF-Personal fern halten.

Verkompliziert wird die Situation sowohl in Afghanistan, als auch im Irak noch durch
zivile Aktivitäten von CF/MNF-Einheiten wie z.B. Wiederaufbaumaßnahmen. Mehrfach
wurden Soldaten gesichtet, welche bewaffnet, aber in Zivil solche Aktivitäten durch-
führten. In Afghanistan werden die sogenannten Provincial Reconstruction Teams (PRT),
selbst wenn sie neben militärischen auch zivile Komponenten umfassen, häufig zur Auf-
standsbekämpfung genutzt. Die US-amerikanischen PRTs gehen dabei so weit, dass Hilfe
als Druckmittel eingesetzt wird. So wird ein Offizier mit den Worten zitiert “We said ‘If
you shoot rockets at us, no clinic.’ We were told pretty quickly who was firing the rockets”. 9

Mit einem solchen Vorgehen werden elementare Grundregeln der humanitären Hilfe und
Entwicklungszusammenarbeit kompromittiert und zivile Missionen u.a. von den VN ge-
fährdet.

Auch im Irak wurde von Seiten der CF mit einem dichten Netz von zivil-militärischen
Koordinationsbüros ein solcher Ansatz verfolgt. Da es lange keinerlei staatliche Struktu-
ren gab, blieb den VN nichts anderes übrig, als sich mit den CF-Institutionen zumindest
abzustimmen. Nichtsdestoweniger hat das Personal der VN im Irak bis kurz vor dem An-
schlag auf ihr Hauptquartier versucht, eine möglichst große Distanz zwischen sich und
die CF zu bringen. Ob dies von der Bevölkerung so wahrgenommen wurde, ist schwer
zu beantworten. Jedenfalls kam die Untersuchungskommission der VN zu dem Ergeb-
nis, dass die Vereinten Nationen im Irak schon vor dem Anschlag aufgrund ihrer Rolle in
den Sanktionen gegen den Irak als Konfliktpartei angesehen wurden. Da einzelne Stim-
men bereits mit Angriffen gedroht hatten, hätte die VN entsprechende Gegenmaßnahmen
ergreifen müssen – unter anderem eine vollständige Absicherung ihres Areals und Perso-
nals durch die Truppen der CF. Die Untersuchungskommission sieht ihre Empfehlungen
durchaus nicht allein für den Irak, sondern für alle Einsätze der VN in Gebieten, in denen
die Organisation selbst oder staatliche Strukturen vor Ort nicht mehr die Sicherheit des
Personals garantieren können. Inwiefern ein Schutz durch CF oder MNF die Sicherheit
erhöht oder aber verringert, ist ein Streitpunkt, der in Zukunft noch stärker diskutiert wer-
den wird – besonders, wenn die Zahl der nicht mandatierten internationalen Einsätze noch
zunehmen sollte.

Die Schwierigkeiten der Vereinten Nationen im Umgang mit internationalen Streit-
kräften, die nicht unter ein Kommando der VN kommen wollen, werden ebenfalls
zunehmen. Dass es auch anders geht, zeigt die weithin als Erfolg angesehene VN-
Mission in Ost-Timor: Nachdem eine von den Australiern geführte internationale Streit-
kraft (INTERFET) die Situation stabilisiert hatte, stimmten diese einer Überführung der
INTERFET-Einheiten in VN-Kommandostrukturen zu. Dabei muss jedoch auch die spe-
zifische Krisensituation in Ost-Timor in Betracht gezogen werden, die mit relativ wenig
Truppen unter Kontrolle gebracht werden konnte. Ein VN-Kommando über die MNF-I ist
vielleicht wünschenswert, aber mit den limitierten personellen und finanziellen Möglich-
keiten von DPKO wohl eher unrealistisch.

9 Julia Hett: PRTs in Afghanistan. US-amerikanische, deutsche und andere Ansätze zu Post-Konflikt Wieder-
aufbau und zivil-militärischen Beziehungen, Berlin 2003, S. 15 (unveröffentlichtes Manuskript).
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Fusion und Kooperation

Auch wenn die bisherigen Versuche, die einzelnen Abteilungen der VN und ihrer spezia-
lisierten Organisationen horizontal stärker zu koordinieren oder gar zu fusionieren wenig
erfolgreich waren, so haben alle Reformvorhaben der letzten fünf Jahre deutlich in diese
Richtung gewiesen. Vor allem im Bereich Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegra-
tion ist eine solche Entwicklung zu begrüßen. Doch es gibt auch Risiken wie eine weitere
Verschiebung der VN-internen Hierarchie zugunsten von DPKO.

Dennoch spricht vieles dafür, dass eine stärkere Koordinierung vor und während des
Einsatzes die Effizienz des Mittel- und Personaleinsatzes erhöhen könnte. Fusionierte
VN-Missionen könnten einen positiven Neubeginn bedeuten, wenn sie ein klares Man-
dat besitzen und unter ziviler Führung des SRSG stehen.

Der Trend der MNFs muss hingegen negativ eingeschätzt werden. Natürlich haben
Einsätze wie in Bosnien und im Kosovo gezeigt, dass internationale Militäreinsätze auch
ohne VN-Oberhoheit oder Mandat des Sicherheitsrates von der breiten Öffentlichkeit als
positiv angesehen werden können sowie von den VN im Nachhinein legitimiert werden.
Statt diese aber zur Normalität werden zu lassen, sollte man die Kernprobleme lösen, also
den Sicherheitsrat reformieren und sowohl DPKO als auch DPA personell und finanziell
so ausstatten, dass Militärmissionen nicht nur unter dem Mandat, sondern auch wieder
vermehrt unter der Kontrolle der VN durchführbar sind. Bis dahin müssen sich die VN
überlegen, wie sie ihr Personal in Situationen wie im Irak schützen, ohne diese durch die
Nähe zu Besatzungsmächten zu kompromittieren und zu gefährden.

Tobias Pietz
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3.4. Zehn Jahre nach Dayton. Eine Zwischenbilanz
westlicher Balkanpolitik

Am 21.November 1995 wurde auf der US-Luftwaffenbasis Dayton in Ohio ein Abkom-
men paraphiert, das den mörderischen Massenvertreibungen in Bosnien-Herzegowina
endlich Einhalt gebot. Als es in Paris feierlich unterzeichnet wurde, warb US-
Verteidigungsminister William Perry für die Beteiligung amerikanischer Soldaten an dem
internationalen Friedenskontingent in Bosnien-Herzegowina mit dem Argument: “Ein
Jahr wird genügen, um den Teufelskreis der Gewalt in Bosnien zu durchbrechen.” In vier
bis sechs Monaten werde man die Bürgerkriegsparteien entwaffnen und in weiteren sechs
eine stabile politische Umwelt schaffen. 1 Doch ist das Land bis heute ein fragiles Gemein-
wesen, zusammengehalten von einem High Representative der Staatengemeinschaft. Der
regiert mit umfassenden Vollmachten, wie er zuletzt im März 2005 demonstrierte, als er
Dragan Čović, kroatisches Mitglied im Staatspräsidium, wegen früherer Korruption des
Amtes enthob. Und noch immer hütet eine internationale Truppe – wenn auch von rund
60.000 auf 7.000 Soldaten verkleinert – den innerstaatlichen Frieden.

Amerikanischen Luftschlägen, die dem Abkommen von Dayton vorausgingen, folg-
ten weitere Militärinterventionen. 1999 führte die NATO einen Luftkrieg gegen Belgrad,
der verhindern wollte, dass sich Massenvertreibungen im Kosovo wiederholten. Er zwang
das serbische Militär abzuziehen; seither hat die UNO dort de facto ein Protektorat er-
richtet. Rechtlich blieb die Provinz Bestandteil Jugoslawiens (respektive Serbiens, seit im
März 2003 Jugoslawien in die Staatenunion Serbien-Montenegro umgewandelt wurde), in
Wirklichkeit geht alle Macht vom Special Representative des UN-Generalsekretärs aus,
der die UN-Mission im Kosovo (UNMIK) leitet. Noch immer birgt der Kosovo-Konflikt
ein beträchtliches Gewaltpotenzial, wie die Pogrome im März 2004 offenbarten. Und als
in Makedonien Anfang 2001 albanische Freischärler den bewaffneten Kampf aufnahmen,
schritten EU und NATO ein. Sie veranlassten Aufständische und Regierung mit massivem
Druck, im August 2001 das Ohrider Abkommen zu unterzeichnen. Ostentativ übernahm
die NATO die Entwaffnung der Aufständischen. Schließlich stellte sich die EU dem Drang
des montenegrinischen Präsidenten Milo Djukanović nach Unabhängigkeit entgegen und
erreichte Anfang 2003 die Zustimmung zur Staatenunion “Serbien und Montenegro” und
die Aussetzung des Referendums über eine Sezession für drei Jahre.

Kurzum: Slowenien ist seit dem 1.Mai 2004 EU-Mitglied, Kroatien zählt zu den
nächsten Beitrittsländern, mit Makedonien hat die EU im April 2001 ein Stabilisierungs-
und Assoziierungsabkommengeschlossen, jetzt steht mit Serbien-Montenegro ein derarti-
ges Abkommen bevor – gleichwohl hält der Balkan die Krisenstäbe der westlichen Haupt-
städte weiterhin auf Trab. Die ethnonationalistischenKriege sind eingedämmt, doch bleibt
der Frieden manchenorts prekär. Strittige Statusfragen, schwache Staaten, ökonomische
Misere und Hunderttausende von Vertriebenen, die noch immer auf Rückkehr warten,
zeugen davon, dass die Region bis heute nicht befriedet ist. Zehn Jahre nach Dayton und
fünf Jahre nach dem Kosovo-Krieg scheint es an der Zeit für eine Zwischenbilanz. Sie soll
die Erfahrungen mit der Wiederkehr nationalistischer Gewalt kritisch reflektieren, ebenso
die mühsamen Lernprozesse westlichen Krisenmanagements. Zu kurz kommen dabei die

1 Richard Holbrooke: Meine Mission. Vom Krieg zum Frieden in Bosnien, München-Zürich 1998, S. 486.
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beachtlichen Unterschiede der Transformation und der gesellschaftlichen Nachkriegskon-
solidierung in den einzelnen Nachfolgestaaten Jugoslawiens.

Der Bosnien-Krieg als Menetekel

Der Bosnien-Krieg war nicht der erste im zerfallenden Jugoslawien, aber der grausam-
ste. Aus Slowenien zog sich die Jugoslawische Volksarmee rasch zurück, um ihre Kräfte
gegen Kroatien zu bündeln, von dem Miloševićs Anhänger in wenigen Monaten fast ein
Drittel unter ihre Kontrolle brachten. Zwar agierten dabei auch paramilitärische Gruppen,
doch war dieser Krieg noch von staatlichen Akteuren und Befehlshierarchien geprägt.
Anders in Bosnien-Herzegowina. Hier vermischten sich Bürger- und Staatenkrieg mit
entfesselter Volksgruppengewalt zu einem unüberschaubaren Schlachten, 2 dessen barba-
risches Signum die “ethnische Säuberung” wurde – ein Euphemismus für Massenmord,
Vergewaltigungen und Zwangsdeportationen. Schon im März 1991 hatten sich die Prä-
sidenten der beiden Teilrepubliken Serbien und Kroatien in Karadjordjevo getroffen, wo
sie sich auf die Teilung von Bosnien-Herzegowina auf Kosten der Muslime einigten. 3

Beide hielten sich ans ethnische Prinzip, das auf Bevölkerungstrennung und Annexio-
nen hinauslief. Jenes Geheimtreffen zwischen Milošević und Tudjman, die skrupellos
auf den integralen Nationalismus setzten, gab den Weg frei für die weitere Ethnisierung
aller politisch-gesellschaftlichen Verhältnisse. Beide, sich ansonsten spinnefeind, waren
sich einig, dass dem multiethnischen Bosnien die raison d’être fehle, da es keine eige-
ne Nation sei. Belgrad unterstützte mit allen Mitteln die von serbischen Nationalisten in
Bosnien-Herzegowina ausgeführten Vertreibungen. Die kroatischen Milizen in Bosnien
erfreuten sich der Unterstützung Zagrebs. Dass die Gewalttäter nationale und staatliche
Rückendeckung genossen, war ein Freibrief, alles zu tun, was ihnen beliebte. Streitkräfte
und paramilitärische Banden gingen oft parallel vor: Erst setzte die Armee schwere Waf-
fen ein, dann kamen die Brandschatzer, Mörder und Vergewaltiger. Dieser Krieg gegen
die “anderen” zielte darauf, ganze Landstriche zu erobern und zu homogenisieren – ein
Krieg gegen die Zivilbevölkerung. Seinen “Genozid-Charakter” 4 wollten die westlichen
Öffentlichkeiten viel zu lange nicht wahrhaben.

Der Westen ist von dieser unbändigen Gewalt überrascht worden. Andere weltpoliti-
sche Ereignisse – die zerbröckelnde Sowjetunion, Deutschlands Vereinigung und Maas-
tricht, der Golfkrieg und das amerikanische Debakel in Somalia – hielten die Welt in
Atem. Und die postnationalen westlichen Gesellschaften wähnten, völkische Gewalt und
Massenvertreibungen gehörten einer längst überwundenen Vergangenheit an. Zumindest
unbewusst waren indes Erinnerungen an “nationale Flurbereinigungen”,wie die Nazis das
nannten, Konzentrations- und Vernichtungslager, Vertreibungen und endlose Flüchtlings-
trecks noch vielfach präsent – gerade deshalb sperrten sich viele gegen die Einsicht, dass
völkischer Wahn von Reinheit und Lebensraum plötzlich wieder geschichtsmächtig war.
Publizistik und Politik redeten sich ein, das gehörte gleichsam ontologisch zum Balkan.
Der ist seit langem eine beliebte Projektionsfläche für das ganz Andere des zivilisierten

2 David Rieff: Schlachthaus. Bosnien und das Versagen des Westens, München 1995; Marie-Janine Calic: Der
Krieg in Bosnien-Herzegovina, Frankfurt a.M. 1995.

3 Viktor Meier: Wie Jugoslawien verspielt wurde, München 1995, S. 297 f.
4 Mary Kaldor: Neue und alte Kriege. Organisierte Gewalt im Zeitalter der Globalisierung, Frankfurt a.M.

2000, S. 103.
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Europa – als besäße er ein “Monopol für die Barbarei”. 5 Dazu passt die entlastende Vor-
stellung, nach dem Ende von Titos kommunistischer Knute tobe sich hier “uralter Hass”
zwischen Volksgruppen aus. Doch ist der keine anthropologische Konstante, sondern hat-
te handfeste Ursachen: die Auflösung Jugoslawiens, nationalistische Mobilisierungen und
Propagierung der Gewalt durch autoritäre Führer, allen voran Slobodan Milošević. Die
Kriege verhärteten jenen Hass, den die Etablierung exkludierender nationaler Identitäten
brauchte.

Die westlichen Öffentlichkeiten wurden viel zu spät gewahr, was in Bosnien-
Herzegowina wirklich geschah. Krieg und Massakern sind von 1992 bis 1995 mindestens
200.000 Menschen zum Opfer gefallen, mehr als die Hälfte der Bevölkerung wurde von
Haus und Hof vertrieben. Das Ende des kurzen 20. Jahrhunderts ähnelte seinem Anfang:
Vorboten des Fanals von Sarajevo 1914 waren die beiden Balkankriege 1912 und 1913
mit ihren Grausamkeiten; der dritte schlug dann um in einen Weltkrieg. 6 Ethnonationale
Gewalt, die Menschen einzig und allein deshalb vertreibt oder vernichtet, weil sie anders
sind, gehört zu den Schrecken des 20. Jahrhunderts nicht weniger als seine Kriege.

Die Wende nach den Massakern von Srebrenica

Alle von KSZE/OSZE, EU oder UNO unternommenen Anstrengungen, im Vielfronten-
krieg im ehemaligen Jugoslawien zu vermitteln, haben wenig gefruchtet. Es gab in den
Auswärtigen Ämtern keine erprobten Strategien des Krisenmanagements. Und die Haupt-
akteure waren uneins. Mit ihren nationalen Gedächtnissen deuteten sie das Geschehen
höchst unterschiedlich. Die USA, Großbritannien und Frankreich, die Jugoslawien einst
aus der Taufe gehoben hatten, beharrten lange auf seiner Existenz. Das kam ungewollt
der aggressiven serbischen Hegemonialpolitik zugute. Auf der anderen Seite, und nicht
minder in nationalgeschichtlicher Fluchtlinie, ergriffen Österreich und Deutschland Partei
für Slowenien und Kroatien – und damit gegen den multinationalen Staat.

Die EU einigte sich schließlich auf eine Konditionierung, um die völkerrechtliche
Anerkennung der jugoslawischen Nachfolgestaaten als Hebel für Einflussnahme nutzen
zu können. Doch Deutschland scherte aus. Bundeskanzler Helmut Kohl verkündete auf
dem CDU-Parteitag im Dezember 1991, man werde Slowenien und Kroatien noch im
Dezember anerkennen, wofür er stehende Ovationen bekam. Dieses Vorpreschen, im üb-
rigen auch gegen den erklärten Wunsch der USA und des UN-Generalsekretärs, machte
das Bemühen der EU-Vermittler zunichte. Zu übermächtig war in Deutschland die Em-
pörung gegen das Blutvergießen im nahen Jugoslawien. Medien und Außenpolitiker der
SPD drängten Bonn, etwas dagegen zu unternehmen – irgendwas. Die Vorstellung über-
wog, die Anerkennung Kroatiens und Sloweniens könne den Konflikt “internationalisie-
ren” und die Serben zum Einlenken bewegen. Deutschlands Alleingang überraschte umso
mehr, als ihm nach damaligem Verfassungsverständnis die Hände gebunden waren, die
territoriale Integrität der anerkannten Staaten gegen Aggressoren zu verteidigen. Aner-
kennungspolitik als Wunschdenken.

5 Maria Todorova: Die Erfindung des Balkans. Europas bequemes Vorurteil, Darmstadt 1999, S. 22.
6 David Fromkin: Kosovo Crossing. American Ideals Meet Reality on the Balkan Battlefields, New York

1999, S. 111.
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Folgenschwer war diese Politik für Bosnien-Herzegowina, die multiethnische Region
Jugoslawiens par excellence. Wäre es hier darauf angekommen, der um sich greifenden
Ethnisierung alles Politischen entgegenzutreten, so wurde sie im Gegenteil von der über-
hasteten Anerkennung Sloweniens und Kroatiens forciert. Bosnien-Herzegowina stand
vor der fatalen Alternative, entweder im serbisch dominierten Reststaat zu bleiben oder
ebenfalls den Weg der Sezession einzuschlagen. Letzteres verschärfte die ethnischen Kon-
flikte zwangsläufig. Die im selbständigen Bosnien-Herzegowina zu neuen Minderheiten
gewordenen Serben und Kroaten drängten auf Anschluss an ihre “Mutterländer” – das
aber drohte die Bosniaken, die bosnischen Muslime, zu zerreiben. Insofern sich Bonns
Anerkennungspolitik nicht um diese Auswirkungen scherte, hat sie die Zündschnur des
Krieges nach Bosnien-Herzegowina gelegt.

Am Versagen des Westens war freilich nicht allein Deutschland schuld. Die USA
pochten von Anfang an darauf, es sei an den Europäern, auf dem Balkan für Frieden zu
sorgen. Doch fehlte diesen die einheitliche Strategie und der politische Wille. Daran schei-
terten alle ihre Vermittlungstroikas und Friedenspläne. Meist willigten die Kriegsherren
ein, um dann ungerührt das Morden fortzusetzen. Geschickt nutzten sie die Dissonanzen
im Westen aus. Das Waffenembargo, das EU und UNO gegen Jugoslawien verhängt hat-
ten, begünstigte die serbischen Aggressoren, denen das Gros der Volksarmee zufiel, als
Jugoslawien auseinanderbrach.Und in Srebrenica, dem “safe haven” der UNO, bezahlten
Tausende mit dem Leben dafür, dass sie auf die Weltorganisation bauten. Hans Koschnik,
der Administrator der EU im geteilten Mostar, fällte ein harsches Urteil: Das Agieren der
UNO in Bosnien-Herzegowina, ihre “angeblich friedensschaffende Politik ( . . . ) spottet
jeglicher Beschreibung.” 7

Dayton als Neuanfang

Erst mit dem Eingreifen der USA 1995 gelang es, den Krieg zu beenden. Sie zollten der
geschichtlichen Last der Nationalismen weniger Respekt als die Europäer und machten
weniger “uralten nationalen Hass”, denn einzelne Politiker für die Katastrophe verant-
wortlich. Zuerst stoppte Washington den Krieg im Krieg zwischen bosnischen Kroaten
und Muslimen und verpflichtete beide auf eine Allianz. Dann hob es das Waffenembargo
auf, schließlich ließ es serbische Stellungen bombardieren. Waren die militärischen Aus-
wirkungen dieser Luftschläge umstritten (vgl. Friedensgutachten 1996, Beitrag 1.6.), so
signalisierten sie doch Entschlossenheit, das Treiben nicht länger mit anzusehen. Im Juli
1995 haben in Srebrenica serbische Truppen mehr als 7.000 bosnische Muslime unter den
Augen niederländischer Blauhelme regelrecht selektiert und exekutiert. Nun wurde der
weltweite Ruf nach einer Intervention lauter, der Papst forderte den “gerechten Krieg”.
Kurz darauf veränderte die groß angelegte Offensive Kroatiens zur Rückeroberung der
Krajina das Kräfteverhältnis auf dem Boden, während US-Luftangriffe serbische Stel-
lungen um Sarajevo schwächten. Zugleich begann Richard Holbrooke die Fäden für ein
Friedensabkommen zu ziehen. In den USA stand der Wahlkampf bevor; Militärführung
und 70 Prozent der Bevölkerung waren dagegen, amerikanische Truppen nach Bosnien
zu entsenden. Gleichwohl erklärte sich Präsident Clinton bereit, auch die USA an der

7 Hans Koschnik, Nachwort zu Erich Rathfelder: Sarajevo und danach, München 1998, S. 289.
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Implementation Force zur Überwachung des Waffenstillstands zu beteiligen, eine der un-
populärsten Entscheidungen seiner Amtszeit.

Bosnien und Herzegowina – so der neue Name des Staates – blieb mit dem Dayton-
Abkommen in seinen anerkannten Grenzen bestehen, mit ausdrücklichem Einverständnis
seiner Nachbarstaaten und unter dem Schutz der NATO. Doch ist der Gesamtstaat nur
für Außen-, Zoll- und Geldpolitik sowie für Einwanderungsfragen zuständig; die meisten
Kompetenzen liegen bei den quasi-souveränen Teilrepubliken. Die bosnisch-kroatische
Föderation, 51 Prozent des Staatsgebiets, setzt sich aus zehn Kantonen mit ebenfalls
großer Eigenständigkeit zusammen; den anderen Teilstaat bildet die Republik Srpska.

Das Staatswesen konnte mithin nur behauptet werden, indem man die ethnische Tei-
lung weitgehend hinnahm. Es krankte von Anfang an daran, dass die Bundesorganewenig
Kompetenzen besitzen, während die drei Volksgruppen über mächtige Hebel zum Schutz
ihrer Interessen verfügen. Dem Dayton-Abkommen haben Kritiker vielfach vorgeworfen,
es habe mit der Teilung eine Lösung für den Krieg angeboten, die doch dessen Ursache
war. Diese Kritik ist richtig; sie wird indes als Schuldzuschreibung falsch, wenn sie un-
terschlägt, dass man viel zu lang “ethnische Säuberungen” hingenommen hatte und diese
sich nicht einfach rückgängig machen ließen. Ähnlich wie europäische Neuordnungsplä-
ne zuvor sahen nun auch die USA keinen anderen Ausweg, als den Gesamtstaat wohl
oder übel auf Entitäten und Ethnien zu gründen – in der Hoffnung, deren Gewicht las-
se sich nach und nach zugunsten staatsbürgerlicher Integration verringern. Die Differenz
zu den Europäern bestand in der Bereitschaft der USA, den Erhalt des Gesamtstaates zu
erzwingen.

Die Gräuel im Bosnien-Krieg hatten nicht nur die UNO, sondern auch KSZE und
EU als “hilflose Helfer” (vgl. Friedensgutachten 1993, Beitrag 2.2.) bloßgestellt. So fiel
die Rolle der führenden Ordnungsmacht einmal mehr den USA zu. Sie hatten sie nicht
gesucht. Im Gegenteil: Washington wurde nicht müde zu betonen, es habe auf dem Balkan
keine vitalen Interessen. Gerne wurde Jacques Poos zitiert, der frühere Außenminister
von Luxemburg, der beim Zerfall Jugoslawiens gesagt hatte, nun sei “die Stunde Europas
gekommen”. Bosnien strafte ihn auf schreckliche Weise Lügen. Dayton ist als “vierter
europäischer Moment” der USA im 20. Jahrhundert bezeichnet worden, nach 1917, 1941
und 1948. 8

Der bosnische Alptraum enthemmter nationalistischer Gewalt hat viele friedenspoliti-
sche Gewissheiten in Frage gestellt. Die in den achtziger Jahren populäre Parole “Stell dir
vor, es ist Krieg, und keiner geht hin” bekam ungewollt einen neuen, zynischen Sinn: Es
war Krieg – und keiner unternahm etwas dagegen! Kriegsverbrechen mit anzusehen, ist
keine akzeptable Friedensethik. Dayton hat deshalb für die europäische Politik Weichen
gestellt. Zum einen steht es für die Einsicht, dass Frieden nicht immer ohne Waffen zu
schaffen ist. Zum anderen zeigte es den Europäern die Notwendigkeit einer aktiven Frie-
densordnungspolitik. Zudem führte ihnen das Handeln der Clinton Regierung die eigenen
Defizite vor Augen.

8 Richard Holbrooke, a.a.O., S. 559.
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Frieden schaffen – auch mit Waffen

Mit dem Zerfall jeglicher staatlicher Autorität entfällt die Schutzfunktion des Gewalt-
monopols für seine Bürger. Es droht der Rückfall in den von Hobbes als status natura-
lis beschriebenen Kampf aller gegen alle. Davon profitieren die Politisierung ethnischer
Differenz und nationalistische Mobilisierung. Denn entgegen der beliebten Formel vom
“ethnischen Konflikt” erzeugt nationale Differenz nicht als solche Gewalt. Je länger sich
diese aber ungehemmt austobt, desto hilfloser werden Vermittlungsaktivitäten, schließlich
hilft als letztes Mittel nur noch das Schwert des Leviathan. Das verlangt Willen, Entschei-
dungsstrukturen und Mittel.

So gesehen, lässt sich die Intervention der NATO im Kosovo 1999 auch als eine
Art nachholender Bosnien-Intervention begreifen. Sie griff, als der Konflikt nach einem
Jahrzehnt des – ebenso mustergültigen wie letztlich wirkungslosen – gewaltfreien Wider-
stands der Kosovo-Albaner gegen Miloševics Apartheid eskalierte, diesmal frühzeitig ein.
Die NATO begann, Jugoslawien zu bombardieren, womit sie “ethnischen Säuberungen”
im großen Stil zuvorkommen wollte. Ihr von der UNO nicht legitimierter Krieg verstieß
zweifelsohne gegen das Kriegsverbot. Doch stehen sich in dem anhaltenden Streit zwi-
schen völkerrechtlicher Legalität und Hilfegebot zum Schutz der Menschenrechte zwei
Prinzipien gegenüber, die als Widerspruch in der UN-Charta angelegt sind. Sie hat nicht
nur den Schutz staatlicher Souveränität festgeschrieben, sondern auch den der Menschen-
rechte – bei Völkermord besteht gar eine Interventionspflicht. Die konservativ-etatistische
Interpretation des Völkerrechts, die sich in der Rechtsgüterkonkurrenz zwischen staatli-
cher Souveränität und Menschenrechten für jene entscheidet, ist strittig. Bosnien liefer-
te wahrlich Gründe genug, an ihr nicht unbeirrbar festzuhalten. Die von der schwedi-
schen Regierung einberufene unabhängige Expertengruppe, als Goldstone-Kommission
bekannt, gelangte zum Ergebnis, die Kosovo-Intervention sei “illegal, aber legitim” ge-
wesen. 9 Auch fiel auf, dass der UN-Generalsekretär sich weigerte, sie zu verurteilen.

Diese Erfahrungen führten in Europa und zumal Deutschland zum Umdenken. Seit
Dayton ist man bereit, notfalls auch militärische Mittel einzusetzen. Das schlägt sich auch
darin nieder, dass inzwischen die Bundeswehr nach den USA die zweitgrößten Truppen-
kontingente im Ausland stellt (vgl. Beitrag 3.5.). Damit hat die Unterscheidung zwischen
Militär- und Zivilmacht ihre Reinheit eingebüßt. Gleichwohl ist es irreführend, dies als
“Militarisierung” der deutschen Außenpolitik zu brandmarken. Der Terminus verwischt
den Wesensunterschied zwischen gewöhnlichen Militäreinsätzen, aus der Geschichte hin-
länglich bekannt, und Zwangsmaßnahmen im Sinn der UN-Charta. So wenig der Kosovo-
Krieg 1999 von der UNO legitimiert war, so fraglos sind es doch die aktuellen Bundes-
wehreinsätze vom Balkan bis nach Afghanistan.

Aktive Friedensordnungspolitik

Deutschland und die EU sind, ob sie wollen oder nicht, für die internationale Ordnung mit
verantwortlich. Inzwischen ist in der Bundesrepublik der alte außen- und sicherheitspo-
litische Konsens einem neuen gewichen: Völkerrechtlich legitimierte Gewaltmaßnahmen

9 The Independent International Commission on Kosovo: The Kosovo Report, Oxford University Press 2000,
http://kosovocommission.org/.
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stellt heute kaum mehr jemand in Frage. Das war noch vor wenigen Jahren ganz an-
ders. 2001 wirkte es befremdlich, dass sich einige Bundestagsabgeordnete weigerten, die
NATO nach Makedonien zu schicken, um Waffen einzusammeln, nachdem sich die Kon-
fliktparteien geeinigt hatten. Welche Aufgabe könnte aus pazifistischer Sicht sinnvoller
sein?

Seit dem 19. Jahrhundert, als die europäischen Großmächte mit der Krise des Os-
manischen Reiches konfrontiert waren, haben sie sich im Nahen Osten, ursprünglich ein
Synonym für den europäischen Teil der Türkei, eingemischt. Das ist keine Besonderheit
des Balkans, sondern trifft für fast alle Nationalstaatsbildungen zu, mögen auch nationale
Selbstdeutungen diesen machtpolitischen Zusammenhang zwischen “nationalem Erwa-
chen” und fremder Hilfe leugnen. Das sprichwörtliche europäische Pulverfass waren we-
niger die nationalen Wirren auf dem Balkan, als deren Verquickung mit der europäischen
Mächtekonkurrenz – die war das eigentliche Pulverfass!

Offenkundig ist Einmischung nicht per se schlecht. Es kommt darauf an, wie und
mit welchen Intentionen und Interessen sie erfolgt. Die Interventionen des Westens seit
Dayton heben sich ab von früheren, die im Zeichen der Großmachtkonkurrenz standen.
Auch liefen sie Huntingtons These vom clash of civilisations zuwider, ergriffen sie doch
in Bosnien, im Kosovo und in Makedonien Partei für die bedrängten Muslime. Außerdem
richteten sie sich unter maßgeblicher Führung der USA gegen ethnonationale Identitäts-
politik. Die first new nation, historisches Vorbild der Staatsbürgernation, widersetzte sich
Versuchen, den essentialistischen Nationsbegriff zu rehabilitieren, und die Balkan-Kriege
als nachholende Nationalstaatsbildung zu deuten, deren Nationalismus “natürlich” und
deren ethnische Homogenisierung in Analogie zur europäischen Geschichte “unvermeid-
lich” sei. 10

Das Ziel, multikulturelle Gesellschaften zu erhalten, entspringt nicht frommem
Wunschdenken, sondern der Einsicht, dass die nationale Gemengelage auf dem Balkan
selbst nach vier jugoslawischen Erbfolgekriegen nicht den Staatsgrenzen entspricht. Da
Nationen vielfach ineinander verzahnt bleiben, ergibt sich daraus als stabilitätspolitischer
Kompass, innerstaatliche Reorganisation und interethnischen Ausgleich prinzipiell zu be-
vorzugen gegenüber weiterer staatlicher Zersplitterung. Zumal diese unabsehbare Folge-
wirkungen hätte: Wie ließe sich etwa dem Kosovo und der Republik Srpska staatliche Un-
abhängigkeit verwehren, wenn man sie den gut 600.000 Montenegrinern gewährte? (vgl.
Beitrag 1.6.) Deshalb will der Westen den multinationalen Charakter bestehender Staaten
bewahren und pocht auf staatsbürgerliche Rechte für alle und Minderheitenschutz.

Europäische Außenpolitik

Wie Dayton darauf verweist, dass es letztlich die USA waren, die das Existenzrecht
der bosnischen Muslime gesichert und Teilungspläne vereitelt haben, so steht Srebre-
nica für die Fehler der UNO und das Versagen der EU-Staaten. Präsident Clinton hat
mit seinem Eingreifen auch verhindert, dass das internationale System weiter erodierte.
Doch ist in Europa die Verdrängungsbereitschaft groß. Wie sonst könnte man nach der
Bosnien-Erfahrung dem amerikanischen Unilateralismus unbeirrt die success story des

10 So die vielzitierte Studie von Otto Brunner: Nationalitätenprobleme und Minderheitenkonflikte in Osteuro-
pa, Gütersloh 1993, S. 66.
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europäischen Multilateralismus entgegenhalten? Selbst scharfe Kritiker der neokonser-
vativen Außenpolitik in den USA wie Richard Rorty, Stanley Hoffmann oder Tony Judt
zeigen immer wieder auf diese europäische Achillesferse.

Die jüngsten Balkankriege haben die Europäer genötigt, ihre Gemeinsame Außen-
und Sicherheitspolitik voranzutreiben. Noch während des Krieges um das Kosovo ent-
warf Berlin den Stabilitätspakt für Südosteuropa, den der EU-Gipfel von Köln Anfang
Juni 1999 beschloss (vgl. Friedensgutachten 2000, Beitrag 1.10.). Er ernannte auch Javier
Solana, den Generalsekretär der NATO, zum Hohen Repräsentanten der Gemeinsamen
Außen- und Sicherheitspolitik der EU. Das Debakel ihrer erfolglosen Balkanpolitik und
die Militärinterventionen 1995 und 1999 haben der Gemeinsamen Außen- und Sicher-
heitspolitik der EU einen kräftigen Schub verpasst. Ende 1999 beschloss die EU eigen-
ständige europäische Krisenreaktionsverbände.

2001, als ein Teil der albanischen Minderheit in Makedonien zu den Waffen griff,
agierte die EU in Makedonien erstmals mit Erfolg eigenständig. Die hartnäckigen Be-
mühungen Javier Solanas, auch unter Rückgriff auf militärische Drohungen der NATO
zu vermitteln, fruchteten schließlich. Seither hat sie auf dem Balkan zusehends die “füh-
rende Rolle” übernommen, wie es im Stabilitätspakt hieß. Im Dezember 2004 übergab
die NATO das Kommando für die Friedenstruppe in Bosnien und Herzegowina an die
EU, die SFOR verwandelte sich in die Eufor-Althea. Das war nicht die erste selbständi-
ge EU-Mission im Rahmen der ESVP, doch bei weitem die größte und anspruchsvollste.
Ganz mochten die geschundenen Bosnier sich freilich nicht auf die EU verlassen, wes-
halb die NATO mit einem kleinen Hauptquartier und einigen amerikanischen Soldaten
präsent bleibt. Gleichwohl scheint mit mehr als 13 Jahren Verspätung nun die Stunde der
Europäer gekommen.

Stabilitätsexport und Demokratisierungspolitik

Die NATO war 1999 imstande, Miloševic zum Rückzug zu zwingen. Sie war nicht imstan-
de zu verhindern, dass sich im Kosovo die Wut der zurückkehrenden Albaner nun ihrer-
seits an Serben und anderen Minderheiten austobte und es zu umgekehrten “ethnischen
Säuberungen” kam. Das war der größte Misserfolg in diesem Krieg. Davon abgesehen
sind die Furien des Ethnonationalismus seit der mit Dayton begonnenen Interventionspo-
litik zumindest stillgestellt. Manche ethnischen Spannungen bleiben ungelöst und harren
ihrer endgültigen Regelung, doch die Völkermordpraktiken sind gestoppt – der sprich-
wörtliche Unterschied ums Ganze.

Der 1999 vorgelegte Stabilitätspakt für Südosteuropa hatte den Kardinalfehler, dass
er zehn Jahre zu spät kam. Gernot Erler, außenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, hat
bitter von “nachholender Prävention” gesprochen. Wie viele Massaker, Vergewaltigungen
und Vertreibungen wären der Region erspart geblieben, wenn sich die EU zehn Jahre zu-
vor mit demselben Projekt ins Zeug gelegt hätte? Doch sind späte Lernprozesse besser
als gar keine. Das wird deutlich, wenn man das Agieren der EU nach 1999 vergleicht mit
der hilflosen, widersprüchlichen Reaktion der europäischen Staaten auf dem Balkan zehn
Jahre zuvor. Seit 1999 handelt die EU als vergleichsweise einheitlicher Akteur. Und sie
übernimmt mit ihrem Versprechen, die Länder des Balkans an die EU heranzuführen,Ver-
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antwortung für die Stabilisierung der gesamten Region. Machtpolitische Interessen und
historische Nationalgedächtnisse sind dem Engagement für politische Werte gewichen.

Die EU will mit der Hoffnungsperspektive der künftigen Integration in den jugosla-
wischen Nachfolgestaaten eine umfassende Demokratisierung einschließlich eines um-
fassenden Minderheitenschutzes erreichen. Ziel ist es, “die multinationale und multieth-
nische Verschiedenheit der Länder in der Region zu erhalten und Minderheiten zu schüt-
zen”, wie es im Stabilitätspakt hieß. Dass sich alle darauf verpflichtet haben, ist nach den
ethnonationalen Exzessen nicht selbstverständlich.

Sowohl in Bosnien und Herzegowina als auch im Kosovo haben sich die westlichen
Staaten die große Aufgabe aufgebürdet, ethnisch fragmentierte Nachkriegsgesellschaften
von außen zu demokratisieren, um sie zu befrieden. Damit betreten sie politisches Neu-
land. Denn für diese Aufgabe gibt es außer dem – anders gearteten – Kolonialismus und
der Treuhandmandate des Völkerbundes wenig Erfahrungen. Dass die Staatengemein-
schaft den High Representative zwei Jahre nach Dayton mit umfangreichen Vollmachten
ausstattete, war nötig, weil Kriegsverbrecher wie Karadzic weiterhin die politische Büh-
ne beherrschten. Das als Kolonialismus zu schmähen, hat etwas Wohlfeiles, wo demo-
kratische Selbstbestimmung ethnisch missverstanden wird. Paddy Ashdown erfreut sich
großer Popularität, weil zehn Jahre nach den größten “ethnischen Säuberungen” in Eu-
ropa seit dem Zweiten Weltkrieg die Menschen in Bosnien und Herzegowina alle demo-
kratische Freiheiten genießen – nur die Volkssouveränität fehlt ihnen. Seine Machtfülle
verhindert, dass die politischen Eliten anfangen, sich für das gesamte Gemeinwesen ver-
antwortlich zu fühlen. Deshalb steht jetzt der Souveränitätstransfer an.

Die Demokratisierung ethnisch fragmentierter Nachkriegsgesellschaften ist nicht nur
für die Politik Neuland. Auch in der Wissenschaft findet sich dazu nicht allzu viel gesi-
cherte Erkenntnis. 11 Gewiss ist, dass dieses Vorhaben, soll es Erfolg haben, ein langfris-
tiges und kostspieliges Engagement erfordert. Denn dabei geht es um mehr als um die
Bildung rechtsstaatlicher und demokratischer Institutionen. Die ehemaligen Kriegspro-
tagonisten müssen überzeugt werden, dass sich demokratische Kooperation für sie bezahlt
macht. Das erfordert, dass sie ethnonationale Exklusion überwinden und jenes Minimum
an Vertrauen herstellen, ohne das keine Demokratie existieren kann.

Ob das mittel- und langfristig gelingt, hängt mit davon ab, ob die westlichen Akteu-
re ihren geschlossenen politischen Willen beibehalten. Manche abenteuerliche Forderung
gibt Anlass, daran zu zweifeln, etwa wenn der frühere Präsident des Council on Foreign
Relations den Zerfall Jugoslawiens als Vorbild dafür heranziehen zu müssen meint, wie
man den Irak in drei “natürliche Staaten” zerlegen könnte. 12 Bleibt zu hoffen, dass die
Europäer solchen Sirenenrufen inzwischen zu trotzen vermögen und die Kontinuität und
Kohärenz ihrer Balkanpolitik seit Dayton fortsetzen. In praxi müssen sie erst noch bewei-
sen, ob sie dazu auch ohne die USA imstande sind.

Dass die EU im März 2005 den Beginn von Beitrittsverhandlungen mit Kroatien vor-
erst verschoben hat, weil seine Kooperationsbereitschaft mit dem Strafgerichtshof in Den
Haag zu wünschen übrig lässt, war ein richtiges Signal. Es hat seine Wirkung auf Belgrad

11 Ausführlich dazu Thorsten Gromes, Bernhard Moltmann und Bruno Schoch: Demokratie-Experimente in
Nachbürgerkriegsgesellschaften. Bosnien und Herzegowina, Nordirland und Kosovo im Vergleich, Frank-
furt a.M. 2004, HSFK-Report 9/2004.

12 Leslie H. Gelb: Divide Iraq into three states, in: International Herald Tribune, 26.11.2003, S. 8.
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nicht verfehlt. Hat sich die Regierung dort bis vor kurzem geweigert, ehemalige hohe
Armee- und Polizeioffiziere auszuliefern, so haben sich nun im Jahre 2005 schon zwölf
Angeklagte gestellt.

Kniffligere Entscheidungen als die Beitrittsverhandlungenmit Kroatien stehen der EU
bevor, wenn die von der UNO für diesen Herbst angekündigten Verhandlungen über den
Status des Kosovo beginnen. Sie muss auf der Erfüllung ihrer Bedingungen – demokra-
tische Standards, ausreichender Minderheitenschutz und Rückkehr der 1999 vertriebenen
Minoritäten – beharren. Sonst handelt sie sich den Vorwurf ein, der Krieg der NATO
habe weniger dem Erhalt eines multinationalen Kosovo gegolten als letztlich die UÇK
unterstützt. Kaum weniger schwierig ist die Aufgabe, die Führung Montenegros daran zu
hindern, im Frühjahr 2006 eine gespaltene Bevölkerung über die Unabhängigkeit abstim-
men zu lassen. Mag auch die Dominometapher allzu mechanisch sein, so dürfte doch ein
unabhängiges Kosovo oder die Sezession Montenegros destabilisierende Rückwirkungen
haben in Bosnien und Herzegowina oder in Makedonien, dem historischen Zankapfel auf
dem Balkan.

Bruno Schoch
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3.5. Unter Ächzen und Stöhnen: Die Bundeswehr im
Einsatz

Nach Art. 87a Abs. 1 GG ist der Hauptzweck der Bundeswehr die Verteidigung. Was
darunter alles zu verstehen ist, lässt sich seit dem berühmt gewordenen Diktum von Bun-
desverteidigungsminister Struck “Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt” nur
mehr erahnen. Klar ist jedoch, dass die klassische Landesverteidigung, für die die Bun-
deswehr vor 50 Jahren als eine Wehrpflichtarmee geschaffen wurde, seit einigen Jahren
obsolet geworden ist und auf absehbare Zeit keine Bedeutung mehr haben wird. Stattdes-
sen beteiligen sich bewaffnete deutsche Streitkräfte weltweit an Einsätzen der UNO oder
der NATO, vorwiegend zur Friedenssicherung und zur Wiederherstellung innerstaatlicher
Ordnung. Sie versehen ihren Dienst zwar zumeist mit einer breiten parlamentarischen
Unterstützung und gesellschaftlicher Anerkennung, aber unter Ächzen und Stöhnen, weil
die Armee für die veränderte Auftragslage noch immer falsch aufgestellt ist.

Auf den folgenden Seiten stellen wir zunächst dar, wie der Bundestag durch das neu
geschaffene Parlamentsbeteiligungsgesetz seiner Verantwortung für die Einsätze der Bun-
deswehr gerecht werden will, sodann geben wir einen aktuellen Überblick über die ver-
schiedenen internationalen Mandate, an denen deutsche Kontingente beteiligt sind, und
zeigen am Beispiel des Afghanistan-Einsatzes, wie problematisch es sein kann, wenn es
zu einer Kollision von Haushaltszwängen und Erfordernissen eines Mandats kommt. Dies
führt uns dazu, die militärischen Effizienzdefizite der Bundeswehr näher auszuleuchten
und Überlegungen vorzutragen, wie diese zu beheben sind und wie sicherzustellen ist,
dass das Parlament auch künftig seine Verantwortung für alle, auch für die integrierten
europäischen Auslandseinsätze wahrnimmt.

Die Mitwirkungsrechte des Bundestages an Auslandseinsätzen

Am 3.Dezember 2004 entschied der Deutsche Bundestag nach kurzer Debatte in nament-
licher Abstimmung mit 540 Ja-Stimmen gegen zehn Nein-Stimmen bei drei Enthaltungen
über die Beteiligung von bis zu 200 Soldaten der Luftwaffe an der Überwachungsmission
AMIS (African Union Mission in Sudan). Dies war der 43. Beschluss über einen Aus-
landseinsatz der Bundeswehr und zugleich der letzte, über den noch nach dem traditio-
nellen Verfahren abgestimmt wurde. Noch am selben Tag wurde in zweiter und dritter
Lesung das “Parlamentsbeteiligungsgesetz” verabschiedet. Im Hintergrund beider Tages-
ordnungspunkte steht das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 12. Juli 1994, in dem
Karlsruhe grünes Licht für Auslandseinsätze der Bundeswehr gegeben, zugleich aber die
Bundesregierung verpflichtet hatte, für jeden Einsatz grundsätzlich vorher die “konstitu-
tive Zustimmung des Deutschen Bundestages einzuholen”. Damit wurde das Parlament
für alle Einsätze mitverantwortlich. Das Gericht hatte damals offen gelassen, wie und mit
welcher Mehrheit der Bundestag über die Mandate befindet, aber angeregt, dies in einem
besonderen Entsende- oder Parlamentsbeteiligungsgesetz zu regeln. Dazu war es trotz
mehrerer Anläufe bis 2004 nicht gekommen. Vielmehr hatten die Abgeordneten von der
Luftbrücke nach Ruanda (Juli 1994) über die Beteiligung an diversen Friedensmissionen
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und den Militärinterventionen im Kosovo und in Afghanistan bis hin zu dem erwähnten
Sudaneinsatz jeweils mit einfacher Mehrheit nach Art. 42 Abs. 2 GG im Plenum ent-
schieden, wobei allerdings die meisten Mandate von einer breiten Zustimmung getragen
wurden.

Dies zeigt, dass es den Abgeordneten im Einzelfall wichtig ist, insbesondere über
neue Mandate zu entscheiden. Da inzwischen etwas mehr als die Hälfte der Einsatzbe-
schlüsse “nur” Mandatsverlängerungen sind, ist jedoch auch eine gewisse Erschöpfung
festzustellen.

Daher zielten die Vorschläge aus allen vier Fraktionen des Bundestages (jedoch nicht
der beiden fraktionslosen PDS-Abgeordneten) bei ihren etwa ein Jahr dauernden Bera-
tungen über die Gesetzentwürfe zur Mitwirkung des Bundestages an den Entscheidungen
über Bundeswehreinsätze darauf ab, das Verfahren zu standardisieren und zu vereinfa-
chen, um es dem Plenum zu ersparen, sich mit Mandaten “geringer Intensität und Trag-
weite” befassen zu müssen. Da die Regierungen der meisten NATO-Staaten ihre Streit-
kräfte einsetzen können, ohne das Parlament zu befragen, legte Bundesverteidigungsmi-
nister Struck überdies Wert darauf, die Verfügbarkeit seiner Truppe für gemeinsame Ak-
tionen durch kürzere Beschlussverfahren zu beschleunigen.

In der Unionsfraktion ging das Vereinfachungs- und Beschleunigungsbedürfnis so
weit, dass einige Abgeordnete dafür eintraten, “am Anfang einer Legislaturperiode einen
generellen Parlamentsbeschluss zu fassen” (von Klaeden), mit dem der Bundesregierung
für die kommenden vier Jahre freie Hand für Einsätze gelassen würde, und dies durch
verstärkte Kontrollbefugnisse und ein allgemeines Rückholrecht des Parlaments zu kom-
pensieren. Derartige Generalvollmachten hätten jedoch wohl kaum dem Votum des Bun-
desverfassungsgerichts für die konstitutive Beteiligung an jedem einzelnen Mandat ent-
sprochen. Sie wurden daher sowohl von der Koalition als auch von der FDP abgelehnt.

Die Kontroverse zwischen dem gescheiterten FDP- und dem Koalitionsentwurf ging
letztlich um die Frage, ob es einen kleinen Spezialausschuss des Bundestages geben sollte,
der befugt gewesen wäre, über eilige, geheime oder geringfügige Einsätze zu beschließen,
was außer der FDP ursprünglich auch SPD-Politiker wie Verteidigungsminister Struck an-
strebten und am schärfsten die Grünen ablehnten. Stattdessen wurde nun eine Regelung
Gesetz, die vorsieht, dass die Regierung Einsatzvorhaben “geringer Intensität und Trag-
weite” zwar dem Bundestagspräsidium und den Fraktionen zuleitet, dass über sie aber
nur dann debattiert und beschlossen wird, wenn eine Fraktion oder fünf Prozent der Ab-
geordneten es innerhalb einer Woche nach der Zustellung verlangen. Außerdem bedürfen
“Einsätze bei Gefahr im Verzug, die keinen Aufschub dulden” keiner vorherigen Zustim-
mung.

Die neuen Regelungen sind aus zwei Gründen problematisch: Zum einen behält die
Regierung die “Definitionsmacht” 1 darüber, welche Einsätze und Mandatsverlängerun-
gen so geringfügig sind, dass sie dem Plenum nur zum Abnicken, oder so eilig sind, dass
sie ihm gar nicht vorgelegt werden. Dabei zeigen die Ausschreitungen im “deutschen
Sektor” des Kosovo im März 2004, denen die Bundeswehreinheiten mehr oder weniger
hilflos gegenübergestanden hatten, wie schnell aus einer routinemäßig verlängerten Be-

1 Auf die Bedeutung der “Definitionsmacht” für die Wahrnehmung des Parlamentsvorbehalts weist Stephan
Böckenförde hin; vgl. ders., Die War Powers Resolution als ein mögliches Modell für ein Entsendege-
setz/Parlamentsbeteiligungsgesetz, Deutsche Stiftung Friedensforschung, Osnabrück 2004, S. 26.
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teiligung ein Problemfall werden kann. Allerdings war dieser Einsatzbeschluss für das
Kosovo noch vom Plenum gefasst worden. Zum anderen besteht zumindest in den Parla-
mentsferien die Gefahr, dass die vorgesehene Frist versäumt und die Bundeswehr in einen
Einsatz geschickt wird, dem die Abgeordneten, wenn sie anwesend gewesen wären, die
Zustimmung verweigert hätten. Das im Gesetz auch verankerte Rückholrecht nutzt für
solche Fälle in der Praxis wahrscheinlich wenig, weil ein den vorzeitigen Abzug deut-
scher Soldaten fordernder Beschluss die Regierung bloßstellen und deshalb wohl kaum
von den Abgeordneten der jeweiligen Mehrheitsparteien mitgetragen würde, zumal der
Bundeskanzler in einer solchen Situation von der Möglichkeit der Vertrauensfrage Ge-
brauch machen könnte.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Regierung durch das Parlamentsbeteiligungs-
gesetz mehr Spielraum für Auslandseinsätze erhalten hat. Zwar hat der Bundestag seine
Rechte formell nicht aufgegeben, es hängt jedoch von der Aufmerksamkeit der Abge-
ordneten ab, dass das Parlament sie auch künftig in dem bisher gewohnten und seiner
Verantwortung für das Wohl und Wehe der Soldaten angemessenen Umfang wahrnimmt.
Es ist absehbar, dass eine Fraktion einen Fall, in dem sie meint, die Regierung habe ihre
Definitionsmacht überzogen, wieder vor das Bundesverfassungsgericht trägt. Dann wird
sich zeigen, ob das neue Gesetz Bestand hat.

“Hindukusch” ist überall

Als Verteidigungsminister Struck mit dem Satz “Deutschland wird auch am Hindukusch
verteidigt” am Anfang der laufenden Legislaturperiode einen deutlichen Schlussstrich un-
ter die bisherigen Vorstellungen von der Bundeswehr als Instrument der räumlich be-
grenzten Landesverteidigung zog, geschah dies in einer Situation, in der fast 10.000 Sol-
daten vom Balkan bis nach Afghanistan und zum Horn von Afrika ihren Dienst versahen.
Die vom Bundestag hierfür bis dahin gebilligten Mandate hätten sogar einen Aufwuchs
auf etwa 16.000 Soldaten und Soldatinnen erlaubt. Allerdings hieß es schon beim Einsatz
von 10.000, mehr sei beim damaligen Umfang und der Struktur, vor allem aber auch beim
Stand der Ausrüstung der Bundeswehr nicht zu verkraften.

Eine auf der Website der Bundeswehr abrufbare Übersicht aller derzeitigen Auslands-
einsätze kommt Anfang 2005 auf insgesamt rund 6.700 unmittelbar involvierte Soldatin-
nen und Soldaten in folgenden Missionen:
– ISAF (International Security Assistance Force), Afghanistan, Usbekistan: ca. 2.230

Soldaten (davon 96 Frauen);
– KFOR (Kosovo Force): ca. 2.650 (davon 86 Frauen);
– EUFOR (European Union Force), Bosnien und Herzegowina: ca. 1.040 (davon 52

Frauen);
– UNOMIG (United Nations Mission in Georgia), Georgien: 12;
– EF (Enduring Freedom), Horn von Afrika: ca. 330 (davon 16 Frauen);
– UNMEE (United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea): 2;
– Humanitäre Hilfe in Südostasien: ca. 370 (davon 35 Frauen). 2

In dieser Aufstellung ist der Afghanistaneinsatz des Kommandos Spezialkräfte, bei
dem nie Zahlen genannt werden, nicht enthalten.

2 Stand 27. Januar 2005, http://www.bundeswehr.de/forces/print/einsatzzahlen.php.
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Die seit 2003 kontinuierlich rückläufigen Zahlen der beteiligten Soldaten lassen eine
gewisse Entlastung des Stressfaktors Auslandseinsätze für die Bundeswehr erkennen. Sie
ermöglichte es wohl dem Verteidigungsminister im Herbst 2004, auch für Afrika deutsche
Truppen ins Gespräch zu bringen, was durch den erwähnten Beschluss des Bundestages
über die Beteiligung an der Sudanmission inzwischen in die Wege geleitet wurde.

Doch als Struck bei der Tagung der NATO-Verteidigungsminister in Nizza Anfang
Februar 2005 ankündigte, die Bundeswehr könne ab dem kommenden Herbst noch ein
weiteres regionales Aufbauteam (Provincial Reconstruction Team, PRT) im Norden Af-
ghanistans stellen, um in diesem Land eine größere Verantwortung zu übernehmen,
schränkte er dies gleich dahingehend ein, dass die dafür bereitzustellenden Soldaten dann
aus der Hauptstadt Kabul, wo die größte Zahl der deutschen ISAF-Kräfte stationiert ist,
verlegt werden müssten. Dieses Beispiel zeigt, welch enge Grenzen der medienwirksam
ausgesprochenen Bereitschaft zu größerer Verantwortung gezogen sind. Schon die Aus-
weitung des Einsatzgebietes für das erste PRT, das seit Oktober 2003 mit etwa 450 Solda-
ten in der nordafghanischen Provinz Kunduz den wirtschaftlichen, politischen und sozia-
len Wiederaufbauprozess unterstützen soll, auf das mehrere hundert unwegsame Kilome-
ter östlich davon gelegene Feyzabad im Juli 2004 war eine fragwürdige Operation. Die
aus Kunduz abgezogenen und nach Feyzabad verlegten 80 Soldaten könnten dort nicht
viel ausrichten, wenn sie in eine bewaffnete Auseinandersetzung mit den Truppen eines
lokalen Warlords gerieten. Geschähe dies in dem langen afghanischen Winter, wäre es
obendrein fast unmöglich, die deutsche Einheit entweder zu verstärken oder zu evakuie-
ren.

Schon im Vorfeld der Übernahme des ersten PRT in Kunduz war umstritten, ob 450
Soldaten genügten, um eine ganze Provinz zu “sichern”, wenn dort tatsächlich versucht
werden müsste, gegenüber den regionalen Machthabern den Willen der Zentralregierung
durchzusetzen oder – wie es auf internationaler Ebene immer wieder verlangt wird –
gegen Mohnanbau und Drogenhandel vorzugehen. Eine ernst gemeinte Absicht, neben
Kunduz und Feyzabad noch in einer dritten Provinz auch nur halbwegs effektiv den Wie-
deraufbaumilitärisch abzusichern,würde an jedem der drei Stationierungsortemindestens
450 Soldaten erfordern, ohne dass diese dem – trotz der im Herbst 2004 erfolgreich ver-
laufenen Präsidentschaftswahlen – noch keineswegs sicheren Gebiet um die Hauptstadt
Kabul entzogen würden. Das bedeutete notwendigerweise eine Ausweitung des deut-
schen ISAF-Kontingents von 2.230 auf etwa 3.000 Soldaten. Damit diese aber auch in
der Fläche operieren können, brauchen sie eine den Gefährdungen der Soldaten angemes-
sene Ausrüstung mit einer ausreichenden Zahl von Fahrzeugen, die Minen und anderen
Sprengladungen standhalten, sowie mit Fluggerät, das auch unter schwierigen Wetterbe-
dingungen schnelle Verbindungen zwischen den über das Land verstreuten Einsatzgebie-
ten sicherzustellen vermag. Solange dies aus Haushaltsgründen nicht beschafft werden
kann, widerspricht es schon der Verantwortung der Bundesregierung und des Bundesta-
ges für die 2.230 Soldaten, das Mandat einfach weiter zu verlängern.

Die hausgemachten Probleme: militärische Effizienzdefizite

Bei den meisten der bisherigen Bundeswehreinsätze handelt es sich um – zum Teil robus-
te – Mandate zur innergesellschaftlichen Friedenssicherung und zum Aufbau einer neuen
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politischen Ordnung, jedoch nicht um Kampfeinsätze im engeren Sinne. Trotz der ge-
nannten politischen und strategischen Ungereimtheiten kann zweifelsfrei festgestellt wer-
den, dass die deutschen Soldatinnen und Soldaten die ihnen aufgebürdeten bewaffneten
Einsätze, alles in allem, bisher erstaunlich gut gemeistert haben. Dementsprechend wird
ihr Dienst überall hoch geschätzt. Sie leisten unter Einsatz von Gesundheit und Leben
und unter oft außerordentlich widrigen Bedingungen einen wichtigen Beitrag zur Stabi-
lität in der betreffenden Region – soweit Militär das überhaupt vermag. Dies verdient
uneingeschränkt Respekt und Anerkennung. Der eine nur sehr leise Ironie enthaltende
Satz jedenfalls, dass beim Militär immer irgendwie alles gehe, wird gerade durch die
Auslandseinsätze der Bundeswehr eindrucksvoll bestätigt.

Freilich darf man dabei nicht allzu genau hinsehen, oder besser gesagt: hinhören –
denn die Truppe bewältigt ihre Aufgaben nicht selten nur unter vernehmbarem Ächzen
und Stöhnen. Auch wenn die deutschen Streitkräfte bei ihren Einsätzen im Ausland ohne
Frage effektiv sind – ihre Effizienz, d.h. das Verhältnis von Aufwand und Erfolg, steht
auf einem anderen Blatt. Die Rede ist hier nicht von den oft beklagten Diskrepanzen zwi-
schen hoch ambitionierten, dabei jedoch diffusen politischen Aufträgen einerseits und den
fehlenden militärischen Mitteln andererseits, sondern von streitkräfteinternen Effizienz-
defiziten. Wer sie schönredet, leistet der Bundeswehr nur einen Bärendienst.

Defizit Nummer eins: Die Bundeswehr hat Geld genug – sie gibt es aber falsch aus

Der chronischen Finanzmisere der Bundeswehr liegen eindeutig auch gravierende inter-
ne Verteilungs- und Optimierungsdefizite zugrunde. Zu augenfällig ist die Schieflage im
Verteidigungsetat mit seinen überdimensionierten Personalausgaben und seiner mageren
Investitionsquote. Statt seinerzeit den Empfehlungen der Weizsäcker-Kommission Folge
zu leisten, den Personalumfang signifikant zu reduzieren und ungefähr die Hälfte der
bestehenden Bundeswehrstandorte aufzulösen, 3 begnügte man sich zunächst mit Mini-
malkorrekturen, die allen betriebswirtschaftlichen Argumenten Hohn sprachen. Militär
schien nicht mehr primär als sicherheitspolitisches, sondern eher als regional- und struk-
turpolitisches Instrument betrachtet zu werden. Erst mit der von Minister Struck Anfang
November 2004 angekündigten Schließung von 105 Standorten wird in dieser Hinsicht
konsequenter nachgesteuert, aber kurzfristig sind die Versäumnisse der Vergangenheit
nicht zu beheben. Im Übrigen ist auch die jüngste Zielstruktur der Bundeswehr den neuen
Aufgaben noch nicht optimal angepasst: Vor allem ist der für 2010 angestrebte Personal-
umfang von 250.000 Soldatinnen und Soldaten für eine Armee, die sich nicht mehr in
der Landesverteidigung zu bewähren hat, immer noch zu hoch. Dabei liegt der Haupt-
grund für diese Zahl im Festhalten an der für die veränderte Auftragstellung nicht mehr
benötigten Wehrpflicht.

Darüber hinaus sei angemerkt, dass nicht alle Investitionen per se sinnvoll sind. Bei
den Beschaffungen von militärischem Großgerät erscheinen die Stückzahlen auch ge-
genwärtig noch teilweise viel zu umfangreich. So ist es beispielsweise sehr fraglich, ob
180 neue Kampfflugzeuge vom Typ “Eurofighter” tatsächlich benötigt werden. Da diese
Flugzeuge für die gegenwärtigen wie auch für andere in absehbarer Zukunft im Bun-
destag mehrheitsfähige Auslandseinsätze nicht infrage kommen, bringen die immensen

3 Vgl. Gemeinsame Sicherheit und Zukunft der Bundeswehr. Bericht der Kommission an die Bundesregie-
rung, Berlin, 23.5.2000, S. 60, 128 (vgl. auch Friedensgutachten 2001, Beitrag 5.2.).



Jürgen Groß/Berthold Meyer 215

Summen, die dafür aufgewendet werden müssen (13,5 Mrd. Euro), wenig Nutzen und
müssen notgedrungen an anderer Stelle wieder eingespart werden.

Defizit Nummer zwei: Die Truppenstärke nimmt ab – die Bürokratien nehmen zu

Beim bisherigen Transformationsprozess fällt sofort ins Auge, dass die Reduzierung der
militärischen Hierarchieebenen mit dem (wenn auch unzulänglichen) Abbau des Perso-
nalumfangs und der Anzahl der Verbände keineswegs Schritt hält. Das hat zur Folge, dass
die so genannten Leitungsspannen, d.h. die Zahl der einer Kommandobehörde direkt un-
terstellten Truppenteile bzw. Dienststellen, vor allem auf den oberen Ebenen in einer auch
nach der militärischen Logik unsinnigen Weise abnehmen. Fast könnte man den Eindruck
gewinnen, die Strukturen der Streitkräfte leiten sich weniger aus ihrem Auftrag ab als aus
dem Bestreben, möglichst viele gut dotierte Dienstposten zu erhalten. Der Inspekteur des
Heeres etwa, dem früher drei Korps, drei Territorialkommandos und das Heeresamt, also
insgesamt sieben Höhere Kommandobehörden direkt unterstellt waren, “führt” heute nur
noch zwei (Heeresführungskommando und Heeresamt). Die Folgerung liegt nahe, er sei
entweder früher überfordert gewesen oder heute unterfordert oder beides. Derart groteske
Beispiele gibt es zuhauf; auch die immer noch existierenden Divisionen des Heeres kann
man in diesem Zusammenhang nennen, unter denen die “Division Luftbewegliche Opera-
tionen” zudem ein bürokratisches Ungetüm darstellt, ohne – zumindest in der derzeitigen
Struktur – jeglichen operativen Wert.

Ebenso entspricht die Fortexistenz der drei “Teilstreitkräfte” Heer, Luftwaffe und
Marine (zu denen jüngst noch die zwei zusätzlichen “Organisationsbereiche” Streit-
kräftebasis und Sanitätsdienst getreten sind) mit ihren jeweils eigenen Führungsstäben,
nachgeordneten Dienststellen und teilweise eigenen Ausbildungseinrichtungen nicht dem
Reform- und Sparpotenzial, das mit der von Generalinspekteur Schneiderhan zum Jah-
reswechsel 2003/04 vorgelegten Umstrukturierung in Eingreifkräfte, Stabilisierungskräf-
te und Unterstützungskräfte erschlossen werden sollte, weil durch diese Parallelstrukturen
in größerem Umfang Ressourcen gebunden werden, die letztlich den Einsatzkräften feh-
len.

Defizit Nummer drei: Der “Staatsbürger in Uniform” wird gelobt – und leise
verabschiedet

Das Anforderungsprofil an die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr hat sich durch
die neuen Aufgaben ganz wesentlich verändert. Gerade bei Einsätzen, bei denen sie mit
dazu beitragen sollen, junge Demokratien zu stabilisieren – und dies sind die meisten,
an denen die Bundeswehr beteiligt ist –, kommt Faktoren wie einer breiten staatsbür-
gerlichen Allgemeinbildung, politischer Urteilskraft, genereller sozialer Kompetenz und
Lebenserfahrung, Eigeninitiative und Eigenverantwortung hohe Bedeutung zu. Es sind
genau diejenigen Faktoren, die ursprünglich mit den Begriffen “Staatsbürger in Uniform”
und “Innere Führung” verbunden waren, die aber in der Ausbildung wie auch in der Trup-
penpraxis nur noch eine untergeordnete Rolle spielen.

Mit dem Konzept der Inneren Führung, seiner ursprünglichen Intention nach nicht
weniger als ein Demokratisierungskonzept, verfügt die Bundeswehr grundsätzlich über
ein geeignetes Instrument, um den neuen Anforderungen besonders wirksam zu begeg-
nen, doch es ist längst auf ein zwischenmenschliches Führungs- und Motivationskonzept
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zurückgestutzt. Innerhalb der Bundeswehr hört man daher in diesem Zusammenhang be-
zeichnenderweise häufig den Begriff “Führungsphilosophie”. Dem entspricht, dass viele
Offiziere, einer Befragung an der Führungsakademie zufolge, Innere Führung “zwar für
ganz schön für den Frieden, aber für zu anspruchsvoll und deshalb für den Einsatz für
nicht brauchbar” 4 halten. Folglich hat der “Staatsbürger in Uniform” nur noch in Festre-
den seinen Platz, während er in der Realität längst zugunsten des “kriegsnah” ausgebilde-
ten und ohne viel zu fragen gehorchenden “Kämpfertyps” ausgemustert ist. 5

Ein besonderes Problem ergibt sich in diesem Zusammenhang daraus, dass den Ar-
meen der Bündnispartner das Konzept der Inneren Führung fremd ist und ihnen zum Teil
sogar für ihren auf militärischem Drill basierenden Betriebsablauf störend erscheint. Dies
erzeugt also bei gemeinsamen Einsätzen mit der Bundeswehr zunächst einmal Spannun-
gen. Bekanntlich erleben aber eben diese Armeen bei ihrem Versuch, den Frieden im Irak
abzusichern, tagtäglich schwere Rückschläge. Offenbar erkennen die Partner noch nicht,
dass ihre Schwierigkeiten auch auf das Fehlen von Kompetenzen zurückzuführen sind,
wie sie durch die Innere Führung erworben werden können. Deshalb wäre es von über-
geordnetem Interesse, wenn die Bundeswehr ihre Ausbildung nicht dem internationalen
“Normalmaß” annäherte, sondern sich in den Gremien des Bündnisses dafür stark machte,
dass die Wertmaßstäbe der Inneren Führung auch von den Partnern übernommen werden.

Defizit Nummer vier: Das schwerste Handicap – die allgemeine Wehrpflicht

Die bisherigen Ausführungen wiesen bereits in unterschiedlichem Zusammenhang impli-
zit auf ein weiteres militärisches Effizienzdefizit hin, das wohl als das schwerste Handicap
bezeichnet werden kann, mit dem sich die Bundeswehr auf ihrem Weg zu einer “Armee im
Einsatz” herumschlagen muss: das Beharren auf der Wehrpflicht. Diese Haltung ist umso
unverständlicher, als es ernsthafte Gründe für ihre Beibehaltung längst nicht mehr gibt –
auch keine rein militärischen, weshalb die meisten Bündnispartner diese Wehrform inzwi-
schen aufgegeben haben. Sie bindet in erheblichem Umfang Personal (insgesamt mehr als
ein Drittel der Soldaten) und Ressourcen, 6 die nicht für Auslandseinsätze oder die dafür
dringend notwendigen Investitionen zur Verfügung stehen. Wo die Militärausgaben durch
die allgemeine Haushaltslage und Konsolidierungszwänge begrenzt sind, blockiert die
Wehrpflicht eine notwendige und finanzierbare Bundeswehrreform. Mit einer kleineren,
aber moderneren Freiwilligenarmee, wie sie etwa die Kommission “Europäische Sicher-
heit und Zukunft der Bundeswehr” am IFSH in Form eines mehrfach weiterentwickelten
Strukturmodells vorgeschlagen hat, 7 könnten die vorhandenen Mittel zweifellos wesent-
lich effektiver genutzt werden.

Empfehlungen: Mehr Demokratie, Mut und Augenmaß

Auch künftig wird jeder bewaffnete Streitkräfteeinsatz im Ausland unvermeidlich spezi-
fische, niemals vollständig vorausplanbare Friktionen zeigen. Trotzdem erscheint es uns

4 Vortrag General a.D. Dr. Klaus Reinhardt beim “Forum 2004” der Clausewitz-Gesellschaft am 5./6.11.2004
in Koblenz, zit. n. Europäische Sicherheit 2/2005, S. 74.

5 Vgl. dazu ausführlich Detlef Bald, Die Bundeswehr. Eine kritische Geschichte 1955 - 2005, München 2005.
6 Vgl. Friedensgutachten 2000, Beitrag 1.13.
7 Kommission “Europäische Sicherheit und Zukunft der Bundeswehr” am IFSH, Bundeswehr-Modell “2025”,

unter: http://www.ifsh.de/IFSH/profil/milit_eusi_pos.htm.
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möglich, dafür Sorge zu tragen, dass die Aufgaben von den eingesetzten Truppen etwas
rationeller, gewissermaßen unter weniger Ächzen und Stöhnen, zu bewältigen sind. Um
dies zu erreichen, sollte der Gesetzgeber die von der Regierung nur zögerlich betriebenen
Reformen der Bundeswehr beschleunigen, damit er einigermaßen sicher sein kann, seine
Mitverantwortung für die Einsätze auch tragen zu können.

1. Der Personalumfang der deutschen Streitkräfte sollte, einer Empfehlung der Kom-
mission “Europäische Sicherheit und Zukunft der Bundeswehr” Rechnung tragend, 8

kurzfristig auf 200.000 und langfristig auf 125.000 Soldatinnen und Soldaten redu-
ziert werden. Die eingesparten Personalkosten würden eine signifikante Erhöhung der
Investitionsquote im Wehretat und demzufolge eine in jeder Hinsicht moderne und
auftragsgerechte Ausrüstung der Einsatzkräfte (in einer Gesamtstärke von 51.000 Sol-
datinnen und Soldaten) ermöglichen. Bis 2025 ließe sich der Verteidigungsetat auf
diese Weise auf ca. 16 Mrd. Euro absenken.

2. Die militärischen und zivilen Bürokratien in der Bundeswehr außerhalb der Einsatz-
kräfte sollten radikal abgebaut werden. Die Teilstreitkräfte sollten gänzlich verschmol-
zen und sämtliche Parallelstrukturen abgeschafft werden. Für die gesamten Streitkräfte
genügt beispielsweise eine einzige Offizierschule. Ebenso sollten sämtliche Einsatz-
kräfte ständig einem gemeinsamen Führungskommando unterstellt werden. Daneben
ist nur ein zentrales Kommando für die Ausbildung in den Streitkräften sowie ein zen-
trales Kommando für Führungs-, Kampf- und Einsatzunterstützung vorzusehen. Diese
drei Kommandobehördenwären direkt dem Generalinspekteur der Bundeswehr zu un-
terstellen. In dessen Stab fungierten die Inspekteure von Luftwaffe und Marine dann
nur noch als eine Art herausgehobene Inspizienten, während der des Heeres gänzlich
eingespart werden könnte.

3. Das soldatische Leitbild und Selbstverständnis muss im Lichte der neuen Aufgaben
überprüft und auf der Grundlage der Inneren Führung weiterentwickelt werden. Selbst-
bestimmung und Eigenverantwortung muss ein weitaus höherer Stellenwert zugemes-
sen werden – im militärischen Alltagsbetrieb und wenn möglich auch im Einsatz. Die
Chance zur inneren Demokratisierung der Bundeswehr muss weit besser als bisher
genutzt werden – nicht zuletzt auch, um den Dienst in den Streitkräften attraktiver
zu machen und somit auch qualitativ den Bedarf für anspruchsvolle Auslandseinsätze
decken zu können.

4. Die Wehrpflicht ist abzuschaffen – je eher, desto besser. Grundwehrdienstleistende
sind nach übereinstimmendem Urteil für Auslandseinsätze ungeeignet und werden da-
zu auch nicht eingesetzt. In der Bundeswehr gibt es ohnehin längst nur noch eine Art
Fassadenwehrpflicht: Der Anteil der Grundwehrdienstleistenden am Gesamtpersonal-
umfang wird künftig nur noch zwölf Prozent betragen. Diese wenigen Dienstposten
könnten genauso gut oder besser mit Freiwilligen besetzt werden. Derzeit werden die-
se Soldaten erst einmal zwangsweise eingezogen, bevor man dann versucht, sie als
freiwillig Längerdienende zu “gewinnen” – eine etwas merkwürdige Form der Perso-
naleinstellung und mit dem oben skizzierten, zeitgemäßen soldatischen Leitbild kaum
vereinbar.

8 Vgl. ebenda.
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5. Ohne hier juristisch zu bewerten, ob das neue Parlamentsbeteiligungsgesetz den Anfor-
derungen des Bundesverfassungsgerichts an die “konstitutive Zustimmung” des Bun-
destages zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr genügt, ist den Abgeordneten zu ra-
ten, ihre Verantwortung für das Wohl und Wehe der Soldatinnen und Soldaten weiter-
hin ernst zu nehmen und sorgfältig darüber zu wachen, unter welchen Bedingungen
Einsätze gebilligt und verlängert werden sollen. Letzteres kann am ehesten dadurch
geschehen, dass die Bundesregierung verpflichtet wird, vier Wochen vor jedem Ver-
längerungsantrag (auch für kleine oder scheinbar ungefährliche Missionen) dem Bun-
destag einen Tätigkeits- und Lagebericht über die jeweilige Mission vorzulegen, der
auch eine Einschätzung über die zu erwartende weitere Dauer des Einsatzes enthält.
Auf diese Weise erhalten die Abgeordneten sowohl Zeit als auch Informationen, die es
ihnen ermöglichen, über die Tragweite ihrer Entscheidung nachzudenken und gegebe-
nenfalls zu debattieren, um dann abzustimmen.

6. Mit Blick auf die Beteiligung an Einsätzen der Schnellen Eingreiftruppe der EU darf
das Spannungsverhältnis zwischen dem Bedürfnis nach kurzfristiger Einsatzfähigkeit
und dem deutschen Parlamentsvorbehalt nicht zu dessen Lasten aufgelöst werden. So
lange es nicht möglich ist, ein vergleichbares Mitbestimmungsrecht des Europapar-
lamentes einzuführen, darf der Bundestag auf sein Recht und seine Pflicht, am Zu-
standekommen jedes einzelnen Einsatzes konstitutiv mitzuwirken, nicht verzichten.
Deshalb sollte sich die Bundeswehr bis dahin nur an solchen integrierten Einheiten der
Eingreiftruppe beteiligen, in denen ihre Soldatinnen und Soldaten mit Angehörigen
von Streitkräften zusammengefasst sind, deren Heimatländer ebenfalls großen Wert
auf die Mitwirkung ihrer Parlamente an Einsatzentscheidungen legen (insbesondere
Dänemark, Irland, Österreich und Schweden).

Jürgen Groß/Berthold Meyer



219

3.6. Die Revolution in Military Affairs – Hemmschwelle
für eine kooperative Weltordnung

Die Vision eines Krieges ohne (eigene) Opfer

Während der 21 Tage dauernden Bodenoffensive des Kriegs gegen den Irak im Frühjahr
2003 wurden insgesamt 148 amerikanische und britische Soldaten getötet. Als Präsident
George W. Bush am ersten Mai das offizielle Ende der Kampfhandlungen verkündete,
waren weitere 25 umgekommen. Trotz der deutlich längeren Bodenoffensive und erheb-
lich riskanteren Operationen, wie z.B. Häuserkämpfe, lag die Anzahl alliierter Verluste
unter der Hälfte derer im Golfkrieg 1991. Der Golfkrieg des Jahres 2003 zeigte auf ein-
drucksvolle Weise, über welche technologische, aber auch konzeptionelle Überlegenheit
westliche Armeen inzwischen verfügen. Sie sind nicht nur im offenen Kampf eindeu-
tig überlegen, sondern zusätzlich auch in der Lage, konventionelle Kriege für ihre Seite
praktisch verlustfrei zu führen. Die Anzahl toter amerikanischer und britischer Solda-
ten unterschritt schon 1991 prozentual die Opferraten, mit denen bei Großmanövern zu
Zeiten des Kalten Krieges zu rechnen war, und die Werte sind seitdem weiter gesunken.
So paradox die Aussage auch scheinen mag: Im Krieg sind westliche, besonders ameri-
kanische Soldaten, fast sicherer als im vermeintlichen Frieden. Auch hier dient der Irak
als Beispiel: Mehr als 1.500 ausländische Soldaten wurden seit dem offiziellen Ende der
Kampfhandlungen Opfer von Anschlägen oder Heckenschützen. 1

Offensichtlich beherrscht man im Pentagon die Kriegsführung besser als die Organi-
sation der Phase nach dem “offiziellen” Ende der Kampfhandlungen. Dieses Ungleichge-
wicht ist zu einem großen Teil auf technologische Entwicklungen zurückzuführen, die mit
neuen Strategien und einer veränderten Organisation der Streitkräfte für eine bislang un-
bekannte Überlegenheit im Kampf sorgen, während Technologie in friedenserhaltenden
oder friedenschaffenden Missionen nur sehr begrenzt hilfreich ist.

Dieser Prozess der zunehmenden Bewaffnung westlicher Armeen mit High-Tech-
Waffen wird seit Mitte der 1990er Jahre unter dem Schlagwort der „Revolution in Military
Affairs” (RMA, manchmal auch Revolution in Militärischen Angelegenheiten) diskutiert.
Die Auswirkungen dieser RMA für die Stabilität des internationalen Systems und ihre
Herausforderungen für eine friedliche Weltordnung werden aber erst langsam offenbar:
Erstens vermittelt die RMA den Eindruck, Kriege seien gefahrlos zu führen. Dadurch ge-
rät eine der zentralen Hürden ins Wanken, die westliche Demokratien bislang vor dem
Einsatz ihrer militärischen Machtmittel abhielt: die Angst vor eigenen Opfern. Zweitens
reagieren einige Staaten und auch nichtstaatliche Akteure auf das westliche Technologie-
streben nicht mit eigener High-Tech-Rüstung, sondern “asymmetrisch” mit dem Rückgriff
auf “klassische” Massenvernichtungswaffen, um über ein glaubwürdiges Abschreckungs-
potenzial zu verfügen. Drittens werden durch die RMA neue Rüstungsfelder attraktiv.
Neben einer stärkeren Militarisierung des Weltraums treibt die RMA in den USA die
Entwicklung miniaturisierter Nuklearwaffen voran.

Nicht nur in den USA, sondern auch in Europa (und auch in der Bundesrepublik)
finden sich zunehmend Fürsprecher für eine High-Tech-Bewaffnung. Es gilt deshalb, die

1 Quelle: http://icasualties.org/oif/.



220 Die Revolution in Military Affairs – Hemmschwelle für eine kooperative Weltordnung

RMA kritisch zu hinterfragen und sich von den vermeintlichen militärischen Vorteilen
nicht blenden zu lassen.

Die RMA – Streben nach Hochtechnologiewaffen

Das Schlagwort Revolution in Military Affairs setzte sich spätestens Mitte der 1990er Jah-
re zunächst im amerikanischen, später auch im europäischen Diskurs um die Anpassung
der Streitkräfte an die neue Weltlage durch. Der Begriff Revolution verwirrt in diesem Zu-
sammenhang zunächst, denn die aktuelle RMA ist sicher nicht die erste als revolutionär
empfundene Veränderung von Streitkräften und Kriegsführung. Allein das 20. Jahrhun-
dert sah mit der Einführung des Panzers, des Flugzeugs und der Nuklearwaffe mindestens
drei Veränderungen, die das Adjektiv revolutionär verdienen. Einige Autoren benutzen
deshalb auch lieber den Begriff der Transformation, da die aktuellen Veränderungen in
ihren Augen eher eine logische Fortführung von Bekanntem als einen radikalen Bruch
darstellen.

Wie auch vorangegangene militärische Entwicklungen vollzieht sich die RMA auf
der konzeptionellen, der organisatorischen und der technologischen Ebene. Nur wenn es
gelingt, alle drei gleichermaßen neu und dabei noch zusammen zu denken, stellt sich der
überwältigende Erfolg ein, der es erlaubt, tatsächlich von einer Revolution zu sprechen.
Die technische Komponente spielt eine exponierte Rolle, da sie die nach außen sichtbars-
te Verkörperung der aktuellen RMA ist, und wird in diesem Text besonders hervorgeho-
ben. Sie basiert auf der Einführung elektronischer Systeme bei den Streitkräften und wird
durch die Schlagworte Signature Management, Präzisionsbekämpfung, Aufklärung und
System of Systems beschrieben.

Signature Management bezeichnet in der Sprache der Militärs Anstrengungen, die
eigenen Einheiten gegen feindliche Entdeckung abzusichern. Die bekannteste Variante
ist die stealth- oder Tarnkappen-Eigenschaft von Flugzeugen, Landfahrzeugen und Schif-
fen. Seit dem zweiten Golfkrieg sind Stealthbomber trotz ihrer hohen Beschaffungskosten
aus dem U.S.-Arsenal nicht mehr wegzudenken. Der perfekte Schutz ist allerdings noch
nicht erzielt. Im Kosovo-Krieg 1999 gelang der serbischen Luftabwehr der Abschuss ei-
ner getarnten F-117A, wobei Gerüchten zufolge das tschechische Radarsystem VERA
eine wichtige Rolle gespielt haben soll.

Bei der Präzisionsbekämpfung stehen als “hochpräzise” klassifizierte Bomben und
Raketen, im Englischen als Precision Guided Munitions bezeichnet, im Vordergrund.
Inzwischen erreichen einige dieser als “intelligent” beschriebenen Bomben eine Ziel-
genauigkeit von wenigen Metern. Die Bedeutung dieser Präzisionswaffen steigt stetig:
Während des Golfkriegs 1991 waren nur zehn Prozent der abgeworfenen Bomben “in-
telligent”, 2002 in Afghanistan lag der Anteil bei 90 Prozent. Die Verbindung von “Prä-
zision” und “Unsichtbarkeit” soll es ermöglichen, in feindlichem Territorium Ziele von
strategischem Wert punktgenau zu bombardieren oder Führungseliten auszuschalten. Der
Kosovo-, Afghanistan- und der aktuelle Irakkrieg zeigten allerdings, dass weit mehr “Prä-
zisionswaffen” ihr Ziel verfehlten, als dies den Pentagon-Strategen aus Gründen der Au-
ßenwirkung lieb war. Trotzdem wäre es falsch, Fortschritte in der Präzision generell in
Abrede zu stellen. Oft ist nicht die mangelnde Präzision der Waffe, sondern fehlerhafte
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und ungenaue Aufklärung relevant, wie das Beispiel des amerikanischen Angriffes auf
eine afghanische Hochzeitsgesellschaft im Juni 2002 zeigte.

Aus diesem Grund dreht sich der dritte Aspekt der technologischen Seite der RMA
um die Verbesserung der Aufklärung. Hierzu werden neben Satelliten, deren Auflösungs-
vermögen inzwischen im Dezi-, bzw. Zentimeterbereich liegen, zunehmend unbemannte
Beobachtungsflugzeuge (Unmanned Aerial Vehicles) eingesetzt. Sie können wesentlich
günstiger als Satelliten und deutlich länger als konventionelle Flugzeuge ein bestimmtes
Gebiet überwachen, wobei Flugzeiten von Tagen bis Wochen angestrebt werden. Auf-
klärungsinformationen werden per Satellit sofort an die Kommandozentrale weitergelei-
tet, was die Zeit zwischen Aufklärung und Angriff eines Ziels deutlich reduziert. Bei
unbemannten Kampfflugzeugen entfallen diese Reaktionszeiten praktisch völlig. Mehre-
re solcher Systeme sind in der Erprobung und wurden von den USA auch schon unter
Kampfbedingungen eingesetzt. Nach Auffassung der Befürworter der RMA heben diese
neuen Aufklärungsmöglichkeiten für die eigenen Truppen den Clausewitzschen “Nebel
des Krieges”, während der Gegner noch blind darin stochert.

Der eigentliche Kern der RMA ist allerdings die Vernetzung der einzelnen Systeme
untereinander, meist auf Basis von Kommunikationselektronik. Erklärtes Ziel ist es, alle
am Kampf direkt oder indirekt beteiligten Einheiten in einen kontinuierlichen digitalen
Datenaustausch einzubeziehen. So soll durch ein geschicktes Zusammenspiel der einzel-
nen Einheiten ein zusätzlicher Wirksamkeitsgewinn erreicht werden. Sehr anschaulich
bringt die Bezeichnung “System der Systeme” diesen Aspekt auf den Punkt. Es wird in
diesem Zusammenhang in Deutschland auch die Bezeichnung der “Netzwerk-zentrierten
Kriegsführung” gebraucht. Aus dieser Vernetzung ergeben sich für die Streitkräfte bei
gleicher Bewaffnung enorme Steigerungen der Kampfkraft, weshalb auch von “Kräfte-
multiplikatoren” gesprochen wird. Die Folge ist, dass Entscheidungen schneller getroffen
werden müssen, um die Vorteile eines koordinierten Vorgehens auszunutzen und sich ei-
ner neuen Informationslage optimal anzupassen. Damit werden traditionell hierarchische
militärische Strukturen zugunsten automatisierter Entscheidungsprozesse aufgelöst und
Eingriffsmöglichkeiten reduziert.

RMA, Opfervermeidung und Krieg

Bei den Staaten, die die RMA in besonderer Weise vorantreiben, handelt es sich fast
ausschließlich um westliche Demokratien, mit den USA an der Spitze. Die breite Basis
an industriellem zivilen know-how ist für die Produktion modernster Technologien zwar
eine notwendige, aber keine hinreichendeBedingung dafür, den RMA-Weg einzuschlagen
und die Produktion von militärischen High-Tech-Gütern voranzutreiben.

In der RMA-Literatur wird sehr häufig auf die besondere Fähigkeit der modernen
Waffensysteme hingewiesen, die eigenen Soldaten im Krieg in besondererWeise schützen
zu können. So schreibt die Bundeswehr über die Cruise Missile „Taurus”, die angeschafft
werden soll: “Die Luftwaffe wird mit diesem modernen Luft/Boden-Lenkflugkörper erst-
mals befähigt, stark verteidigte Ziele zu bekämpfen, ohne Flugzeug und Besatzung der
gegnerischen Flugabwehr auszusetzen (Präzisions- und Abstandsfähigkeit)”. 2 Und Hans-
Otto Budde, Generalleutnant der Bundeswehr, argumentiert, Überlebensfähigkeit und

2 Vgl. www.bundeswehr.de/forces/040818_glossar_teil2.php.
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Schutz seien die Schlüsselkriterien, über die moderne Ausrüstung verfügenmüsse. 3 Diese
Aussage ist nicht nur vor dem Hintergrund zu verstehen, dass fast jeder Staat ein Grund-
interesse am Schutz seiner Soldaten hegt, z.B. zur Aufrechterhaltung der Moral oder weil,
wie das Beispiel amerikanischer Piloten zeigt, hohe Beträge in die Ausbildung geflossen
sind. 4

In westlichen Demokratien kommt hinzu, dass neben eigenen zunehmend auch frem-
de Opfer die öffentliche Meinung negativ beeinflussen können – selbst bei günstigem
Konfliktverlauf. Damit wird, wie amerikanische Experten betonen, Opfervermeidung zu
einem eigenen Kriegsziel, das nicht länger anderen strategischen Zielen untergeordnet
werden kann und nicht durch andere Erfolge zu legitimieren ist. Die Erwartung von Op-
fern stellt für westliche Staaten eine Hemmschwelle beim Kriegseinsatz dar, die jedoch
durch modernste Waffensysteme unterlaufen werden kann, da durch steigende Präzisi-
on sowohl die Anzahl direkter ziviler Opfer reduziert wird als auch die eigenen Solda-
ten besser geschützt werden. Die langfristigen Folgen für Zivilisten durch Umweltver-
schmutzung oder zerstörte Infrastruktur bleiben allerdings ausgeblendet und werden von
der westlichen Öffentlichkeit kaum zur Kenntnis genommen.

Wie wichtig es ist, eigene Opfer zu vermeiden, hat auch die internationale Rüstungs-
industrie erkannt. Anzeigen, die von westlichen Firmen in Fachzeitschriften seit 1990
geschaltet werden, belegen eine wachsende Häufigkeit des Arguments, das beworbene
Waffensystem sei in der Lage, die eigenen Soldaten in besonderer Weise zu schützen. Die
Werbebotschaft ist eindeutig: Ohne modernste Waffensysteme ist es zu gefährlich, in den
Krieg zu ziehen.

Natürlich ist moderne Bewaffnung alleine noch keine hinreichende Bedingung, um
Kriege zu beginnen. Allerdings zeigt das amerikanische Beispiel, dass der Besitzer eines
militärischen Hammers nicht selten dazu neigt, in vielen internationalen Problemen einen
Nagel zu sehen. Außerdem weisen Juristen darauf hin, dass das aktuelle humanitäre Völ-
kerrecht modern ausgerüstete Militärs zumindest im Bereich des ius in bello bevorzuge
und die Möglichkeit zu einer in weiten Bereichen vermeintlich “legalen Kriegsführung”
eröffne, 5 was ebenfalls die Chance erhöht, das ius ad bellum nicht mehr ganz so streng
zu sehen.

Ein asymmetrischer Rüstungswettlauf im Windschatten der RMA

Angesichts des enormen materiellen und organisatorischen Aufwandes, den die Umset-
zung der aktuellen RMA bedeutet, sind die Befürchtungen, die Verbreitung moderner
Kommunikations- und Mikroelektronik ermögliche es praktisch jedem Staat der Welt,
“seine” maßgeschneiderte RMA zu realisieren, unbegründet. Vielmehr ist mit Strategien
zu rechnen, die als “asymmetrische Kriegsführung” diskutiert werden. Bei symmetrischer
Kriegsführung determiniert die Anzahl der Truppen, die Qualität des Trainings oder die
gewählte Taktik und Strategie den Sieger. Kann aber ein Staat die konventionellen Kräfte
des Westens, speziell der USA, nicht kopieren, so muss er auf andere Mittel ausweichen.

3 Vgl. Hans-Otto Budde, Survivability and protection are key features, in: Defence Technology Review,
4/2004, S. 3.

4 Vgl. www.globalsecurity.org/military/agency/usaf/afsoc.htm; www.fas.org/man/dod-101/sys/ac/csar.htm.
5 Vgl. Thomas W. Smith, The New Law of War: Ligitimizing High-Tech and Infrstructural Violence, Interna-

tional Studies Quaterly, 46 (2002): 3, S. 362.
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Die Logik der asymmetrischen Kriegsführung setzt deshalb darauf, den Gegner nicht mi-
litärisch zu besiegen, sondern ihm so hohe Verluste anzudrohen oder zuzufügen, dass
die öffentliche Zustimmung zum Kriegseinsatz erodiert und eine Fortsetzung der Kampf-
handlungen unmöglich wird. Neben Guerillataktiken und Terrorismus werden vor allem
Strategien mit dem Begriff der “asymmetrischen Kriegsführung” assoziiert, mit denen ein
Staat (aber auch nicht-staatliche Akteure wie z.B. al-Qaida) mit relativ unkomplizierten
und erprobten Mitteln seinen Gegnern solche Schäden zufügen kann, die die Fortfüh-
rung des Waffengangs unmöglich machen. Dies gilt besonders für den Einsatz von nu-
klearen, biologischen oder chemischen Massenvernichtungswaffen. Das Wissen um die
Herstellung solcher Waffen ist vorhanden und sie sind, die notwendige Hartnäckigkeit
vorausgesetzt, relativ kostengünstig herzustellen. Wer sie besitzt, wird fast vollkommen
unangreifbar.

Schon 1991 hatte ein indischer General unter dem Eindruck des zweiten Golfkriegs
die Erkenntnis formuliert, dass ein Staat sich zukünftig nur dann mit den USA messen
könne, wenn er über Atomwaffen verfüge. Einer kooperativen Weltordnung sind diese
Entwicklungen extrem abträglich. Wollen sich die USA ihren Machtvorsprung erhalten,
den sie sich im Verlauf der späten 1980 und 1990er Jahre durch die teure Umsetzung
der konventionellen RMA angeeignet haben, so müssen sie zwangsläufig allen Akteuren
Massenvernichtungswaffen verweigern, die als potenzielle Kriegsgegner für die Zukunft
in Frage kommen könnten, im schlimmsten Fall mit Gewalt.

Die Entschlossenheit, dies zu tun, wurde 2002 durch die Nationale Sicherheitsstra-
tegie und die Nationale Strategie zur Bekämpfung von Massenvernichtungswaffen auch
klar nach außen dokumentiert. In den Dokumenten reservieren sich die USA das Recht
zu präventiven Militärschlägen ohne direkte Bedrohung, um gegen die Verbreitung von
Massenvernichtungswaffen vorgehen zu können – notfalls auch ohne Verbündete und oh-
ne Deckung durch das Völkerrecht.

Vor dem Hintergrund konventioneller amerikanischer Überlegenheit scheint aber nur
die Flucht in den Besitz von Massenvernichtungswaffen und weitreichenden Trägersys-
temen einen wirksamen Schutz gegen einen gewaltsamen regime-change durch die US-
Streitkräfte darzustellen. Damit erzeugt die Politik der Regierung Bush das, was sie ei-
gentlich verhindern will: die Verbreitung und das Streben nach Massenvernichtungswaf-
fen.

Das Beispiel Nordkorea zeigte, dass schon allein die Vermutung, der Gegner könne
im Besitz nuklearer Waffen sein, die USA zu gemäßigter Reaktion zwingt. Selbst die
Rhetorik amerikanischer Falken war schon vor dem offiziellen Eingeständnis des kom-
munistischen Regimes im Februar 2005, über Atomwaffen zu verfügen, ausgesprochen
zurückhaltend. In der Fachzeitschrift DefenseNews kamen schon 2003 zwei amerikani-
sche Experten zu dem Urteil, die Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA seien
durch klassische gegenseitige Abschreckung gekennzeichnet. 6

Dass die USA durch ihre uneinholbare konventionelle Überlegenheit selbst eine
Asymmetrie erzeugt haben und damit ein Streben nach asymmetrischen Antworten ge-
radezu herausfordern, ist amerikanischen Experten sowie den Verantwortlichen in Wa-
shington seit längerem bewusst. Schon im Quadrennial Defense Review vom Mai 1997

6 Eugene Fox/Stanley Orman: Does Deterrence Limit Reaction to North Korea?, in: DefenseNews 3.2.2003,
S. 21.
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stellte der damalige US-Verteidigungsminister William Cohen fest: “Die U.S. Dominanz
im konventionellen militärischen Bereich spornt Gegner unter Umständen an, unsere
Streitkräfte und Interessen in der Welt, aber auch Amerikaner in den USA, mit asym-
metrischen Mitteln anzugreifen. [ . . . ] Auf der strategischen Ebene werden Aggressoren
wahrscheinlich die direkte militärische Auseinandersetzung mit den Vereinigten Staaten
vermeiden und stattdessen auf Mittel wie Terrorismus, Massenvernichtungswaffen, Infor-
mationskriegsführung oder Umweltsabotage zurückgreifen, um ihre Ziele zu erreichen.” 7

Der Golfkrieg des Jahres 2003 spitzte die Situation noch einmal dramatisch zu, da er den
Worten der Nationalen Sicherheitsstrategie eindeutige Taten folgen ließ.

Muammar al Gaddafi gab im Laufe des Jahres 2004 interessante Einblicke, wie man
auf Seiten der Massenvernichtungswaffen-Aspiranten rechnet. Offensichtlich war Liby-
en noch zu weit von einem Durchbruch in der Nuklearbewaffnung entfernt, um sich auf
eine Konfrontation mit den USA einzulassen, und stoppte seine Programme, ehe man er-
neut ins Fadenkreuz Washingtons geraten konnte. Auch das Beispiel Irans kann man vor
diesem Hintergrund interpretieren: Entweder strebt Iran tatsächlich keine Massenvernich-
tungswaffen an, oder aber, was wahrscheinlicher ist, man sieht die Chance, ein eigenes
Programm noch zu vollenden, ehe die US-Armee den Irak so weit unter Kontrolle bekom-
men hat, dass sie zu einem erneuten Waffengang in der Lage ist.

Der Drang nach Neuem: Die Debatte um mini-nukes und die
Bewaffnung des Weltraums

Obwohl es sich bei der RMA um ein konventionelles Phänomen handelt, hat die Bewaff-
nung mit High-Tech-Waffen gerade in den USA für zwei Folgedebatten gesorgt, die man
zunächst nicht mit klassischer konventioneller Rüstung in Verbindung bringt. Die erste
Debatte bezieht sich auf die Weiterentwicklung einer neuen Klasse nuklearer Waffen, die
so genannten Robust Nuclear Earth Penetrators (RNEP), deren Sprengkopf verharmlo-
send auch als mini-nukes bezeichnet wird. Diese Waffenkategorie wird seit dem Ende
des Ost-West-Konfliktes in den USA intensiv diskutiert und hat nach harter Kritik des
Kongresses im Dezember 2004 neuen Rückhalt aus dem Pentagon erfahren.

Ziel ist es, einen Nuklearsprengkopf geringer Sprengkraft zu bauen (meist wird ein
Wert unter einer Kilotonne TNT genannt), der dank spezieller Verstärkung in der Lage
ist, dicke Gesteins- oder Betonschichten zu durchdringen, ehe er detoniert. Damit sollen
tief verbunkerte Kommandostände oder Fabrikationsanlagen zur Herstellung von Massen-
vernichtungswaffen zerstört werden. Befürworter argumentieren, dass nur die Hitze einer
Nuklearexplosion biologische oder chemische Kampfstoffe ohne Umweltgefährdung zer-
stören könne. Durch die Detonation unter Tage sei auch nicht mit nennenswerter Strah-
lung zu rechnen. Zentrale RMA-Komponenten, wie genaue Aufklärung und Präzisions-
Trägersysteme, sollen den sinnvollen und vermeintlich gefahrlosen Einsatz dieser Bom-
ben gewähren. Gegner des Programms kritisieren diese Argumentation. Es sei technisch
nicht möglich, eine Bombe mehr als circa sieben Meter in die Erde eindringen zu lassen,
von verstärktem Beton ganz zu schweigen. Die Vision einiger Befürworter, 30 bis gar
300 Meter Granit zu durchschlagen, erscheint als blanke Utopie. Auch wird bemängelt,

7 William Cohen, Report of the Quadrennial Defense Review, Mai 1997, Section II. Download:
www.defenselink.mil/pubs/qdr/sec2.html, Übersetzung NSg.
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dass konventionelle Alternativen, wie z.B. Aerosolbomben, nicht hinreichend untersucht
würden. Die Kritik setzt aber vor allem an der zugrunde liegenden Geisteshaltung an. Der
Kongress sperrte unter der Führung des republikanischen Abgeordneten David Hobson
2004 die Mittel des RNEP-Programms nicht zuletzt mit dem Verweis auf die Prolife-
rationsgefahr, die sich aus dem amerikanischen Besitz einer einsetzbaren Nuklearwaffe
ergeben würde. Denn das Fatale an einer solchen mini-nuke ist, dass sie – im Gegensatz
zu ihren strategischen großen Schwestern – für den tatsächlichen Einsatz konstruiert ist
und nicht “nur” der Abschreckung dienen soll. Allerdings gibt sich das Pentagon nicht
so leicht geschlagen: Verteidigungsminister Rumsfeld hat die mini-nukes inzwischen zur
Chefsache erklärt und will einem Memo vom Dezember 2004 zufolge erneut Mittel zur
Weiterführung der Studie beantragen. 8

Des Weiteren hat sich die Debatte um die Bewaffnung des Weltraums im Zuge der
RMA intensiviert. Zur Umsetzung des System of Systems-Charakters der RMA sind die
Staaten, die das Konzept verfolgen, in großem Umfang auf Satellitenunterstützung ange-
wiesen. Gingen auch nur einige Satelliten verloren, wäre die Kommunikation zwischen
den Einheiten nicht mehr gewährleistet oder die Präzision der globalen Positionsortung
gefährdet. Gerüchte über chinesische “Killersatelliten”, die im Konfliktfall ihre ameri-
kanischen Pendants ausschalten könnten, heizen die Debatte darüber, ob die USA Anti-
Satelliten-Waffen im Weltraum stationieren sollten, zusätzlich an. Eine solche Strategie
steht zwar nicht im Widerspruch zum Wortlaut des Outer Space Treaty aus dem Jahr
1967, der die Stationierung von Atomwaffen im Weltall und den Bau militärischer An-
lagen auf Himmelskörpern wie z.B. dem Mond verbietet. Allerdings würde der Geist
des Vertrages, der aussagt, das Wettrüsten nicht auf den Weltraum auszudehnen, unter-
laufen. Aufgrund der besonderen Verifikationsschwierigkeiten und des hohen Werts, der
den eigenen Satelliten zugemessen wird, ist eine Ausweitung des Vertrags ausgesprochen
unwahrscheinlich.

Folgen der RMA für die Rüstungskontrolle

Rüstungskontrolle wird durch RMA-Bewaffnung vor erhebliche Probleme gestellt, da
Quantitäten eine deutlich geringere Rolle spielen und sich die Waffenwirkung erst aus
einem komplizierten Zusammenspiel verschiedener Faktoren ergibt. Es müssten deshalb
neue Bezugsgrößen definiert werden. Experten haben in diesem Zusammenhang vorge-
schlagen, entweder den maximal zu erzielenden Schaden zu begrenzen oder einzelne
Missionstypen einzuschränken. 9 Allerdings gibt es momentan keine Vorschläge auf in-
ternationaler Ebene, die konventionelle High-Tech-Rüstung zu limitieren. Im Gegenteil:
Angesichts der engen Verbindung zwischen Opfervermeidungswunsch und RMA setzt
sich eine Regierung, die freiwillig Beschränkungen zustimmt, automatisch dem Vorwurf
aus, sie gefährde leichtsinnig das Leben der eigenen Soldaten. Dies wird am Beispiel der
USA besonders deutlich.

Die US-Regierung unter Bill Clinton verweigerte die Unterzeichnung des Ottawa-
Vertrages zum Verbot von Landminen mit dem Argument, solche Waffen seien für den

8 Vgl. “Rumsfeld Seeks to Revive Burrowing Nuclear Bomb”, in: Washington Post, 1.2.2005, S. A02.
9 Vgl. Christian Mölling/Götz Neuneck, Informationskriegsführung und das Paradigma der RMA, in: Die

Friedenswarte, 77 (2002): 4, S. 393.
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Schutz amerikanischer Soldaten unersetzlich. Bei diesen Waffen handelt es sich nicht um
Systeme im Sinn der RMA, die Argumentation greift hier noch deutlich stärker. Entspre-
chend erscheint die Ächtung von Waffensystemen, bei denen die USA in der Entwicklung
und Umsetzung führend sind und bei denen die Einschätzung des Schutzes der eigenen
Soldaten unumstritten ist, praktisch ohne Chance. Viel eher ist mit weiter zunehmendem
Gewicht des Arguments zu rechnen, modernste Waffensysteme gehörten genau deshalb
zwangsläufig in die nationalen Arsenale.

Im Spannungsfeld zwischen Opferschutz und asymmetrischen
Reaktionen – wie weiter mit der RMA?

Die Diskussion aktueller Entwicklungen in der westlichen Militärbewaffnung hat ein
Spannungsfeld aufgezeigt, für das keine leichten (Auf)Lösungen vorhanden sind. Der
Wunsch westlicher Staaten, ihre Soldaten bestmöglich zu schützen, ist besonders vor dem
Hintergrund zunehmender weltweiter Einsätze zur Friedenserhaltung und Friedenskonso-
lidierung legitim. Allerdings bieten viele der im Rahmen der RMA diskutierten Systeme
in solchen Missionen gerade keinen Schutz, sondern bringen erst im offenen Kampf ihre
Wirkung zur Geltung. Insoweit muss die Frage gestellt werden, ob in Europa, und spe-
ziell in der Bundesrepublik, eine RMA-bezogene Aufrüstung notwendig und sinnvoll ist.
Noch stellt die Bundesregierung eine umfassende Aufstockung des Rüstungsetats und
eine durchgehende Modernisierung der Waffensysteme nicht in Aussicht, auch wenn die
Anschaffung von einigen High-Tech-Projekten geplant ist, deren militärischer Sinn ausge-
sprochen fragwürdig ist. 10 Allerdings stimmen einige Äußerungen aus dem Regierungs-
lager nachdenklich. Im Sommer 2004 stellte der parlamentarische Staatssekretär Walter
Kolbow (SPD) in Berlin vor Vertretern der Rüstungsindustrie klar: “Die Idee, Europa als
reine Zivilmacht anzusehen, liegt hinter uns, die europäischen Interessen lassen dieses
Selbstverständnis nicht mehr zu.” Und, so Kolbow weiter, Europa habe das Ziel, eine
militärische Größe zu werden und auch das militärische und technologische Potenzial
dazu. 11 Diese Aussagen verweisen auf ein zentrales Problem gerade der europäischen Po-
litik, nämlich die Unfähigkeit sich zu entscheiden, welche Rolle man in der Welt spielen
möchte. Kolbow ist zwar insoweit zuzustimmen, als auch eine Zivilmacht Europa militä-
rische Mittel braucht, um bestimmte Aufgaben erledigen zu können. Zivilmacht bedeutet
also nicht den völligen Verzicht auf Waffen. Allerdings ist der Glaube, eine Militärmacht
Europa könne angesichts des amerikanischen Vorsprungs und begrenzter europäischer
Ressourcen mit den USA militärisch auf Augenhöhe gelangen oder gar Einfluss auf de-
ren Kriegsentscheidungen nehmen, illusorisch bis naiv.

Einige Befürworter der RMA bringen in diesem Zusammenhang ein weiteres verque-
res Argument vor: Die Rüstungskontrolle habe versagt und die Proliferation von Mas-
senvernichtungswaffen sei “Realität”, weshalb man auch für die Bundeswehr auf neue
“Einsatzgrundsätze, Strukturen und Technologien” angewiesen sei. 12 Hier werden Ursa-

10 Vgl. Bernd W. Kubbig, Als Entscheidungsgrundlage für das Raketenabwehrprojekt MEADS ungeeignet.
Eine Analyse der Dokumente von BMVg und Berichterstattergruppe, HSFK-Report 2/2005, Frankfurt.

11 Vgl. Pressemeldung Euroforum GmbH, download: http://domains.euroforum.com/sipo/rueckblick2004/pdf_
pressestimmen/pressestimme7.pdf, S. 3.

12 Herhard Schult/Ralph D. Theile: Network Centric Fähigkeiten und Transformation, in: Wehrtechnischer
Report 3/2003, S. 6.
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che und Wirkung verwechselt. Auf die tatsächlich gestiegenen Proliferationsrisiken mit
einem weiteren konventionellen Aufrüstungsschub zu reagieren, verschärft die Probleme,
statt sie zu lösen, zumal Kriege zur Verhinderung der Verbreitung von Massenvernich-
tungswaffen in Europa nicht ernsthaft in Erwägung gezogen werden.

Wie soll man aus deutscher Sicht mit der RMA nun weiter umgehen?

1. Es kann und sollte sowohl der Bundesregierung als auch der EU nicht darum gehen, das
gesamte Spektrum möglicher militärischer Aufgaben abdecken zu wollen. Stattdessen
muss sich Europa auf die Einsätze konzentrieren, bei denen man inzwischen eine gute
Reputation erworben hat: Friedenserhaltung und Friedenssicherung.

2. Für solche Missionen braucht man gut ausgebildete Soldaten, denen man auch gute
Ausrüstung schuldig ist. Das Streben, die eigenen Truppen bestmöglich schützen zu
wollen, ist legitim und muss verfolgt werden, darf aber nicht zum legitimatorischen
Feigenblatt verkommen. Die Minensicherheit von Fahrzeugen, das Bereitstellen aus-
reichender und moderner Schutzwesten oder exzellente medizinische Versorgung sind
Beispiele, in die investive Mittel fließen können, ohne destabilisierende Effekte einer
RMA-Bewaffnung auszulösen.

3. Parallel gilt es, die zivilen Elemente der Konfliktprävention und -bearbeitung über-
proportional zu stärken, um anderen Staaten das Gefühl der Bedrohung zu nehmen
und den Drang nach asymmetrischen Reaktionen abzumildern. Gänzlich auszuschal-
ten wird dieser Drang nicht sein – dafür ist die Asymmetrie zwischen den USA und
den Problemstaaten schon zu weit fortgeschritten, wie das Beispiel Nordkoreas belegt.
Einfluss auf Washington, die konventionelle Aufrüstung nicht weiter voranzutreiben,
hat Europa nicht. Hier ist viel eher auf die Wirkung des US-Haushaltsdefizits zu hof-
fen, das einer weiteren Aufrüstung fiskalische Grenzen aufzeigen könnte.

4. Beim Thema der mini-nukes sollte und kann die EU ihren ganzen Einfluss auf die USA
geltend machen, ehe das “nukleare Tabu” durch eine vermeintlich saubere und gefahr-
los einsetzbare Bombe gefährdet wird. Die Tatsache, dass die Debatte auch in den
USA sehr kontrovers geführt wird und der Kongress sich der Administration bislang
widersetzte, bietet Handlungsräume, die es zu nutzen gilt.

Niklas Schörnig



228

3.7. Deutsche Rüstungsexportpolitik: Plädoyer für
Prinzipientreue

Ein Streit mit Variationen

Über Jahre und Jahrzehnte hinweg ist die Rüstungsexportpolitik Gegenstand politischer
Kontroversen: Gegner von Rüstungsausfuhren streiten mit denen, die aus wirtschaftli-
chen oder politischen Gründen keine oder nur geringe Einschränkungen hinnehmen wol-
len. Obwohl die Rüstungsausfuhren weniger als ein Prozent des deutschen Außenhandels
ausmachen, kollidieren hier besonders heftig moralische Imperative mit Interessen von
Unternehmen sowie außen- und sicherheitspolitische Ziele mit entwicklungsorientierten
Perspektiven. Ein rationales Abwägen der Positionen leidet unter Geheimhaltung und ir-
reführenden Deutungen von Sachverhalten. Zugleich erweist sich die Rüstungsexportpo-
litik als Schauplatz, auf dem sachfremde politische Auseinandersetzungen ausgetragen
werden: Heute ist es die Agenda des Krieges gegen den internationalen Terrorismus, die
die Debatte über Nutzen und Schaden von Rüstungsexporten bestimmt. Gleichwohl bleibt
die Rüstungsexportpolitik Prüfstein der Glaubwürdigkeit politischen Handelns, sie zeigt
den Stellenwert von Friedens-, Menschenrechts- und Entwicklungspolitik gegenüberwirt-
schaftlichen und geostrategischen Interessen.

Um Interessenkollisionen zu minimieren, hatte sich die seit 1998 amtierende rot-grüne
Bundesregierung auf eine restriktive Rüstungsexportpolitik verpflichtet. Dies fand seinen
Niederschlag in den neu formulierten “Politischen Grundsätzen der Bundesregierung für
den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern” vom 19. Januar 2000. Sie
sind vom Prinzip geleitet, Rüstungsausfuhren in Staaten außerhalb der NATO und der
EU sowie gleichgestellter Regionen nur dann zu erlauben, wenn dem keine sicherheits-,
menschenrechts- und entwicklungspolitischen Gesichtspunkte entgegenstehen. Um dies
zu unterstreichen, fand der EU-Verhaltenskodex für Rüstungsexporte (1998) mit seinen
ähnlich gerichteten Kriterien Eingang in die Grundsätze.

So eingefahren der Streit um die Rüstungsexportpolitik in Deutschland auch ist,
kommt man gegenwärtig nicht umhin, sich zwei neuen Herausforderungen auf diesem
Politikfeld zu stellen. Zum einen nimmt die Kooperation der Rüstungsindustrie in Europa
zu, flankiert von Bemühungen der EU, sich als außen- und sicherheitspolitischer Akteur
auf der internationalen Bühne zu präsentieren. Zum anderen sieht sich die internationa-
le Gemeinschaft damit konfrontiert, dass Staaten und ihr Gewaltmonopol als Sachwalter
von Wohlfahrt, Recht und Sicherheit in vielen Teilen der Welt kollabieren. In Reaktion
darauf kommen vielen Entscheidungsträgern militärische Intervention sowie der Transfer
von Waffen und Rüstungsgütern unabdingbar vor, um das Staatensystem zu stabilisieren
und internationale Grenzen zu wahren. Beide Herausforderungen scheinen nahe zu legen,
bisherige Kontrollregime hinter sich zu lassen und den Primat der Beschränkung zuguns-
ten sicherheits- und geopolitischer Ziele aufzuweichen. Angesichts dieser schleichenden
politischen (Re-)Instrumentalisierung der Rüstungsexportpolitik droht eine Erosion des
Prinzips grundsätzlicher Restriktivität, das etabliert worden war, um Verlässlichkeit, Ko-
härenz und Transparenz zu gewährleisten.Nun steht an, dessen Plausibilität auch in Zeiten
des Wandels unter Beweis zu stellen.
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Trends in der Rüstungsexportpolitik

Seit 2000 informiert die Bundesregierung jährlich in ihren “Berichten über die Export-
politik für konventionelle Rüstungsgüter (Rüstungsexportbericht)” über ihre Rüstungs-
exportpolitik, die erteilten Ausfuhrgenehmigungen und den Transfer von Kriegswaffen. 1

Daraus geht hervor, dass für 2001 und 2002 quantitativ und im Hinblick auf Empfän-
gerländer etwas größere Zurückhaltung bei der Genehmigung deutscher Rüstungsexporte
geübt wurde. Seitdem hat sich der Trend wieder umgekehrt. Dem am 1.Dezember 2004
für das Jahr 2003 vorgelegten Zahlenwerk zufolge wurden Genehmigungen für Rüstungs-
ausfuhren in Höhe von 4,8 Mrd. ¤ erteilt (2001: 3,6 Mrd. ¤; 2002: 3,3 Mrd. ¤); davon
gingen Genehmigungen im Wert von 1,61 Mrd. ¤ an Staaten außerhalb der EU, des
übrigen Europas und Nordamerikas (2001: 1,33 Mrd. ¤; 2002: 745 Mio. ¤). Der An-
stieg gegenüber den Vorjahren erklärt sich vor allem aus den umfangreichen Zusagen für
Schiffslieferungen an Südafrika (421,6 Mio. ¤) und Malaysia (351,2 Mio. ¤). Daneben
waren Südkorea (141,7 Mio.¤), Israel (131,5 Mio.¤), die Vereinigten Arabischen Emi-
rate (49,1 Mio.¤), Singapur (44,8 Mio.¤), Saudi-Arabien (43,6 Mio.¤), Ägypten (41,1
Mio.¤), Indien (40 Mio.¤) und Thailand (31,1 Mio.¤) die größten Abnehmer in dieser
Ländergruppe. Die Türkei in ihrer dreifachen Rolle als NATO-Mitglied, EU-Aspirant und
Empfänger öffentlicher Entwicklungshilfe erhielt Importzusagen in Höhe von 440,3 Mio.
¤ (2002: 124 Mio.¤). Der größte Teil der Genehmigungen bezieht sich auf Landfahrzeu-
ge und dazugehörende Teile (39,5 Prozent) sowie Schiffe (22,9 Prozent). Zunehmendes
Gewicht erhalten Zusagen, elektronische Ausrüstung, Geräte zur Ausbildung sowie Gü-
ter, Software und Technologie für Forschung, Herstellung und Erprobung militärischer
Produkte zu liefern. Die tatsächlichen Ausfuhren von Kriegswaffen – eine Untergruppe
der Rüstungsgüter – erreichten einen Umfang von 1,33 Mrd.¤ (2001: 367 Mio.¤; 2002:
318 Mio. ¤). Der Anstieg geht vor allem auf die Lieferung von Schiffen an Malaysia
(307 Mio. ¤) und Südafrika (250 Mio. ¤) sowie von Teilen für gepanzerte Fahrzeuge
nach Israel (101 Mio.¤) zurück.

Bewertung

Die jährlichen Daten zu den erteilten Ausfuhrgenehmigungen schwanken erheblich, sie
stützen aber nicht die offizielle Behauptung von einem rückläufigen Trend als Resultat
einer restriktiven Rüstungsexportpolitik. Die jeweiligen Ausschläge gehen vielmehr auf
den steigenden oder sinkenden Anteil von zugesagten Schiffslieferungen zurück, einem
Strukturmerkmal deutscher Rüstungsausfuhren. Insgesamt hat sich Deutschlands Position
als drittgrößter Rüstungsexporteur (nach Frankreich und Großbritannien) in der EU und
fünftgrößter in der Welt (u. a. nach den USA und Russland) gefestigt. Deutsche Rüstungs-
industrie und -exportwirtschaft sind in vielen Bereichen international wettbewerbsfähig.
Sie haben in einigen einträglichen Nischen des Weltrüstungsmarkts eine führende Stel-
lung errungen, insbesondere im Schiffsbau mit den Angeboten von U-Booten, Fregatten
und Kleinschiffen. Die Luftfahrtindustrie profitiert von der Kooperation mit europäischen
Partnern; die Heeresindustrie hat sich konsolidiert.

1 Die Rüstungsexportberichte der Bundesregierung finden sich unter: http://www.auswaertiges-
amt.de/www/de/aussenpolitik/aussenwirtschaft/national.
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Wie schon in den Vorjahren tritt Deutschland als Rüstungslieferant in Regionen auf, in
denen bewaffnete Auseinandersetzungen stattfinden, eine Kriegsgefahr besteht oder sich
eine Rüstungsdynamik anbahnt. Dies gilt für den Nahen und Mittleren Osten ebenso wie
für den Fernen Osten (Lieferzusagen an China, Südkorea, Taiwan). Das weltweite Inter-
esse an deutschen Schusswaffen mit einem Kaliber geringer als 20 mm und an automa-
tischen Waffen ist ungebrochen. Das schließt den Wunsch nach Lieferung von Munition
und entsprechenden Fertigungsanlagen ein.

Der größte Teil der deutschen Rüstungslieferungen geht in andere Industriestaaten;
ein Viertel des Gesamtwerts der 2003 erteilten Genehmigungen bezieht sich jedoch auf
Staaten, die der Entwicklungshilfeausschuss der OECD als Empfänger offizieller Ent-
wicklungshilfe erfasst. Dabei ist der Anteil der armen und ärmsten Entwicklungsländer
gering. Die prominentesten unter ihnen sind Ecuador, Indien, Indonesien, Afghanistan
oder Nigeria. In dieser Gruppe finden sich aber mit Ägypten, Südafrika oder Vietnam
auch Länder, die zugleich Schwerpunkte deutscher Entwicklungszusammenarbeit sind.
Das steigende Interesse von Entwicklungsländern mit mittlerem oder höherem Pro-Kopf-
Einkommen wie Malaysia, Singapur, Saudi-Arabien oder Thailand an Lieferungen von
Technologie, Software und Ausrüstung signalisiert ein Spezifikum der deutschen Rüs-
tungsindustrie, nämlich die Unterstützung des Aufbaus von Fertigungskapazitäten in Ent-
wicklungsländern. Entwicklungsrelevante Gesichtspunkte waren 2003 nur in einem Fall,
nämlich Peru, für die Ablehnung einer Genehmigung entscheidend.

Fazit: Das Datenmaterial, das die Bundesregierung vorlegt, lässt nicht erkennen, dass
sich die politischen Vorgaben in einer zunehmend restriktiven Genehmigungspraxis nie-
derschlagen. Gegenüber außen-, sicherheits- und/oder bündnispolitischen Kriterien wer-
den, wie die offiziellen Angaben nahe legen, Menschenrechtslage, regionale Stabilität,
innere Sicherheit und entwicklungspolitische Gesichtspunkte nachrangig behandelt.

Kooperation und Eigeninteresse: Europäisierung der
Rüstungsexportpolitik

Auch wenn Rüstungsproduktion und -vermarktung rechtlich in der EU weiterhin eine
Domäne nationalstaatlichen Handelns sind, ist der faktische Druck zu mehr Koordination
unübersehbar. Nicht zuletzt bedingt durch die US-amerikanische Konkurrenz wächst die
Kooperation der europäischen Rüstungsunternehmen. Am weitesten ist sie in der Luft-
fahrtindustrie gediehen. Inzwischen zeichnet sich aber auch im Schiffbau ein Zusammen-
gehen skandinavischer, deutscher und französischer Hersteller ab. Die EU hat auf diesen
Trend mit der Errichtung der Europäischen Verteidigungsagentur reagiert, um Entwick-
lung, Forschung, Beschaffung und Vertrieb von Rüstungsgütern unter den Mitgliedstaaten
zu forcieren. Die Agentur wird in Zukunft auch die europäische Rüstungsexportpolitik
beeinflussen, zunächst innerhalb der EU durch einen erleichterten Austausch von Kom-
ponenten und Subsystemen, später zugunsten des Verkaufs von Waffen und militärischen
Gütern auf dem Weltmarkt. Damit verliert einzelstaatliche Politik an Gewicht, ohne dass
schon zu sehen wäre, ob und in welcher Form EU-weite Regelungen angemessenen Er-
satz bieten und ob vor allem der Zurückhaltung bei der Genehmigungspraxis Genüge
getan wird.
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Bislang bildet der EU-Verhaltenskodex für Rüstungsexporte von 1998 den Rahmen
für eine Abstimmung der Rüstungsexportpolitik europäischer Staaten. Unabhängigen
Einschätzungen zufolge ist der Kodex ein effektives Regime, dem sich auch die 2004
in die EU eingetretenen Länder angeschlossen haben. 2 Hohe Erwartungen richten sich
an dessen 2004 begonnene Überarbeitung. Sie soll die wechselseitige Informations- und
Konsultationspflicht stärken sowie den acht im Kodex genannten Entscheidungskriterien
Nachdruck verleihen. Hoffnungen, den Kodex mit dem Status eines Gemeinsamen Stand-
punkts als Instrument der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik zu verankern, ha-
ben sich aber bislang nicht erfüllt.

So besteht angesichts der großen Bedeutung der EU-Staaten auf dem Weltrüstungs-
markt die Aufgabe fort, die Kohärenz der Exportpolitik mit anderen Politikfeldern zu
stärken, Transparenz und Rechenschaftslegung zu fördern und der Menschenrechts- und
Entwicklungspolitik mehr Gewicht zu geben. Leider fehlt es an demokratischer parla-
mentarischer Kontrolle auf europäischer Ebene. Dieses Defizit wiegt angesichts der fort-
schreitenden Kooperation der Rüstungsindustrie und bei militärischen Beschaffungen in
Europa immer schwerer. Offene Detailprobleme auf der europäischen Tagesordnung, wie
die Begrenzung des Exports von dual-use-Gütern und der Definition dessen, was als Fol-
terinstrument anzusehen ist, die Überwachung von Waffenvermittlungsgeschäften sowie
die Bekämpfung von Korruption tauchen ohnehin auf der deutschen Agenda wieder auf.
Ihre Relevanz unterstreicht die Notwendigkeit, die nationale und europäische Politik auf
diesem Sektor miteinander zu verschränken.

China: Europäischer Disput über den Fortbestand des Waffenembargos

Wie auf europäischer Ebene wirtschaftspolitische Interessen und außenpolitisches Wohl-
verhalten mit dem Bekenntnis zu Menschenrechten und Verzicht auf Waffenlieferungen
konkurrieren, zeigt der Streit über die Zukunft des EU-Waffenembargos gegenüber Chi-
na. Der Disput erhält eine zusätzliche Note durch den lautstark vorgetragenen Wunsch
der USA, zum Schutz der Sicherheit Taiwans nicht am Embargo zu rütteln.

Unter dem Eindruck der Geschehnisse auf dem Platz des Himmlischen Friedens im
Juni 1989 hatten die Mitglieder der Europäischen Union im selben Jahr ein Waffenembar-
go gegen China verhängt. Im Herbst 2003 überraschten Bundeskanzler Gerhard Schröder
und der französische Präsidenten Jacques Chirac die weltweite Öffentlichkeit mit der For-
derung, das Embargo aufzuheben. Dagegen regte sich nicht nur unter den Mitgliedstaaten
erheblicher Widerstand. Auch das Europäische Parlament votierte angesichts der fortdau-
ernden schweren Menschenrechtsverletzungen am 18.Dezember 2003 mit großer Mehr-
heit für einen Fortbestand des Waffenembargos. Dem folgte am 27.Oktober 2004 der
Deutsche Bundestag mit einer Entschließung der Regierungsfraktionen, die die Bundes-
regierung aufforderte, “( . . . ) bis zum Vorliegen einer anderen verbindlichenRegelung der
EU – etwa in Form eines weiterentwickelten verbindlichen EU-Verhaltenskodex – an dem
EU-Waffenembargo mit der Volksrepublik China festzuhalten” (Bundestags-Drucksache
15/4035). Gleichwohl betrieb die Bundesregierung auf EU-Ebene die Aufhebung des Em-
bargos weiter: Der EU-Verhaltenskodex von 1998 böte ausreichend Gewähr dafür, dass
es nicht zu einer qualitativen oder quantitativen Ausweitung der Waffenexporte kommen

2 Bauer, Sibylle/ Bromley, Mark, The European Code of Conduct on Arms Exports. Improving the Annual
Report, SIPRI Policy Papers Nr. 8 (November 2004), web.sipri.org.
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werde. Das Waffenembargo sei ein Anachronismus, denn damit sähe sich China auf eine
Stufe mit Burma und Sudan gestellt. Außerdem sei die heutige chinesische Führung nicht
mehr dieselbe, die das Massaker von 1989 zu verantworten hatte.

China betreibt ein aufwändiges Modernisierungsprogramm seiner Streitkräfte; die
chinesischen Rüstungsausgaben wachsen mit der weltweit höchsten Zuwachsrate. Mo-
mentan profitiert davon als auswärtiger Rüstungslieferant vornehmlich Russland. Jedoch
äußert das chinesische Militär auch Interesse an westlicher Technologie. Schon jetzt gibt
es umfangreiche europäische Rüstungsexporte nach China: Im Jahr 2003 hat das Land
Lieferzusagen aus EU-Staaten im Wert von 426 Mio. ¤ (2002: 210 Mio. ¤; 2001: 54,4
Mio.¤) erhalten, darunter elf deutsche Genehmigungen im Gesamtwert von einer Million
¤. Wichtigster Lieferant aus der EU ist Frankreich mit Genehmigungen für militärische
Elektronik, Flugzeugbautechnologie und Bilddarstellungsgeräten im Wert von 171 Mio.
¤ im Jahr 2003, gefolgt von Italien mit 127 Mio. ¤ und Großbritannien mit 112 Mio.
¤, die keine Angaben über die Art genehmigter Rüstungstechnologie machen. Gleich-
zeitig ist die Menschen- und Bürgerrechtslage in China weiterhin prekär. Hinzu kommen
anhaltende regionale Spannungen, vor allem die sich aktuell verschärfenden chinesisch-
taiwanesischen Beziehungen.

Die EU-Außenminister bemühen sich seit einiger Zeit, die vollzogenen Brüche des
Embargos nachträglich zu rechtfertigen, die Rüstungsbeziehungen zu China auf eine neue
Grundlage zu stellen und gleichzeitig die Exporte strikt zu kontrollieren. Aber nur ein
Beschluss, der garantiert, dass keine Rüstungsgüter aus der EU nach China exportiert
werden, also das Embargo de facto erneuert, wäre keine Niederlage restriktiver Rüstungs-
exportpolitik gegenüber wirtschaftlichem und außenpolitischem Opportunismus.

Positives wollen, Negatives erreichen: Rüstungsexporte als Teil
internationaler Sicherheitspolitik

Failing/failed states gelten neben der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und
den Aktivitäten terroristischer Gruppen als größte Bedrohung internationaler Sicherheit.
Reaktionen darauf sind militärische und zivile Strategien, um labile Staaten zu stabilisie-
ren oder zerbrochene staatliche Strukturen wieder in Stand zu setzen. In jedem Fall sind
Waffen und militärische Dienstleistungen im Spiel. Die Interventionen stützen sich auf die
Präsenz von Streitkräften in fremden Territorien als Ordnungsfaktor; die Wiederherstel-
lung staatlicher Gewalt bedarf des Aufbaus von loyalen Polizeitruppen und Streitkräften.
Daraus ergibt sich unter Aspekten des Rüstungstransfers ein Dilemma: Mit dem Einsatz
von Streitkräften werden Waffen und Rüstungsgüter ins Land gebracht, die nach Abzug
externer Truppen oft genug im Lande verbleiben oder ihren regulären Besitzern abhanden
kommen. Der Aufbau von Polizeieinheiten gebietet, diese hinreichend mit Waffen und
Gerät auszustatten, damit sie das Gewaltmonopol (wieder)herstellen und öffentliche Si-
cherheit gewährleisten können. Aber der Staat und sein Gewaltapparat sind in vielen Fäl-
len nicht neutral, sondern Partei in inneren Auseinandersetzungen. Häufig erweisen sich
staatliche Institutionen selbst als Quelle für die – absichtliche und unabsichtliche – Ver-
breitung von Waffen unter Rebellen. Auch wenn Interventionen in brüchigen politischen
und gesellschaftlichen Konstellationen in redlicher Absicht erfolgen, bleibt die Notwen-
digkeit, Erfahrungen und gültige Regeln für die Weitergabe von Rüstungsgütern umzuset-
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zen. Es kommt hinzu, dass es sich um den Transfer – auch im Vergleich zu militärischen
Einsätzen – langlebiger Güter handelt, deren Übergang in falsche Hände oder Einsatz im
Widerspruch zu ursprünglichen Zielen nicht ausgeschlossen werden kann. Deshalb ist es
vorausschauend, den Rüstungstransfer zurückhaltender zu handhaben als die Bereitstel-
lung von Truppenkontingenten.Dies gilt für Deutschland bei seinem Einsatz zum Aufbau
der Polizeieinheiten in Afghanistan und im Irak aber auch bei der Kosovo-Mission.

Zu früh gesprungen: deutsche Lieferung von Schützenpanzern an den Irak

Die Tendenz, den einmal vorgegebenenKurs bei der Genehmigung von Rüstungsexporten
kurzfristigem Opportunismus zu opfern, ließ sich auch bei der im September 2004 durch
den Bundessicherheitsrat beschlossenen Lieferung von zwanzig unbewaffneten Schützen-
panzern des Typs Fuchs an die im Neuaufbau befindlichen Streitkräfte im Irak erkennen.
Dies ist mit dem Wortlaut der Politischen Grundsätze von 2000 nicht vereinbar: “Geneh-
migungen für Exporte nach Kriegswaffenkontrollgesetzund/oder Außenwirtschaftsgesetz
kommen nicht in Betracht, wenn die innere Lage des betreffenden Landes dem entgegen-
steht, z.B. bei bewaffneten internen Auseinandersetzungen.” Die Bundesregierung führt
dagegen die Präambel der Grundsätze ins Feld, die besagt, dass die Rüstungsexportpraxis
Frieden und Entwicklung zu fördern habe. Die deutschen Lieferungen trügen dazu bei,
der irakischen Regierung zu helfen, Stabilität und Ordnung im Land zu schaffen.

Im Fall des Iraks wäre stattdessen ein Perspektivwechsel fällig: Das Land leidet eher
an einem Übermaß an Waffen und Munition. Vorrangig sind der Beginn effektiver Ab-
rüstungsmaßnahmen und eine wirksame Beschränkung des ungebremsten Zustroms an
Kriegsgerät. Im Februar 2005 ließ die Bundesregierung kleinlaut wissen, die Lieferungs-
zusage sei erledigt, weil der Empfänger kein Interesse an deutschen Fahrzeugen habe,
wenn nicht auch die Betriebskosten übernommen würden. Gleichzeitig beharrte sie auf
der Richtigkeit der gegebenen Zusage. Der Fall dokumentiert eine Verschiebung der Maß-
stäbe angesichts des grundsätzlichen Dilemmas. Der Verweis auf den defensiven Charak-
ter der zu liefernden Fahrzeuge und die Behauptung, die Sicherheit im Irak durch die
Lieferung zu erhöhen, zeigen, wie schnell geltende Standards erodieren. Inzwischen mel-
den sich schon Stimmen, die die deutsche Weigerung aus dem Jahr 2002, ebensolche
Panzer an Israel zu liefern, aufheben wollen. Solche Voten zeigen die negative Wirkung
eines Präzedenzfalls.

Prioritäten für eine restriktive Rüstungsexportpolitik

Die neuen Herausforderungen sind kein Grund, Prinzipien über Bord zu werfen und statt-
dessen rüstungsexportpolitische Entscheidungen unter opportunistischen Gesichtspunk-
ten zu treffen oder als Teil wirtschaftlicher Offensiven zu nutzen. Die Folge einer solchen
Praxis wäre, dass sich die Bundesregierung zwar damit brüsten könnte, dieses Politik-
feld korrekt zu administrieren, dass aber die Berechenbarkeit deutscher Rüstungsexport-
politik und deren Kohärenz mit friedens- und entwicklungspolitischen Anliegen verlo-
ren gingen. Solche Trends sind bereits an der ungebrochenen Rüstungszusammenarbeit
mit Israel abzulesen, dessen Regierung inzwischen mit dem Wunsch nach weiteren U-
Booten deutscher Hersteller an die Tür klopft. Ähnliches zeigt sich bei den Zwängen
in der Rüstungsvermarktung im Zuge der europaweiten Kooperation und Integration der
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Rüstungsindustrie. Wenn im Folgenden dafür plädiert wird, an den Prinzipien deutscher
Rüstungsexportpolitik festzuhalten, dann stützt sich dies auf die Einsicht, dass die Qua-
lität der Rüstungsexportpolitik letztlich von den Prämissen der Rechtsstaatlichkeit, der
parlamentarischen Kontrolle, einer qualifizierten öffentlichen Debatte und ihrer Verein-
barkeit mit den Zielen von Frieden, Sicherheit und Entwicklung profitiert. Deshalb ist
die Transparenz zu erhöhen sowie eine effiziente Kontrolle durch Legislative und Öf-
fentlichkeit zu schaffen. Gelänge dies, würde der Rüstungsexportpolitik der Schleier des
Dunklen genommen. Es sollte nicht der Justiz überlassen bleiben, wie im Fall der heu-
te noch umstrittenen Lieferung von Schützenpanzern an Saudi-Arabien im Jahr 1991,
politische Hintergründe, persönliche Beziehungsgeflechte, Korruptionsnetze und Steuer-
hinterziehung aufzuspüren.

Transparenz erhöhen

Insgesamt ist der Bundesregierung zu bestätigen, dass sie seit 1998 Schritte unternom-
men hat, den Umfang und die Qualität an Informationen zu ihrer Rüstungsexportpolitik
zu verbessern. Dennoch bleiben gravierende Mängel, die eine politische Bewertung der
Rüstungsexportpolitik erschweren. Dies beginnt schon mit dem späten Zeitpunkt der jähr-
lichen Berichterstattung – in der Regel erst zwölf Monate nach Ablauf des Berichtsjahrs.
Andere EU-Staaten veröffentlichen ihre Unterlagen und Einschätzungen sehr viel zügiger.
So berichtet die britische Regierung inzwischen vierteljährlich. Weitere Defizite betreffen
die Qualität der Daten. Für den Rüstungsexport nennt der Regierungsbericht nur die Emp-
fängerländer, Kategorien, Anzahl und Werte der erteilten Genehmigungen, aber nicht die
tatsächlichen Ausfuhren. Auch fehlen Angaben zu Exporten doppelt verwendbarer Gü-
ter (dual-use-Güter), die lediglich Ausschüssen des Bundestages vertraulich zur Kenntnis
gegeben werden. Grundsätzlich werden Empfänger von Rüstungsgütern in einem Land
nicht genannt. Das schürt Spekulationen, wie sich bei Kleinwaffenexporten zeigt. Unter
anderem haben 2003 Ägypten, Jordanien und Saudi Arabien Genehmigungen für den Im-
port von militärischen Kleinwaffen erhalten. Aber der Adressat (Streitkräfte, Gendarme-
rie, Polizei oder Wachmannschaft der deutschen Botschaft) bleibt im Dunkeln. Dasselbe
gilt für Angaben über deutsche Lieferfirmen. Die Bundesregierung weist gemäß § 30 Ver-
waltungsverfahrensgesetz darauf hin, dass sie keine Angaben machen kann, die Betriebs-
oder Geschäftsgeheimnisse offen legen. Deshalb verzichtet sie auf die Nennung von Ex-
porteuren und aggregiert Angaben, so dass ein Rückschluss auf einzelne Unternehmen
unmöglich ist. Der legitime Schutzzweck erhält einen höheren Rang als das Interesse des
Bundestages und der Öffentlichkeit, sachkundig die deutsche Rüstungsexportpolitik zu
erörtern. Solche Praxis steht im Widerspruch zu Ausnahmen vom Verbot der Veröffentli-
chung von Daten im Rüstungsbereich. Der § 12a Kriegswaffenkontrollgesetz erlaubt der
Bundesregierung die Weitergabe und Veröffentlichung von Angaben, wenn dies zur Er-
füllung einer internationalen Verpflichtung notwendig ist – konkret für das öffentlich zu-
gängliche Waffenhandelsregister der Vereinten Nationen. Was für die internationale Ge-
meinschaft zulässig ist, sollte dem Bundestag zur Wahrnehmung seiner demokratischen
Kontrollfunktion auch möglich sein.

Der Mangel an Transparenz auf dem Feld der Rüstungsexportpolitik ist vor allem auf
Widerstände in Exekutive und Rüstungsindustrie zurückzuführen.Es ist zu vermuten, dass
die dominanten Ressorts, das Wirtschaftsministerium und das Auswärtige Amt, wenig In-
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teresse haben, ihr Informations- und Deutungsmonopol aufzugeben. Sie nutzen dies zum
Beispiel in besonders sensiblen Bereichen: die Rüstungsausfuhren in arme Entwicklungs-
länder und die Exporte von Kleinwaffen. Für Rüstungstransfers in Entwicklungsländer
gilt, dass sie unterbleiben sollen, wenn dadurch die wirtschaftliche und soziale Entwick-
lung ernsthaft gefährdet wird. Ein gängiger Indikator für Länder, bei denen das der Fall
sein kann, ist die Liste der Empfängerländer von offizieller Entwicklungshilfe der OECD-
Staaten, die so genannte DAC-1 Liste. In ihrer Berichterstattung operiert die Bundesre-
gierung demgegenüber mit dem ansonsten wenig verwendeten Begriff der “klassischen
Entwicklungsländer”. Darunter werden nur die Länder der DAC 1-Liste mit niedrigem
und unterem mittleren pro Kopf Einkommen verstanden. Deshalb gehören wichtige Emp-
fänger wie die Türkei und Malaysia nicht dazu. Für eine solche Abgrenzung lassen sich
durchaus Gründe finden, denn die wirtschaftliche Lage in den besonders armen Ländern
unterscheidet sich von der in den reicheren. Aber eine solche Differenzierung taucht im
Berichtswesen nicht auf. Dies weckt den Verdacht die Realität schönzureden, dass näm-
lich durchaus deutsche Waffen und Rüstungsgüter in Entwicklungsländer gelangen.

Bei Kleinwaffen berichtet die Bundesregierung in vorbildlicher Weise über viele
Aspekte. Dabei unterscheidet sie aber zwischen militärischen und anderen Kleinwaffen,
obwohl die Ausfuhr beider Arten von Waffen als Rüstungsgüter genehmigt werden muss.
Das lässt sich durchaus begründen:Militärische Kleinwaffen wie das G-3 Gewehr – das in
der Vergangenheit in viele Länder exportiert wurde – sind die Waffen, die in vielen krie-
gerischen Auseinandersetzungen weltweit eingesetzt werden. Aber auch der Transfer von
nicht-militärischen Kleinwaffen birgt Risiken. So sind in Brasilien, wo jährlich Tausende
von Menschen in Bandenkriegen und durch kriminelle Handlungen durch Kleinwaffen
sterben, Pistolen die verbreitetsten Schusswaffen. Zu Recht unterwirft das Außenwirt-
schaftsgesetz die Ausfuhr vieler Typen von Kleinwaffen der staatlichen Genehmigung.
Die Regierung fällt jedoch hinter diesen Ansatz zurück, wenn sie sich in ihrer Bericht-
erstattung nur auf den Export von Kleinwaffen konzentriert, die als militärische Waffen
eingestuft sind.

Demokratische Kontrolle und öffentliche Debatte qualifizieren

Das Gewicht der leitenden Prinzipien für die Rüstungsexportpolitik erweist sich daran,
dass diese nicht nur formelhaft in Regierungsdokumenten zur Krisenprävention oder den
Millenniumszielen auftauchen, sondern als Maßstab für Einzelentscheidungen Anwen-
dung finden. Um dies zu bewerten, bedarf es nicht nur einer Verbesserung der Daten-
qualität, die die Regierung zur Verfügung stellt. Politisch relevanter sind Informationen
darüber, warum Exporte genehmigt werden, besonders in nicht eindeutigen Fällen. Die
Politischen Grundsätze von 2000 besagen, dass Kriegswaffen in Länder außerhalb von
NATO und EU nur dann geliefert werden können, wenn “im Einzelfall besondere außen-
oder sicherheitspolitische Interessen Deutschlands für die Erteilung einer Genehmigung
sprechen.” Diese Gründe sind genau das, worüber die politische Auseinandersetzung zu
führen ist.

Das Verfahren, mit dem der Bundestag in seiner Rolle als Gegenüber der Exekutive
unterrichtet wird, sollte neu gestaltet werden. Als erstes wäre eine zeitnahe Informati-
on des Bundestages oder eines Gremiums aus seiner Mitte über getroffene Entscheidun-
gen der Exekutive wichtig. Gegen Ende der sozialliberalen Koalition, Anfang 1982, hatte
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der von einer anhaltenden Debatte entnervte Bundeskanzler Schmidt bereits den Frak-
tionsvorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien eine regelmäßige Information
über genehmigte Rüstungsexporte zugesagt. Das setzte die Regierung Kohl nicht um. Als
nächster Schritt wäre eine Vorabinformation an ausgewählte Bundestagsausschüsse wie in
den USA oder ein gesondertes Gremium wie in Schweden anzustreben. Diese Formen der
vertraulichen Information sind heikel, bürden sie doch den Informierten Stillschweigen
über Einzelfälle auf, die sie möglicherweise öffentlich bekannt machen wollen. Aber sie
wären ein Forschritt gegenüber dem jetzigen Zustand. Dem Bundestag ist zudem zu raten,
den Austausch von Informationen auf europäischer Ebene zu stärken, um dem Wissens-
und Handlungsvorsprung von Rüstungsindustrie und Regierungen zu begegnen.

Um das Feld der Rüstungsexportpolitik nicht politischem Opportunismus preiszuge-
ben, sind folgende Maximen in Erinnerung zu rufen:
– Hält Deutschland am Vorrang einer restriktiven Rüstungsexportpolitik fest, be-

wahrt die Außenpolitik ihre Glaubwürdigkeit sowie die Kohärenz von Friedens-,
Menschenrechts- und Entwicklungspolitik und wird für europäische Partner anschluss-
fähig. Umgekehrt ziehen auch Interessenten an Waffen deutscher Herkunft ihren Nut-
zen daraus, wenn sie wissen woran sie sind.

– Angesichts der Einsicht in die Herausforderungen der Weltentwicklung, wie sie in
den Millenniumszielen von 2000 ihren Niederschlag gefunden haben, müssen entwick-
lungspolitische Gesichtspunkte auch in der Rüstungsexportpolitik ihren Niederschlag
finden. Die Bundesregierung hat sich zur Erhöhung ihrer Entwicklungshilfe und zur
Verstärkung der Krisenprävention verpflichtet. Rüstungsexporte konterkarieren poten-
ziell beide Ziele. Hier ist die Regierung aufgefordert, auch Einfluss auf die Partner in
der EU zu nehmen, die zum Teil deutlich höhere Anteile an Rüstungsexporten in Ent-
wicklungsländer haben.

– Auch wenn die Tendenz zunimmt, Sicherheits- und Entwicklungspolitikmiteinander zu
verschränken, zeugt es von kurzfristigem Denken, Kriegsgerät zur Stabilisierung von
fragilen Staaten, auch in Nachkriegssituationen, zu exportieren. Dies gilt nicht zuletzt
wegen des leichten Besitzwechsels und der Haltbarkeit vieler Waffen.

Michael Brzoska/Bernhard Moltmann
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3.8. Wasserverteilungskonflikte. Deeskalation und
Gewaltprävention

Wasser ist lebenswichtig für das allgemeine Existenzniveau und für die Erhaltung und
Entwicklung jeder Volkswirtschaft. Wenn der Zugang zu Wasser eingeschränkt wird,
zum Beispiel durch Übernutzung, Verschmutzung oder aus politischen Gründen, droht
ein Verfall des Lebensstandards, der zu massiven innergesellschaftlichen Spannungen
führen kann. Diese Spannungen äußern sich zum Beispiel in Verteilungskonflikten zwi-
schen Landwirtschaft und Industrie, Stadt- und Landbevölkerung oder zwischen ethni-
schen Gruppen. Die Stärke solcher Spannungen, die politische Verfasstheit eines Staates
und die besonderen Gegebenheiten einer Region können die Gewaltträchtigkeit solcher
wasserbezogenen Konflikte beeinflussen.

Es soll im Folgenden weniger darum gehen, unter welchen Umständen Wasserknapp-
heit zu Konflikten führen kann; dazu ist seit den 1990er Jahren ausreichend geforscht wor-
den. Vielmehr soll die Frage im Mittelpunkt stehen, welche Strategien angewandt werden
können, um insbesondere regionale und lokale Konflikte um verknappte Wasserressour-
cen kooperativ bearbeiten und eine gewaltsame Konfliktaustragung vermeiden zu können.
Dieser Artikel versucht in einem ersten Schritt, die existierenden Ansätze zu systemati-
sieren, um so einen Überblick über die Möglichkeiten der Deeskalation und Vermeidung
der gewaltsamen Austragung von Wasserverteilungskonflikten zu geben. Danach werden
potenzielle weiterführende Ansätze fokussiert und Defizite thematisiert.

Wasserverteilungskonflikte

Konflikte um knappe Wasserressourcen sind komplexe Phänomene. Es wird hier begriff-
lich unterschieden zwischen genuinen Wasserkriegen, d.h. gewaltsamen internationalen
Auseinandersetzungen, die sich ausschließlich um Wasser drehen, und Wasserverteilungs-
konflikten, die oftmals auf regionaler bzw. lokaler Ebene auftreten und die in der Regel in
ein größeres Konfliktkonglomerat eingebettet sind.

Die Ursachen solcher Wasserverteilungskonflikte sind strukturell unterschiedlich und
können nach territorialen, wirtschaftlichen, militärischen, demographischen und ver-
gleichbaren Einflussgrößen kategorisiert werden. Ihr Verlauf ist von sozio-kulturellen Prä-
gungen und von den Kapazitäten der beteiligten Akteure abhängig. Im Nilbecken stehen
sich zum Beispiel der territorial machtvolle Oberanrainer Äthiopien und der politisch, mi-
litärisch und wirtschaftlich überlegene, aber territorial schwächere UnteranrainerÄgypten
gegenüber. Äthiopien als Oberanlieger kann – theoretisch – frei über die auf seinem Ge-
biet entspringenden Wasserquellen verfügen. Als Unteranlieger ist Ägypten dagegen –
wiederum theoretisch – vom guten Willen der Oberanrainer abhängig. Doch die militäri-
sche Überlegenheit Ägyptens kann diese Abhängigkeit in Teilen kompensieren.

Ausgangshypothesen

Wasserverteilungskonflikte sind Gegenstand einer großen Zahl von Veröffentlichungen,
die sich ihnen u.a. aus der Sicht der Politikwissenschaft, der Ökonomie, der Rechtswis-
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senschaft und der Naturwissenschaften nähern. Die Forschung der letzten Jahre hat zwei
grundlegende Erkenntnisse gebracht:

1. “Globale Bedrohungen durch Wasser-Kriege sind ( . . . ) nicht sehr wahrscheinlich,
gewaltsam ausgetragene Konflikte auf regionaler oder lokaler Ebene jedoch, die auch die
Entwicklung der betroffenen Region grundsätzlich in Frage stellen können, sind nicht
auszuschließen.” 1

Ein Beispiel aus jüngster Zeit sind die gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen
den ethnischen Gruppen der Gikuyu und Massai in Kenia im Januar 2005: Die sesshaften
Gikuyu stritten mit den nomadisierenden Massai-Hirten um die Ressourcen im Rift Val-
ley. Die Nomaden wandern traditionell mit der Regenzeit; durch eine Verknappung des
vorhandenen Wassers wurde ihr Bewegungsspielraum jedoch begrenzt, sie blieben länger
in – oftmals von Gikuyu besiedelten – Gebieten. Es kam zu Verteilungsstreitigkeiten und
zu einem Konflikt um die Frage, wer das Recht habe, welches Land (und welches Was-
ser) zu bewirtschaften. Hier spielte außerdem der ältere Vorwurf der Massai eine Rolle,
den Gikuyu, die ursprünglich aus dem kenianischen Hochland stammen, seien von der
Regierung Ackerflächen im Stammesgebiet der Massai zugebilligt worden. Vergleichbare
Fehden existieren zwischen den Nomaden der Pokot und den sesshaften Luhya im Nord-
westen Kenias und zwischen den Garre und den Murle im Nordosten des Landes.

2. Wasserverteilungskonflikte führen weit öfter zur Kooperation der beteiligten Par-
teien als zu einer Konflikteskalation. “Die Wasserfrage scheint Staaten sogar eher zu Ko-
operationen zu bewegen als gewaltsame Konflikte auszulösen. ( . . . ) Von weltweit 1.831
dokumentierten Interaktionen zwischen Flussanrainern hat die überwiegende Mehrheit,
nämlich 1.228, kooperativen Charakter.” 2

Regelungen, die die Wasserverteilung betreffen, sind oftmals Abkommen, denen
selbst militärische Konflikte nichts anhaben können. Dies gilt vor allem für internatio-
nale Wasserverteilungskonflikte. Um nur ein Beispiel zu nennen: Das Abkommen zwi-
schen Indien und Pakistan über die Nutzung des Indus hat seit seiner Unterzeichnung
1960 zahlreiche, auch bewaffnete, Auseinandersetzungen überdauert. Ähnliches gilt für
den Nahostkonflikt: Gespräche über Wasser fanden zwischen Israelis und Palästinensern
auch dann noch statt, als die Verhandlungen über alle anderen Streitpunkte schon seit
langem eingestellt worden waren. So trafen sich im Oktober 2004 israelische, palästinen-
sische und internationale Politiker und Wissenschaftler in der Türkei, um sich mit dem
Thema “Water for Life in the Middle East” zu befassen.

Systematisierung der Handlungsoptionen

Im Folgenden werden die existierenden, interdisziplinären Konfliktlösungsansätze und
Methoden der Deeskalation in Bezug auf Wasserverteilungskonflikte nach Ebenen und
Instrumenten bzw. Methoden in einer Tabelle systematisiert. Dass die wissenschaftlichen
Ansätze in sich nicht widerspruchsfrei und auch methodisch nicht einheitlich sind, spie-
gelt sich auch in der tabellarischen Auflistung wider.

1 Deutsche Forschungsgemeinschaft: Wasserforschung im Spannungsfeld zwischen Gegenwartsbewältigung
und Zukunftssicherung, Weinheim 2003, S. 134. Zitiert in Friedensgutachten 2003, Beitrag 4.3, S. 181.

2 Friedensgutachten 2003, Beitrag 4.3, S. 181. Siehe dazu auch Friedensgutachten 2000, Beitrag 2.1, und die
Transboundary Freshwaters Database (www.transboundarywaters.orst.edu).
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I.LÖSUNGS- UND DEESKALATIONSANSÄTZE FÜR WASSERVERTEILUNGSKONFLIKTE

Instrumente/
Methoden

Politisch Rechtlich Technisch/
Naturwissen-
schaftlich

Ökonomisch Soziokulturell

Ebene
International � Verhandlung

� Konsens-
findung
� Anreizsys-
teme
� Mediation
� Integra-
ted Water
Resources
Management

� Verträge/
Konventionen
� Regime
� Gerichts-
höfe
� Schiedsge-
richte
� Ombuds-
mann
� Gute
Dienste
� Monitoring

� Wissens-
transfer
� Warnsys-
teme
� Öffentlich-
keitsbildung

� Anreizsys-
teme/Sanktio-
nen

� Bildung,
insb. von
Frauen
� Aufklärungs-
arbeit/Bevöl-
kerungs-
wachstum
� Öffentlich-
keitsbildung

National � Verhandlung
� Konsens-
findung
� Anreizsys-
teme
� Vermitt-
lungsaus-
schüsse
� Institutio-
nalisierte
Partizipation

� Regeln
� Gesetze
� Gerichts-
höfe
� Schiedsge-
richte

� Erschlie-
ßung neuer
Quellen
� Kläranlagen
� Effizienz
und Produkti-
vität steigern
� Wasserver-
schwendung
verringern
� Warnsys-
teme

� Wasser
kaufen
� Wasserprei-
se anpassen
� Anreizsys-
teme
� Exportpoli-
tik überden-
ken
� Wirtschafts-
sektoren um-
lenken
� Strukturan-
passungs-
programme

� Rolle der
Landwirt-
schaft
� Bildung,
insb. von
Frauen
� Aufklärungs-
arbeit/Bevöl-
kerungs-
wachstum
� Öffentlich-
keitsbildung

Regional/
Lokal

� “Traditio-
nelle” Pro-
blemlösungs-
mechanismen
� Environ-
mental Con-
flict Manage-
ment
Monitoring
� Vertrau-
ensbildende
Maßnahmen

� Öffentlich-
keitsbildung

� Wissen-
stransfer
� Wasserver-
schwendung
verringern
� Öffentlich-
keitsbildung

� Lokale
Wirtschaft
fördern
� Öffentlich-
keitsbildung

� Vertrau-
ensbildende
Maßnahmen
� Öffentlich-
keitsbildung
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Da auf der Akteursebene kaum generalisierbar ist, wer handelt, bleibt dieser Aspekt
außen vor. Die Vielzahl der Akteure (Regierungen, Nichtregierungsorganisationen, Ein-
zelpersonen etc.) bringt eine indefinite Varianz an Methoden und Möglichkeiten, aber
auch unterschiedliche Stufen der Legitimität und Legitimation mit sich. Dies ist insbe-
sondere in Bezug auf nicht-staatliche Akteure von Bedeutung.

Mit der internationalen Ebene sind Gremien der internationalen Politik gemeint, die
sich mit der Austragung und Deeskalation internationaler (Wasserverteilungs-) Konflikte
befassen. Dazu gehören zum Beispiel die UNESCO mit ihrem International Hydrological
Programme (IHP) sowie zahlreiche andere Programme, die innerhalb der Vereinten Natio-
nen das Ziel der “strukturellen Prävention” von Konflikten verfolgen. Sie werden vor dem
Ausbruch von Gewalt angewandt und zielen auf die Bekämpfung der Wurzeln potenziel-
ler Konflikte. Diese Maßnahmen werden vom VN-Sekretariat und von unterschiedlichen
VN-Programmen und Institutionen durchgeführt. Hauptakteure sind auf dieser Ebene die
Nationalstaaten, wenn auch Akteure wie Green Cross International und sein Water Con-
flict Prevention Programme an Einfluss gewinnen.

Auf der nationalen Ebene agieren natürlich wiederum vor allem Staaten. Hier sei auf
einen Interessenkonflikt hingewiesen, der großen Einfluss auf die Funktionsweisen inter-
nationaler Politik und internationalen Rechts ausübt: Die Hauptakteure des internationa-
len Systems, die Nationalstaaten, vertreten sowohl ihre eigenen staatlichen Interessen als
auch das Gemeinwohl der Staatengemeinschaft, und diese stehen nicht selten im Wider-
streit. Auf der nationalen Ebene scheint darüber hinaus die Konkurrenz zwischen staat-
licher Administration und nicht-staatlichen Akteuren stärker ausgeprägt zu sein; es wäre
zu untersuchen, ob diese Konkurrenz auf (Wasserverteilungs-) Konflikte zurückwirkt und
welche Rolle die jeweilige gesellschaftliche Verfasstheit für sie spielt. Auf der regionalen
bzw. lokalen Ebene schließlich handeln Regional- und Lokalverwaltungen, also etwa Ge-
meinden, Landkreise, Clan-Chiefs und Stammesälteste. Diese stehen wiederum in einem
Spannungsverhältnis mit übergeordneten Hierarchieebenen.

Die Methoden und Instrumente teilen sich auf in reaktive und präventive Techniken,
die jeweils auf allen Ebenen ansetzen können: Politische und rechtliche Regelungsmetho-
den wie Verhandlungen und Mediation kommen zum Einsatz, wenn es durch eine Ver-
knappung, etwa in Zeiten der Dürre, zu Streitigkeiten über die Wasserverteilung kommt.
Sie werden primär reaktiv angewandt. Die Erschließung neuer Wasserressourcen, etwa
durch Meerwasserentsalzung, kann dagegen sowohl reaktiv als auch vorbeugend einge-
setzt werden. Die in den grau unterlegten Feldern der Tabelle aufgeführten Maßnahmen
sind zwar keine “echten” Lösungsansätze für Wasserverteilungskonflikte. Doch sie kön-
nen Wasserknappheit reduzieren und so einerseits helfen, Konflikte zu deeskalieren, und
andererseits Spielräume für andere, kooperative Handlungsoptionen eröffnen. Deshalb
gebührt ihnen hier ebenso ein Platz wie solchen Ansätzen, die sich mit der Lösung von
akuten Verteilungskonflikten beschäftigen.

Die einzelnen Instrumente können auf zentralisierten oder dezentralisierten Ansät-
zen beruhen. Sie sind geeignet für den “Hausgebrauch” oder setzen das Vorhandensein
bestimmter gesellschaftlicher Strukturen, wie eine funktionierende Legislative, voraus.
Wasser sparen bzw. die Wassereffizienz steigern kann letztlich jeder einzelne, während
die Arbitration von Wasserverteilungskonflikten nur durch entsprechende Institutionen
geleistet werden kann.
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Politisch-rechtliche Instrumente

Die politischen und rechtlichen Instrumente zur Regelung von Wasserverteilungskonflik-
ten unterscheiden sich nicht maßgeblich von solchen, die für politische und militärische
Konflikte angewandt werden. Verhandlung, Konsensfindung, Konventionen und Regime-
bildung sind bekannte und erprobte Instrumente bzw. Vorgehensweisen der Politik. In
Bezug auf Wasserverteilungskonflikte werden diese Methoden vor allem bei internatio-
nalen Streitigkeiten angewandt, so zum Beispiel in Bezug auf das Wasser des Jordan-
oder des Nilbeckens. Solche Konflikte sind durchaus zu entschärfen, indem eine politi-
sche Einigung getroffen wird, die, festgeschrieben in einem Abkommen, zwischen den
einzelnen Ansprüchen vermittelt oder die vorhandenen Ressourcen im Sinne aller invol-
vierten Gruppen verteilt. Entsprechende Regelungen sind bis heute weltweit in über 400
Gewässernutzungsübereinkommen festgelegt worden, die meist bilateraler Natur sind –
wie zwischen Indien und Pakistan oder zwischen Israel und Jordanien; die beiden letztge-
nannten Länder unterzeichneten 1994 ein Friedensabkommen, in dem auch die Nutzung
der gemeinsamen Wasserressourcen geregelt wurde.

Obwohl solche Abkommen zur Deeskalation und Vorbeugung von Konflikten beitra-
gen können, ist ihre Wirkung häufig begrenzt. Oft werden nicht alle Anrainer berück-
sichtigt; es existieren keine ausgeprägten Konfliktlösungsmechanismen, oder es fehlt an
institutionalisierten Implementierungs- und Monitoring-Maßnahmen. In das Abkommen
zwischen Israel und Jordanien werden etwa palästinensische Ansprüche auf das Wasser
des Jordanbeckens gar nicht einbezogen.

Multilaterale Abkommen über gemeinsame Wassernutzung, wie das Revised protocol
on shared water courses in the Southern African Development Community (SADC) 3, sind
selten; der Versuch, solche Verträge oder gar ein allgemeingültiges Regelwerk zur fried-
lichen Konfliktlösung von Wasserverteilungskonflikten zu erreichen, scheitert oft an zwei
sich widersprechenden rechtlichen Prinzipien. Das Prinzip der absoluten Territorialho-
heit bezeichnet “das Recht, über dasselbe [ein bestimmtes Land oder Gewässer, Anm. d.
Verf.] mit Ausschluß dritter Staaten und ihrer Angehörigen zu verfügen.” 4 Dagegen steht
die Doktrin der uneingeschränkten Integrität eines Staatsgebiets gegenüber Einwirkungen
aus anderen Territorien. Diese beschränkt die territoriale Souveränität durch das Prinzip
der Rücksichtnahme.

Wenn beispielsweise die Türkei als Oberanlieger des Euphrat-Tigris-Beckens groß
angelegte Staudammprojekte wie das GAP-Projekt durchführt, argumentieren die Unter-
anlieger Syrien und Irak im Sinne der uneingeschränkten Integrität ihrer Staatsgebiete,
dass wegen der Staudämme auf türkischem Boden weniger Wasser über die Grenzen flie-
ße als vorher. Die Türkei kann solche Vorwürfe jedoch mit dem Hinweis auf ihre absolute
Territorialhoheit zurückweisen. In Fällen wie diesen wäre es notwendig, nationale Egois-
men zugunsten einer kooperativen und internationalisierten Lösung zurückzustellen, um
beide Prinzipien auszubalancieren.

Die United Nations Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of Interna-
tional Watercourses (1997) wurde unter anderem aufgrund dieser konfligierenden Prin-

3 Friedensgutachten 2003, Beitrag 4.3, S. 182.
4 Vgl. Berber F.J., Die Rechtsquellen des internationalen Wassernutzungsrechts, München 1955, zitiert in

Jörg Barandat, Dokumentation zur Entwicklung eines internationalen Wasserrechts, in: Barandat, Wasser –
Konfrontation oder Kooperation. Baden-Baden: Nomos, 1997, S. 415.
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zipien nach wie vor nicht ratifiziert. Das in den hellsten Feldern der Tabelle dargestellte
politische und rechtliche Instrumentarium für den Umgang mit Wasserverteilungskon-
flikten ist also auf nationaler und internationaler Ebene nur eingeschränkt wirksam und
sollte weiterentwickelt werden. Dies ist auch wichtig, wenn internationale Wasserkriege
unwahrscheinlich sind. Im Fokus sollte die Deeskalation lokaler und regionaler Wasser-
verteilungskonflikte bzw. die Prävention von Gewalt in diesem Zusammenhang stehen,
um für die Zukunft gerüstet zu sein.

Wirtschaftlich-technische Instrumente

In diesem Zuge sollten auch die in der Tabelle hellgrau unterlegten (markt-)
wirtschaftlich-technischen Methoden und Instrumente auf ihr Deeskalations- und Gewalt-
präventionspotenzial untersucht werden. Sowohl die Erschließung neuen Wassers als auch
eine Reduzierung des Wasserbedarfs durch Effizienz- und Produktivitätssteigerung, durch
Veränderungen der Produktpalette oder durch Verkleinerung der entsprechenden Sektoren
können vorbeugend und deeskalierend wirken. Wasserentsalzungsanlagen, Wasserkäufe
(aus wasserreicheren Regionen) und ähnliche Maßnahmen können eine Verknappungs-
situation entschärfen. Auch effizientere Bewässerungstechniken, eine verstärkte Abwas-
serklärung und -nutzung sowie der Import von “virtuellem Wasser” 5 können zu einer
Deeskalation beitragen.

Die meisten dieser Methoden, insbesondere solche, die technischen Aufwand vor-
aussetzen, sind allerdings kostenintensiv und deshalb für viele Länder, in denen Wasser-
knappheit herrscht, unerschwinglich. Sie könnten dann umgesetzt werden, wenn durch
Kooperation mit externen Parteien und/oder Anrainern alternative Finanzierungsmetho-
den gefunden würden. Bei der Erschließung neuer Wasserquellen müssen allerdings öko-
logische Überlegungen und Kosten-Nutzen-Relationen berücksichtigt werden.

Defizite und Entwicklungspotenzial

Über die oben geäußerte Kritik an den bestehenden Lösungsstrategien für Wasservertei-
lungskonflikte hinaus stellen sich aber auch grundsätzlichere Probleme bei ihrer Dees-
kalation und bei der Prävention ihrer gewaltsamen Austragung. Außerdem stellt sich die
Frage nach Möglichkeiten der Weiterentwicklung dieser Strategien. Hier werden die in
der Tabelle dunkelgrau unterlegten soziokulturellen Maßnahmen und weitere Ansätze auf
regionaler und lokaler Ebene thematisiert. Diese Maßnahmen haben eine Art Sonderstel-
lung, da sie noch weniger als wirtschaftlich-technische Methoden als “echte” Lösungsan-
sätze für Wasserverteilungskonflikte gelten, ihr Potenzial für die Deeskalation und Vor-
beugung von gewaltsamen Konflikten aber auf lange Sicht erheblich sein könnte.

5 Damit ist das Wasser gemeint, das zur Produktion/Aufzucht einer Ware notwendig ist. Um ein Kilo Weizen
zu erzeugen, sind zum Beispiel etwa 1000 Liter Wasser notwendig. Wenn ein Land also Weizen importiert,
“spart” es dadurch das Wasser, das notwendig gewesen wäre, um den Weizen auf eigenem Territorium anzu-
bauen. Dieser Punkt ist besonders wichtig, da vor allem in ariden bis semi-ariden Regionen das Exportieren
von Wasser in Form von Lebensmitteln einen nicht zu unterschätzenden Wasserverlust impliziert.
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Präventiv statt reaktiv

Ein grundsätzliches Problem bei Phänomenen wie der Wasserverknappung ist es, dass
eher reaktiv als vorbeugend gehandelt wird. Immer noch werden meist erst dann Maßnah-
men ergriffen, wenn die Wasserknappheit bereits so akut ist, dass die Anrainer über die
Verteilung der Ressource – gewaltsam oder nicht – streiten. Präventive Maßnahmen da-
gegen können helfen, das Konfliktpotenzial auf Dauer zu reduzieren, und sollten deshalb
weniger als “Zusatzmaßnahmen” angesehen werden. So könnte die Wurzel von Wasser-
verteilungskonflikten beseitigt werden, statt die Symptome zu behandeln.

Die neueste revidierte Fassung der VN-Bevölkerungsprojektionenprognostiziert, dass
die Weltbevölkerung nach der mittleren Variante trotz sinkender Kinderzahlen bis zum
Jahre 2050 um weitere 2,6 Milliarden anwachsen wird. Diese Prognose berücksichtigt
bereits die anzunehmende Entwicklung der HIV-Infektionen. Bis zur Mitte des Jahrhun-
derts werden demnach 9,1 Milliarden Menschen auf der Erde leben – heute sind es 6,5
Milliarden. In den Industrieländernwird die Bevölkerung insgesamt bis 2050 nahezu kon-
stant auf dem heutigen Niveau von 1,2 Milliarden bleiben. Das Bevölkerungswachstum
findet also auch in Zukunft fast ausschließlich in den Entwicklungsländern statt – den
Ländern, die oft schon heute unter Wassermangel leiden. Dort wird die Bevölkerung in
den nächsten 45 Jahren von 5,3 auf 7,8 Milliarden Menschen anwachsen.

Es ist deshalb notwendig, insbesondere für Länder mit hohem Bevölkerungswachstum
und geringen Wasserressourcen vermehrt vorbeugende Strategien für Wasserverteilungs-
konflikte einzusetzen. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund relevant, dass gewaltsame
lokale und regionale Konflikte um Wasser nicht auszuschließen sind. Ansätze dazu fin-
den sich insbesondere bei “zivilgesellschaftlichen” 6 Organisationen und bei den Verein-
ten Nationen. International operierende Umwelt- und Entwicklungsorganisationen führen
Maßnahmen zur Öffentlichkeitsbildung (s. Tabelle) durch, die die nachhaltige Nutzung
der existierenden Wasserressourcen fördern sollen. Beispiele sind die im März diesen
Jahres eingeläutete VN-Dekade Water for Life (2005 - 2015) und die Wasserkampagne
von Brot für die Welt. Sie gehen davon aus, dass nur dann, wenn vielen Einzelnen der
Zusammenhang zwischen Wasserexport und regionaler Wasserarmut, zwischen Wasser-
knappheit und sinkendem Lebensstandard sowie zwischen Bevölkerungswachstum und
wachsendem Wasserbedarf klar wird, kollektive Verhaltensänderungen möglich werden.

Im Rahmen solcher Kampagnen wird auch vermehrt auf den Zusammenhang zwi-
schen dem empowerment von Frauen und der effizienteren Nutzung von Wasserressour-
cen bzw. Wassereinsparungen hingewiesen. Bereits die Rio Declaration vom 14.06.1992
konstatierte in ihrem Principle 20: “Women have a vital role in environmental manage-
ment and development. Their full participation is therefore essential to achieve sustaina-
ble development.” Frauen sind in vielen Gegenden dieser Welt, insbesondere in Entwick-
lungsländern, hauptverantwortlich sowohl für die Beschaffung von Wasser als auch für die
Bewirtschaftung der Felder. Sie entscheiden aufgrund von Erfahrung und Tradition, was
angebaut und wie bewässert wird. Hier gilt es einerseits, Informationen über Möglichkei-
ten der Steigerung von Wassereffizienz und -produktivität bereitzustellen. Andererseits

6 “Zivilgesellschaft” bezeichnet einen öffentlichen Raum zwischen staatlicher und privater Sphäre, der durch
eine Vielzahl oft autonomer und vom Staat rechtlich getrennter Organisationen und Initiativen gefüllt wird
und der den Akteuren individuelle und kollektive Freiheiten (z.B. Versammlungsfreiheit oder Vereinsrecht)
garantiert, die es ihnen ermöglichen, ihre Interessen zu verfolgen.
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sollten die traditionellen Bewirtschaftungsmethoden ernster genommen werden, da die-
se im Gegensatz zur industriell betriebenen Landwirtschaft in der Regel nachhaltig sind.
Außerdem ist die Aufklärung von Frauen eines der wichtigsten Instrumente, wenn es um
Fragen des Bevölkerungswachstums geht.

Die wachsende Einflussnahme von nicht-staatlichen Akteuren birgt Chancen wie Ri-
siken. Auf der einen Seite kann eine stärkere Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Grup-
pierungen dabei helfen, ein globales Umdenken zugunsten präventiven Handelns zu be-
wirken. Schon seit Jahren betreiben nicht-staatliche, transnationale Organisationen wie
Greenpeace oder Green Cross mit Erfolg Lobbyarbeit, sie setzen Projekte um, beraten
Regierungen und betreiben capacity building. Auf der anderen Seite können durch die
Einflussnahme nicht-staatlicher Akteure wirtschaftliche Gesichtspunkte, etwa zu erwar-
tende Gewinnspannen, das Ziel der Erhaltung der Gemeingüter, zu denen auch Wasser
gehört, überdecken. Die Privatisierung und Monopolisierung der Wasserversorgung 7 in
transnationalen Konzernen wie Suez-Lyonnaise des Eaux und Viola etwa steht im Wider-
spruch zu internationalen Bemühungen, den ausreichenden Zugang zu Wasser als Men-
schenrecht in der VN-Charta zu verankern.

Nutzungsstrukturen analysieren

Verhandlungen um die Wasserverteilung dürfen sich nicht nur auf die Wassermenge,
die jeder Konfliktpartei zusteht, konzentrieren, sondern müssen auch den Verwendungs-
zweck, dem das Wasser zugeführt wird, berücksichtigen. Interne wirtschaftliche Struk-
turen bleiben immer noch zu oft unangetastet. Vor allem wird die Größe und Struktur
des landwirtschaftlichen Sektors kaum in Frage gestellt, obwohl hier der größte Teil des
weltweit vorhandenen Wassers verbraucht wird. Dies ist ein brisantes innenpolitisches
Thema. Doch je knapper Wasserressourcen werden, desto wichtiger ist es, dieses Tabu
aufzubrechen.

Anhand eines Beispiels soll dies verdeutlicht werden: Im Konflikt zwischen Israelis
und Palästinensern geht es unter anderem um die Allokation der in der Region knappen
Wasserressourcen. Derzeit kontrolliert Israel alle wichtigen Wasserreservoirs der Region;
die Palästinenser sind weitgehend von israelischen Zuteilungen abhängig. In den poli-
tischen Verhandlungen um mögliche Re-Allokationen, sofern sie überhaupt stattfinden,
geht es vor allem um die Wassermenge, die jedem der beiden Völker gerechterweise zu-
stehe. Die Frage, wofür das Wasser von beiden Seiten verwendet wird, spielt keine oder
nur eine untergeordnete Rolle. Es wird nicht in Frage gestellt, ob es sinnvoll ist, mit etwa
60 Prozent des Wassers, das von Israel verwendet wird, unter anderem den Anbau solch
wasserintensiver Produkte wie Zitrusfrüchte und Blumen zu ermöglichen, um mit ihnen
dann virtuelles Wasser zu exportieren.

So werden zwar die Wassermengen scheinbar gerecht verteilt, indirekt werden aber –
je nach Endnutzung – Wasserverschwendung und ineffiziente Nutzung gefördert.

Versuche der Verkleinerung des israelischen Agrarsektors treffen gegenwärtig auf
massive interne Widerstände, und zwar nicht nur, weil wirtschaftliche Selbstversorgung
in einer politisch instabilen, nicht integrierten Region wie dem Nahen Osten als über-
lebenswichtig angesehen wird, sondern auch, weil die Bewirtschaftung des Landes mit

7 Vgl. zur Privatisierung von Wasser ausführlich Friedensgutachten 2004, Beitrag 4.5.
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religiösen und ideologischen Konnotationen befrachtet ist. Landwirtschaft ist Teil der
Gründungsmythologie des Staates Israel und bleibt tabu. Solange solche Widerstände
gesellschaftlich relevant sind, können Programme wie das Integrated Water Resources
Management (IWRM), das auf dem Grundprinzip der Nutzen- statt der Wasseraufteilung
beruht und auf eine integrierte, gemeinsame Bewirtschaftung eines Flussgebiets abzielt,
nicht erfolgreich sein.

Von ähnlicher Brisanz ist das Thema Grundwasser, das bisher auch auf internationa-
ler Ebene weitgehend ausgeblendet wird. Auch hier besteht Handlungsbedarf, will man
Konflikte über unterirdische Wasserressourcen bzw. ihre gewaltsame Austragung vermei-
den. Grundwasser ist zum Beispiel ein entscheidender Faktor, wenn es um die Sicherung
der Wasserversorgung für Regionen geht, die immer öfter von Dürren heimgesucht wer-
den. Doch oft fehlen regionale hydrologische Daten und Informationen über die Rolle
von Grundwasser für die allgemeine Entwicklung, für Lebensmittelsicherheit, Nachhal-
tigkeit und für den Schutz von Frischwasserressourcen und Feuchtgebieten, die eine Vor-
aussetzung für die Erschließung dieser Quellen wären. Die Verminderung dieser Art der
Unsicherheit in Bezug auf Grundwasserressourcen kann der Sicherheit der Wasserversor-
gung förderlich und ein Schritt auf dem Weg zum effektiven Management regionaler und
lokaler Wasserrisiken sein.

“Traditionelle” Konfliktlösungsmechanismen berücksichtigen

Die bestehenden Strukturen “traditioneller” Konfliktlösungsmechanismen zu nutzen, ist
oft sinnvoller, als mit den schwerfälligen moderneren Instrumenten der Intervention
durch Dritte einen Wasserverteilungskonflikt anzugehen: “( . . . ) [D]ecentralized soluti-
ons which correspond with the socioeconomic and cultural logic of the parties involved
are becoming much more preferable than heavy-handed external interventions.” 8 Dezen-
trale, “traditionelle” Ansätze setzen insbesondere auf regionale Verwaltungen, Graswur-
zelstrukturen und lokale Führungspersonen als Akteure in der Konflikttransformation.
Solche Verfahren haben den Vorteil, dass sie von der Gesellschaft akzeptiert und infolge-
dessen schnell umgesetzt werden.

Beispiele für die erfolgreiche Anwendung derartiger Mechanismen finden sich etwa
auf dem afrikanischen Kontinent. Die Borana Oromo und die Merihan Somalis in Äthio-
pien etwa lösen Wasserverteilungskonflikte in einem Prozess, der in vier Phasen unterteilt
werden kann 9: Initiierung, Übergang, Praxis und Friedenszeremonie. Bei der Regelung
von Wasserverteilungskonflikten über diese “traditionellen” Mechanismen beruhen die
Entscheidungen auf ökologischen Überlegungen und auf der Vorstellung, dass Wasser-
quellen gemeinsam genutzt werden müssen. Sie werden in der Regel von Clan-Anführern
oder einem Ältestenrat initiiert und beruhen im Falle der Borana auf dem Gadaa-System,
einer etwa hundert Jahre alten politischen Organisationsform. Dieses System ist als politi-
sche Institution ein Konfliktbearbeitungsgremium und sichert die reibungslose Übergabe
von Macht innerhalb des Volkes. Das Gadaa-System leitet das religiöse, soziale, politi-

8 Medhane Tadesse, “Traditional Mechanisms of Conflict Resolution versus State Intervention. The Borana
Oromo and Merihan Somalis in Ethiopia”, in: G. Baechler/K. Spillman/M. Suliman (Hrsg.), Transformation
of Resource Conflicts: Approach and Instruments. Bern/Berlin/Brüssel et. al.: Peter Lang (2002), S. 189.

9 Die folgenden Ausführungen beruhen auf Tadesse, in: Baechler/Spillman/Suliman (2002), S. 202 - 210.
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sche und wirtschaftliche Leben der Oromo, definiert ihre Rechtsphilosophie und bestimmt
ihre Beziehungen zu benachbarten Völkern.

Demgegenüber stehen somalische “traditionelle” Konfliktlösungsmechanismen, die
stark vom Islam geprägt sind. Doch sie werden auch von Prinzipien beeinflusst, die aus
Überlebensstrategien eines Volkes entstanden sind, das unter harten ökologischen Bedin-
gungen leben muss. Somalische Prinzipien des “traditionellen” Konfliktmanagements be-
tonen Brüderlichkeit und Toleranz. Ihr Gewicht liegt auf kollektiver Sicherheit im Gegen-
satz zu individuellen Rechten. Dies ist eine wichtige Gemeinsamkeit der beiden Systeme:
Der Islam oder andere traditionelle Religionen mögen moralische Werte verschieden be-
gründen, doch letztlich zielen ihre wichtigen Elemente auf das kollektive Überleben der
jeweiligen Gruppe ab. Dieser Grundkonsens hilft dabei, Schwierigkeiten zu überwinden,
die bei dem Versuch auftreten können, interethnische Auseinandersetzungen zu lösen.

Fazit

Da lokale und regionale gewaltsame Auseinandersetzungen über die Wasserverteilung in
Zukunft nicht auszuschließen sind, ist es notwendig, über eine nachhaltige Nutzung die-
ser vitalen Ressource insbesondere in solchen Ländern nachzudenken, in denen bereits
heute Wasserknappheit herrscht. Dabei muss berücksichtigt werden, dass Wasservertei-
lungskonflikte in aller Regel Teil komplexer Konfliktkonglomerate sind: Streitigkeiten
über Wasser sind eng mit politischen, territorialen, soziokulturellen, ethnischen und wirt-
schaftlichen Aspekten verbunden.

Die Herausforderung der nächsten Jahrzehnte wird es sein, bei dem Versuch der Lö-
sung von Wasserverteilungskonflikten die Balance zwischen externen Interventionen und
den beteiligten internen Akteuren herzustellen und/oder zu halten. Um insbesondere in re-
gionalen und lokalen Konflikten eine Deeskalation zu bewirken, sollten vor allem solche
Instrumente entwickelt werden, die überlieferte Konfliktlösungsmechanismen der Kon-
fliktparteien einbeziehen, und die die kulturellen Prägungen der betroffenen Regionen
und Völker respektieren.

Christiane Fröhlich
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1. Vorderer Orient

Neben dem Irak- und dem Nahost-Konflikt
sind in der Region die Annäherung Liby-
ens an Europa und die USA sowie der be-

ginnende Abzug der syrischen Truppen aus
dem Libanon hervorzuheben.

1.1. Irak-Konflikt

Die Kämpfe in Nadschaf und in Falludscha
mit den schiitischen Mahdi-Milizen von
Muqtada Sadr dauern im April 2004 an.

Ende April 2004 werden Video- und
Fotodokumente über Misshandlungen und
Folterungen irakischer Gefangener durch
US-Soldaten bekannt. Sie fanden überwie-
gend im Gefängnis Abu Ghraib nahe Bag-
dad statt. Zwei Tage später belegen Fotos,
dass auch britische Soldaten irakische Ge-
fangene misshandelt haben.

Am 11.5.04 wird ein Video im Inter-
net veröffentlicht, in dem der US-Bürger
Nick Berg vor laufender Kamera hingerich-
tet wird. Das Video trägt den Titel Abu Mu-
sab al Zarqawi. Die Tat wird mit der Miss-
handlung von Irakern durch US-Soldaten
gerechtfertigt.

Ezzedin Salim, der Präsident des Regie-
renden Übergangsrats (Governing Coun-
cil), wird am 17.5.04 bei einem Anschlag
getötet.

Am 19.5.04 wird erstmals ein US-
Soldat wegen Misshandlungen im iraki-
schen Gefängnis Abu Ghraib von einem
US-Kriegsgericht zu einem Jahr Gefängnis
verurteilt. Er wird außerdem degradiert und
unehrenhaft aus der Armee entlassen.

Das 370 Mann starke honduranische
Kontingent schließt am 20.5.04 seinen
Truppenabzug aus dem Irak ab.

Am 1.6.04 wird der sunnitische Politi-
ker Ghazi al Jawar vom Regierenden Über-
gangsrat zum Staatspräsidenten gewählt.

Am gleichen Tag wird die Todesstrafe wie-
der eingeführt.

Am 7.6.04 stimmen Milizen mehrerer
irakischer Parteien der Auflösung ihrer Ver-
bände zu.

Die neue Regierung von Ministerpräsi-
dent Ijad Allawi übernimmt am 28.6.04 die
Regierungsverantwortung. Damit ist der
Irak wieder souverän. Aus Sicherheitsgrün-
den wurde die Machtübergabe um zwei Ta-
ge vorverlegt. Die US-Zivilverwaltung un-
ter Paul Bremer wird aufgelöst.

Nachdem Saddam Hussein von den
USA an die irakische Gerichtsbarkeit über-
geben wurde, werden ihm am 1.7.04 die
sieben Anklagepunkte verkündet. Unter an-
derem werden ihm Mord, Völkermord, der
Einsatz von Giftgas und die Besetzung von
Kuwait vorgeworfen.

Die irakische Regierung erlässt am
7.7.04 eine Notstandsgesetzgebung zur ef-
fektiveren Bekämpfung des bewaffneten
Widerstands. Im Falle der Anwendung sind
für je 60 Tage Ausgangssperren, Kund-
gebungsverbote, Verhaftungen und Durch-
suchungen ohne richterliche Anordnung
möglich.

Am 5.8.04 beginnen in Nadschaf und
Nasirija erneut bewaffnete Auseinanderset-
zungen mit Einheiten der Mahdi-Miliz von
Muqtada Sadr.

Der Großangriff von US-Einheiten auf
Nadschaf beginnt am 12.8.04. Ziel ist die
Rückeroberung der Stadt und die Zerschla-
gung der Miliz.
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Vom 15.–18.8.04 tagen etwa 1.000 Re-
präsentanten des irakischen Nationalkon-
gresses. Sie wählen 81 Delegierte für das
Übergangsparlament, die noch durch die 19
Mitglieder des ehemaligen Regierungsrats
ergänzt werden.

Am 24.8.04 stellt die irakische Regie-
rung den Mahdi-Milizen ein Ultimatum,
die seit drei Wochen andauernde Besetzung
der Imam-Ali-Moschee in Nadschaf zu be-
enden.

Nach den mehrwöchigen Kämpfen ruft
Muqtada Sadr am 30.8.04 eine Waffenruhe
in Nadschaf aus.

Das Übergangsparlament des Landes,
der Irakische Nationalrat, tritt am 1.9.04 zu
seiner konstituierenden Sitzung zusammen.

Charles Duelfer, der Leiter der “Iraq
Survey Group”, legt am 6.10.04 seinen
Bericht vor, der bestätigt, dass das iraki-
sche Regime zu Beginn des US-Angriffs
im März 2003 über keine Massenvernich-
tungswaffen verfügte. Gleichzeitig konsta-
tiert der US-Verteidigungsminister Donald
Rumsfeld, dass es zu Beginn des Kriegs
keine Verbindung des Saddam-Regimes zur
al Qaida gegeben habe.

Die irakische Übergangsregierung ver-
hängt am 7.11.04 einen 60-tägigen Ausnah-
mezustand über das Land mit Ausnahme
der kurdischen Gebiete im Norden.

Zum Jahresende stellen die USA die
Suche nach Massenvernichtungswaffen im
Land ein.

Am 8.11.04 beginnen mehr als 20.000
irakische und US-Soldaten mit dem Angriff
auf die Stadt Falludscha.

In einem Resümee vom 14.12.04
stellt die Regierung fest, dass seit der

Verhängung des Ausnahmezustands am
7.November sich die Zahl der täglichen
Anschläge von 120 auf etwa 50 verringert
habe.

Beim bisher schwersten Anschlag auf
einen US-Stützpunkt werden in der nordi-
rakischen Stadt Mosul am 21.12.04 24 Per-
sonen getötet und über 60 verletzt. Zu dem
Anschlag bekennt sich die Gruppe Ansar al
Sunna.

Am 25.1.05 erhebt die Organisation
Human Rights Watch Foltervorwürfe gegen
die irakischen Sicherheitsbehörden. US-
Polizeikräfte sollen dies toleriert haben.

Die ersten Wahlen im Irak seit der
Besetzung werden am 30.1.05 abgehalten.
Nach den am 14. Februar bekannt gege-
benen offiziellen Ergebnissen erreicht das
gemäßigte schiitische Wahlbündnis “Verei-
nigte Irakische Koalition” von Großajatol-
lah Sistani 48,2 Prozent der Stimmen (140
Abgeordnete), die gemeinsame Liste der
Kurden von KDP und PUK kommt auf 25,7
Prozent und 75 Sitze. Die Liste “Iraker”
(säkulare Schiiten) des Ministerpräsidenten
Allawi erreicht 13,8 Prozent und 40 Sit-
ze. Die Liste von Staatspräsident al Jawar
erreicht 1,8 Prozent und fünf Sitze. Trotz
massiver Drohungen des bewaffneten Wi-
derstands und des Boykottaufrufs der sun-
nitischen “Vereinigung der islamischen Re-
ligionsgelehrten” beteiligten sich rund 60
Prozent der Wahlberechtigten.

Die Nationalversammlung wählt am
6.4.05 Dschalal Talabani zum Präsidenten.
Damit ist erstmals ein Kurde Staatsober-
haupt.
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1.2. Israelisch-palästinensischer Konflikt

Am 17.4.04 wird Abdel Asis Rantisi, der
Führer der Hamas, durch einen Raketen-
angriff der israelischen Luftwaffe getö-
tet. Rantisi war der Nachfolger des am
22.März ebenfalls von der israelischen Ar-
mee getöteten Scheich Achmed Yassin.

Am 2.5.04 stimmen 60 Prozent der Mit-
glieder des Likud gegen und 40 Prozent für
den Plan von Ministerpräsident Ariel Scha-
ron zur “Beendigung israelischer Präsenz
im Gaza-Streifen”. Das Votum seiner Par-
teimitglieder ist für den Ministerpräsiden-
ten nicht bindend.Die Vertreter des Nahost-
Quartetts aus USA, EU, UNO und Russ-
land begrüßen den im Dezember 2003 an-
gekündigten Plan.

Die israelischen Streitkräfte beginnen
am 18.5.04 mit einer der größten Militär-
operationen seit Jahren im südlichen Gaza-
Streifen. Dabei sollen Waffenwerkstätten
und Tunnel unter den Grenzbefestigungen
nach Ägypten (Sinai) zerstört werden. Bei
der Operation werden über 60 Menschen
getötet und über 250 Häuser von Palästi-
nensern zerstört. Am 24.5.04 ziehen sich
die Truppen wieder zurück.

Am 6.6.04 stimmt das israelische Kabi-
nett mit 14 zu sieben Stimmen im Grund-
satz dem Abzugsplan zu. Über die Räu-
mung der Siedlungen soll später entschie-
den werden.

Am 29.6.04 beginnen Einheiten der is-
raelischen Armee mit der Besetzung des
nördlichen Gaza-Streifens, um Raketenan-
griffe auf grenznahe israelische Städte zu
unterbinden.

Das Oberste Gericht in Israel ordnet
in einer Entscheidung vom 30.6.04 an,
dass der Verlauf der Grenzbefestigungen
nahe Jerusalem teilweise korrigiert werden
muss.

Der Internationale Gerichtshof in Den

Haag erklärt in einem Gutachten vom
9.7.04, dass die israelischen Grenzbefes-
tigungen auf besetztem Gebiet im West-
jordanland nicht mit dem Völkerrecht in
Einklang stehen. Der Bau müsse gestoppt
und errichtete Teile abgerissen werden.
Für enteignetes Land müssten die Palästi-
nenser entschädigt werden. Das Gutachten
ist rechtlich nicht bindend. Die Regierung
Scharon erklärt, dass sie sich nicht an den
Richterspruch halten werde.

Ministerpräsident Scharon macht nach
dem Richterspruch das Gericht mitverant-
wortlich für den ersten Anschlag in Tel
Aviv seit April 2003. Für den Anschlag,
bei dem eine Person getötet und mehrere
verletzt werden, übernehmen die Al-Aksa-
Brigaden die Verantwortung.

Der Nahost-Beauftragte der UNO,
Terje Röd-Larsen, berichtet dem UN-
Sicherheitsrat am 13.7.04, dass die Paläs-
tinensische Autonomiebehörde (PA) trotz
mehrfacher Zusagen keine Fortschritte bei
der Bekämpfung von Gewalt und Terror
und der Reformierung der Behörde ge-
macht habe.

Ministerpräsident Scharon erklärt in ei-
nem Interview am 15.9.04, dass seine Re-
gierung sich der Road Map des Nahost-
Quartetts nicht mehr verpflichtet fühle.
Nach dem geplanten Abzug aus dem Gaza-
Streifen und der Räumung von vier Sied-
lungen im Westjordanland werde sich nicht
mehr viel ändern.

Das israelische Parlament stimmt am
25.10.04 mit 67 zu 45 Stimmen dem Ab-
zugsplan zu.

Am 11.11.04 stirbt Jassir Arafat in
Paris. Die Amtsgeschäfte übernimmt zu-
nächst Parlamentspräsident Rauhi Fattu.

Am 23.12.04 finden in 26 Kommunen
im Westjordanland erstmals seit 1976Kom-
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munalwahlen statt. Die Fatah erreicht 200
der 306 Sitze in den Kommunalvertretun-
gen, die Hamas gewinnt 70 Sitze, die üb-
rigen Sitze verteilen sich auf unabhängige
Kandidaten.

Am 27.12.04 werden 159 Palästinenser
vorzeitig aus israelischer Haft entlassen.

Nach der Entlassung der Minister der
Shinui-Partei bilden der Likud und die Ar-
beitspartei am 29.12.04 eine große Koaliti-
on.

Am 9.1.05 finden in den palästinen-
sischen Gebieten Präsidentschaftswahlen
statt. Mahmud Abbas wird mit 62,3 Pro-
zent der Stimmen zum Vorsitzenden der
Autonomiebehörde gewählt. Mustafa Bar-
ghouthi kommt auf 19,8 Prozent. Die Ha-
mas hatte zum Wahlboykott aufgerufen.
Die Wahlbeteiligung beträgt dennoch 70
Prozent.

Ministerpräsident Scharon bietet am
14.1.05 dem neuen palästinensischen Präsi-
denten Abbas an, die israelischen Truppen
aus fünf Städten im Westjordanland abzu-
ziehen und die Kontrolle über die Städte pa-
lästinensischen Sicherheitskräften zu über-
geben.

Am 26.1.05 erklärt sich die israelische
Armee bereit, bis auf weiteres auf “präven-
tive Tötungen” zu verzichten.

Bei der Kommunalwahl im Gaza-
Streifen am 27.1.05 erringt die Hamas 75
von 118 Sitzen. Die Fatah von Präsident
Abbas gewinnt 39 Sitze. Die übrigen Sitze
entfallen auf unabhängige Kandidaten.

Am 28.1.05 beginnt die neue palästi-
nensische Führung mit der Stationierung
Hunderter palästinensischer Polizisten im
mittleren und südlichen Gaza-Streifen. Er-
gänzend erlässt sie eine Anordnung, wo-

nach Zivilisten keine Waffen mehr tragen
dürfen.

In einer gemeinsamen Ankündigung
vom 30.1.05 versichern die Führer der His-
bollah und der Hamas trotz des gegenwär-
tigen politischen Drucks von Seiten der
USA, den Widerstand gegen Israel auf-
rechtzuerhalten.

Bei einem Treffen zwischen Minister-
präsident Scharon und Präsident Abbas im
ägyptischen Scharm el Scheich am 8.2.05
vereinbaren beide Seiten eine Waffenruhe.

Am 18.2.05 erklärt der israelische Ver-
teidigungsminister Schaul Mofas, keine
Häuser von Selbstmordattentätern mehr ab-
zureißen. Die Maßnahme habe sich als
nicht geeignet zur Prävention vor Anschlä-
gen erwiesen.

Das israelische Kabinett beschließt am
20.2.05 mit 17 zu fünf Stimmen, dem ge-
planten Abzug aus dem Gaza-Streifen und
der Räumung der dort bestehenden 21 Sied-
lungen zuzustimmen. Darüber hinaus sol-
len auch vier Siedlungen im Westjordan-
land aufgegeben werden. Die davon betrof-
fenen etwa 7.500 Siedler sollen entschädigt
werden. Mit dem Abzug soll im Mai begon-
nen werden. Dafür werden durch den Ver-
lauf der Sperranlage knapp sieben Prozent
des Westjordanlands von Israel faktisch an-
nektiert.

Am 21.2.05 werden 500 palästinensi-
sche Gefangene vorzeitig aus israelischer
Haft entlassen.

Die israelische Armee räumt am
15.3.05 die Stadt Jericho.

Am 17.3.05 vereinbaren die Fatah, die
Hamas und der Islamische Dschihad in
Kairo, militärische Operationen gegen Is-
rael bis Ende 2005 auszusetzen.



Hardi Schindler 253

1.3. Arabische Liga

Vom 22.–23.5.04 findet das Gipfeltreffen
der Arabischen Liga in der tunesischen
Hauptstadt Tunis statt. Auf der Konferenz

werden eine gerechte Lösung des Nahost-
Konflikts und die Wiederherstellung der
irakischen Souveränität gefordert.

1.4. Maghreb

Libyen und die USA nehmen nach 24- jäh-
riger Unterbrechung am 28.6.04 wieder di-
plomatische Beziehungen auf. Die EU und
die USA hatten zuvor die Sanktionen gegen
Libyen aufgehoben, nachdem das Land den
Verzicht auf die Produktion von Massen-
vernichtungswaffen erklärt und Entschädi-
gungen für die Anschlagsopfer von Locker-
bie 1988 und der Fluggesellschaft UTA
1989 gezahlt hatte.

Am 10.8.04 sichert Libyen den deut-
schen Opfern des Anschlags auf die Ber-

liner Diskothek “La Belle” im April 1986
eine Entschädigung von 35 Millionen Dol-
lar zu.

Im Konflikt um die Westsahara lehnt
Marokko am 30.7.04 jegliche Form von
Autonomie für die Region und damit den
Plan des UN-Sondergesandten James Ba-
ker endgültig ab.

In Mauretanien vereiteln Regierungs-
truppen am 28.9.04 nach eigenen Angaben
einen Putschversuch.

1.5. Naher Osten

In der Türkei kündigt die Führung der kur-
dischen Arbeiterpartei (PKK) am 1.6.04
den von ihr nach der Verhaftung von Ab-
dullah Öcalan 1999 ausgerufenen Waffen-
stillstand auf.

Am 26.9.04 verabschiedet die türkische
Regierung eine umfassende Strafrechtsre-
form. Unter anderem wird die Todesstra-
fe abgeschafft, und die Grundrechte, insbe-
sondere von Frauen, werden gestärkt. Da-
mit ist eine wichtige Voraussetzung für die
Beitrittsverhandlungenmit der EU verwirk-
licht.

Nachdem der UN-Sicherheitsrat in der
UN-Resolution 1559 vom 2.9.04 den Ab-
zug fremder Truppen aus dem Libanon ge-
fordert hat, erklärt der libanesische Außen-
minister Mahmoud Hammoud am 21.9.04,
dass die syrischen Truppen aus Beirut ab-
gezogen werden.

Am 14.2.05 wird im Libanon der ehe-
malige Ministerpräsident Rafik Hariri bei
einem Bombenanschlag getötet. Der Geg-
ner der syrischen Besetzung des Libanon
war von 1992 bis 1998 und von 2000 bis
2004 bereits Ministerpräsident und wollte
erneut für das Amt kandidieren.

Die auf das Attentat folgenden De-
monstrationen, Proteste und ein General-
streik am 28.2.05 zwingen die prosyrische
Regierung unter Ministerpräsident Omar
Karame am selben Tag zum Rücktritt.

Die syrische Regierung erklärt am
1.3.05, “ihre Truppen im Libanon entspre-
chend der Taif-Vereinbarung umzudispo-
nieren und die meisten Soldaten aus dem
Libanon abzuziehen”.

Am 7.3.05 beginnt die syrische Armee
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mit dem Rückzug ihrer Truppen an die ge-
meinsame Grenze.

Im Jemen brechen im Juli Kämpfe zwi-
schen Regierungstruppen und Anhängern
des schiitischen Klerikers Scheich Hussein

Badreddin al Huthi aus. Die Regierung er-
klärt am 6.8.04, dass der dreiwöchige Auf-
stand niedergeschlagen sei. Die Kämpfe
sollen etwa 200 Opfer gefordert haben.

2. Europa

Neben der EU-Erweiterung sind der Um-
sturz in der Ukraine und die gescheiter-

te Wiedervereinigung Zyperns hervorzuhe-
ben.

2.1. Europäische Union

Am 27.4.04 unterzeichnen die EU und
Russland nach fünfmonatigen Verhand-
lungen eine Vereinbarung, nach der die
zehn neuen Mitgliedsstaaten Mitglieder des
Kooperations- und Partnerschaftsabkom-
mens von 1994 werden. Hauptpunkte der
Regelung sind der Schutz der russischen
Minderheiten in den baltischen Staaten und
Transitfragen zwischen Russland und der
russischen Exklave Kaliningrad.

Am 29.4.04 gewährt die EU Nordzy-
pern Begünstigungen für den Waren- und
Personenverkehr in die Republik Zypern.
Damit wird die Zustimmung der Zypern-
türken zum Annan-Plan zur Wiedervereini-
gung der Insel honoriert, den die Zypern-
griechen abgelehnt hatten.

Die zehn Staaten Republik Zypern,
Malta, Ungarn, Slowenien, Slowakei,
Tschechische Republik, Polen, Estland,
Lettland und Litauen werden am 1.5.04
in die EU aufgenommen.

Auf dem Gipfeltreffen in Brüssel vom
17.–18.6.04 einigen sich die Mitglieder der
EU auf einen “Vertrag über eine Verfassung
für Europa”, der am 29.10.04 unterzeichnet
wird. Die Verfassung soll 2007 in Kraft tre-
ten.

Am 12.7.04 beschließen die EU-
Außenminister die Einrichtung der “Eu-

ropäischen Verteidigungsagentur” mit Sitz
in Brüssel.

Der Europäische Gerichtshof erklärt
am 13.7.04 den Abbruch des Strafverfah-
rens gegen Deutschland und Frankreich
wegen der Verletzung der Defizitregeln
des Maastricht-Vertrags für verfassungs-
widrig. Damit gibt er der Klage der EU-
Kommission statt.

Am 9.8.04 übernimmt das Eurokorps
das Kommando über die Internationale
Schutztruppe in Afghanistan (ISAF) für
sechs Monate. Dies ist der erste Einsatz des
Korps außerhalb Europas.

Die seit 1992 bestehenden Sanktionen
der EU gegen Libyen werden am 11.10.04
aufgehoben.

Am 22.11.04 beschließen die Verteidi-
gungsminister der EU 13 Kampfgruppen zu
je 1.500 Soldaten zu bilden, die in wenigen
Tagen einsatzbereit sein können.

Auf dem Gipfeltreffen in Brüssel be-
schließen die Mitglieder am 17.12.04, die
Beitrittsverhandlungen mit der Türkei am
3.Oktober 2005 aufzunehmen.

Nachdem 14 Dissidenten in Kuba aus
der Haft entlassen wurden, setzt die EU
am 2.2.05 die diplomatischen Sanktionen
gegen Kuba vorläufig aus. Die Sanktio-
nen waren im März 2003 verhängt worden,
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nachdem die kubanische Regierung 75 Re-
gimekritiker hatte verhaften lassen.

Am 17.3.05 beschließen die EU-
Außenminister, die Beitrittsverhandlungen
mit Kroatien wegen der mangelnden Ko-
operation des Landes mit dem Kriegsver-

brechertribunal in Den Haag seitens der
kroatischen Regierung zu verschieben. Der
seit 2001 angeklagte ehemaligen General
Ante Gotovina ist bislang nicht verhaftet
und an das Tribunal ausgeliefert worden.

2.2. Nord-, West- und Südeuropa

Unter der Leitung von Lord Robin But-
ler veröffentlicht die Kommission zur Un-
tersuchung der Hintergründe der Beteili-
gung Großbritanniens am Krieg gegen den
Irak am 14.7.04 ihren Bericht. Die Regie-
rung von Premierminister Blair ist danach
nicht für ungenügende und unzureichen-
de Berichte der Geheimdienste verantwort-
lich. Dennoch sind ihr einige Fehler vorzu-
halten, so etwa die Behauptungen zu Mas-
senvernichtungswaffen im Irak, bei der Be-
urteilung der Gefahrenlage durch das Re-
gime von Saddam Hussein sowie die unter-
stellte Kooperation des Irak mit al Qaida.

Im Konflikt um die britische Kronkolo-
nie Gibraltar einigen sich Großbritannien,
Spanien und die Regierung Gibraltars am
17.12.04 darauf, Gibraltar ein Mitsprache-
und Vetorecht bei Entscheidungen über sei-
nen politischen Status einzuräumen. Die-
ses Zugeständnis hat Spanien erstmals ge-
macht.

In Nordirland scheitern im Dezember
2004 die Gespräche zur Wiedereinsetzung
der Belfaster Regionalregierung an überzo-
genen Forderungen der DUP zur Form der
Entwaffnung der IRA.

Eine unabhängige Untersuchungskom-
mission bestätigt am 10.2.05 Vermutungen,
nach denen die Irisch-Republikanische Ar-
mee (IRA) im Dezember 2004 den Bank-
überfall begangen hat, bei dem 38,5 Millio-
nen Euro erbeutet wurden.

Der deutsche Bundestag beschließt am
18.6.04 ein Luftsicherheitsgesetz, durch
das unter anderem die Luftwaffe berech-
tigt ist, Flugzeuge abzuschießen, die von
ihren Entführern als Waffe eingesetzt wer-
den könnten.

Am 24.6.04 bestätigt das Bundesver-
waltungsgericht in Leipzig die Rechtmä-
ßigkeit des Kopftuchverbots für Lehrerin-
nen in Baden-Württemberg.

Verteidigungsminister Peter Struck teilt
am 2.11.04 mit, dass die Bundeswehr bis
2010 die Zahl ihrer Standorte von 572 auf
392 reduzieren wird.

Zehn Jahre nach der Aufforderung des
Bundesverfassungsgerichts vom 13.7.1994
verabschiedet der Bundestag am 3.12.04
ein Parlamentsbeteiligungsgesetz, das re-
gelt, unter welchen Bedingungen die Bun-
desregierung die “grundsätzlich vorherige
konstitutive Zustimmung” des Bundestags
für Auslandseinsätze der Bundeswehr ein-
zuholen hat.

Das Bundesverwaltungsgericht erklärt
am 19.1.05 die Praxis der Einberufung
zur Bundeswehr für verfassungsgemäß. Sie
verstoße nicht gegen den Grundsatz der
Wehrgerechtigkeit.

Das Bundeskabinett beschließt am
13.4.05 bis zu 75 Soldaten in den Sudan
zu entsenden.

Die neue sozialistische Regierung in
Spanien beginnt kurz nach ihrem Amtsan-
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tritt am 18.4.04 mit der Rückführung ihrer
Truppen aus dem Irak.

Im Zuge einer großen Razzia verhaftet
die französische Polizei am 4.10.04 neben
20 weiteren Verdächtigen die beiden mut-
maßlichen Führer der ETA.

Am 15.11.04 unterbreitet die politische
Vertretung der ETA, die Partei Batasuna,
einen Plan zur Beendigung des Konflikts im
Baskenland. Danach sollen die Gewalt be-
endet und die Unabhängigkeit nur für die
drei baskischen Provinzen in Spanien ange-
strebt werden. Die Batasuna ist bereit, ein
Referendum darüber zu akzeptieren. Die
ETA-Führung lehnt dieses Angebot ab und
kündigt weitere Anschläge auf Polizei und
Armee Spaniens an.

Spanien und Frankreich vereinbaren am
7.12.04, die Zusammenarbeit bei der Be-
kämpfung der ETA zu vertiefen und zu er-
weitern.

Am 30.12.04 legt Juan José Ibarret-
xe, der Ministerpräsident des Baskenlands,
dem baskischen Regionalparlament einen
Plan zur Lösung des Konflikts vor. Der Au-
tonomieplan soll eine “freie Assoziation”
mit Spanien schaffen. Eine knappe Mehr-
heit der Abgeordneten stimmt für den Plan.

Das spanische Parlament lehnt am
2.2.05 den Friedensplan von Ministerpräsi-
dent Ibarretxe ab.

Am 9.2.05 werden in Madrid etwa 40
Menschen durch die Explosion einer von
der ETA gezündeten Autobombe verletzt.

Das Oberste Gericht verweigert am
28.3.05 der “weißen Liste” die Zulas-
sung zur Regionalwahl im Baskenland am

17.April 2005. Die Richter sehen die Liste
als Nachfolgeorganisation der verbotenen
Batasuna, des politischen Arms der ETA.

Am 25.4.04 finden in beiden Inseltei-
len Zyperns getrennte Abstimmungen über
eine Wiedervereinigung auf der Grundla-
ge des Plans von UN-Generalsekretär Ko-
fi Annan statt. Die Zyperntürken stimmen
gegen den Willen ihres Präsidenten Rauf
Denktasch, aber wie von der Regierung
Nordzyperns gewünscht, mit 64,91 Prozent
für die Annahme des Plans. Trotz Einfluss-
nahme durch die EU stimmen die Zypern-
griechen, wie von Präsident Papadopoulos
gewünscht, mit 75,83 Prozent gegen die
Annahme des Plans. Ohne die angestrebte
Vereinigung kann Nordzypern nicht der EU
beitreten.

Am 12.6.04 verlängert der UN-
Sicherheitsrat einstimmig das Mandat der
UN-Friedenstruppe entlang der Pufferzone
um sechs Monate.

Am 23.10.04 tritt die nordzyprische
Regierung zurück, nachdem drei Abge-
ordnete die Regierungskoalition verlassen
hatten. Da in den folgenden Verhandlun-
gen keine neue Regierung gebildet wer-
den kann, finden am 20.1.05 Neuwahlen
statt. Die Republikanisch-Türkische Partei
(CTP) von Ministerpräsident Talat erhält
44,4 Prozent (24 Sitze), die Partei der Na-
tionalen Einheit (UBP) kommt auf 31,7
Prozent (19 Sitze), die Demokratische Par-
tei (DP) erhält 13,5 Prozent und sechs Sit-
ze. Die Bewegung für Frieden und Demo-
kratie (BDH) erhält 5,8 Prozent und einen
Sitz. Das Parlament hat 50 Abgeordnete.

2.3. Osteuropa

Aslan Abaschidse, der 13 Jahre lang in der
abtrünnigen Provinz Adscharien in Georgi-
en geherrscht hatte, flieht am 6.5.04 nach

Moskau. Drei Tage zuvor hatte Präsident
Michail Saakaschwili ihm ein zehntägiges
Ultimatum zum Rücktritt gestellt.
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In der gleichfalls nach Sezession stre-
benden Provinz Süd-Ossetien, die seit 1992
faktisch unabhängig ist, liefern sich osseti-
sche Milizen und Einheiten Georgiens im
Juli 2004 Gefechte.

Nach wochenlangen Kämpfen verein-
baren der georgische Verteidigungsminis-
ter Georgij Baramidse und Jurij Balujew-
skij, der Chef des russischen Generalstabs,
am 11.8.04, alle bewaffneten Einheiten mit
Ausnahme der Friedenstruppen aus der Re-
gion abzuziehen.

Präsident Saakaschwili legt am 25.1.05
einen Friedensplan für die Region Süd-
Ossetien vor. Vorgesehen ist dabei eine um-
fassende Autonomie, die auch ökonomi-
sche Eigenständigkeit beinhaltet.

Nach den Präsidentschaftswahlen in der
Ukraine am 31.10.04 erklärt der zentrale
Wahlausschuss, dass der amtierende Minis-
terpräsident Viktor Janukowitsch und der
Oppositionskandidat Viktor Juschtschenko
mit jeweils 39,6 Prozent gleich viele Stim-
men gewonnen hätten. Erste Manipulati-
onsvermutungen werden geäußert.

Die ukrainische Wahlkommission er-
klärt am 22.11.04 Ministerpräsident Viktor
Janukowitsch mit 49,42 Prozent zum Sieger
der Stichwahl gegen Viktor Juschtschenko,
der 46,69 Prozent erhalten haben soll. Vik-
tor Juschtschenko ruft danach zu friedli-
chem Protest auf. Daraufhin beginnen Mas-
sendemonstrationen und Proteste mit Hun-
derttausenden von Teilnehmern.

Am 1.12.04 spricht die Mehrheit des
Parlaments dem Ministerpräsidenten Janu-
kowitsch das Misstrauen aus.

Am 3.12.04 erklärt das Oberste Gericht
der Ukraine die Präsidentschaftswahl we-
gen Manipulationen für ungültig und ord-
net eine Wiederholung der Stichwahl an.

Das Parlament verabschiedet am
8.12.04 mehrere Gesetze zur Änderung

des Wahlrechts und zur Einschränkung von
Rechten des Präsidenten.

Nach 17-tägigen Protesten, Demons-
trationen und Blockaden von Regierungs-
gebäuden ruft Viktor Juschtschenko am
10.12.04 zu deren Beendigung auf.

In der Stichwahl vom 26.12.04 er-
reicht Viktor Juschtschenko 51,99 Prozent
der Stimmen, Viktor Janukowitsch kommt
auf 44,19 Prozent. Zwei Tage später wird
Juschtschenko zum Sieger der von den in-
ternationalen Wahlbeobachtern als frei und
fair bezeichneten Stichwahl erklärt.

In Tschetschenien wird der prorus-
sische Präsident Achmed Kadyrow am
9.5.04 bei einem Bombenanschlag getötet.

Am 22.6.04 greifen etwa 200 tschet-
schenische Rebellen mehrere Orte in der
Nachbarrepublik Inguschetien an. Dabei
kommen mehr als 70 Menschen ums Le-
ben.

Anfang Juli gibt das unabhängige “Ko-
mitee der Soldatenmütter” die Zahl der
im zweiten Tschetschenien-Krieg seit 1999
gefallenen russischen Soldaten mit circa
13.000 und die der getöteten Zivilisten mit
etwa 20.000 an. Die Zahl der Vermissten
wird auf circa 4.000 geschätzt. Die russi-
sche Regierung spricht von wesentlich we-
niger Opfern.

Am 24.8.04 stürzen zwei russische
Flugzeuge nahe Moskau ab. Dabei kommen
89 Menschen ums Leben. Für die Anschlä-
ge werden tschetschenische Rebellen ver-
antwortlich gemacht.

Nach der Ermordung von Präsident Ka-
dyrow wird am 29.8.04 ein Nachfolger ge-
wählt. Nach russischen Angaben lag die
Wahlbeteiligung bei 85 Prozent. Der von
der russischen Regierung begünstigte Alu
Alchanow soll 74 Prozent der Stimmen er-
halten haben.

Am 1.9.04 überfallen tschetschenische
Rebellen eine Schule in Beslan in Nordos-
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setien. Die Rebellen nehmen über 1.000
Geiseln. Sie fordern den Abzug der russi-
schen Truppen aus Tschetschenien und dro-
hen mit der Tötung von Kindern.

Am 3.9.04 stürmen russische Spezi-
aleinheiten das Gebäude. Dabei kommen
nach offiziellen Angaben etwa 320 Men-
schen ums Leben. Bis auf einen werden alle
Geiselnehmer getötet. Am 17.9.04 bekennt
sich Schamil Bassajew, einer der Komman-
deure des tschetschenischen Widerstands,
zu dem Überfall auf die Schule.

Aslan Maschadow, der Führer des

tschetschenischen Widerstands, ruft am
2.2.05 einen einseitigen Waffenstillstand
aus und bietet der russischen Regierung
Friedensverhandlungen an.

Am 8.3.05 wird Maschadow im Norden
Tschetscheniens getötet.

In Weißrussland lässt der Machtha-
ber Aleksander Lukaschenko am 17.10.04
ein manipuliertes Referendum über Ver-
fassungsänderungen abhalten, die ihm eine
dritte Amtszeit über das Jahr 2006 hinaus
ermöglichen.

2.4. Ehemaliges Jugoslawien

Am 13.6.04 stimmen die Wähler in Serbi-
en bereits im fünften Wahlgang über einen
neuen Präsidenten ab. Nachdem erneut kein
Kandidat die absolute Mehrheit erreicht
hat, siegt in der Stichwahl vom 27.6.04 Bo-
ris Tadić von der Demokratischen Partei
mit 53,2 Prozent der abgegebenen Stim-
men. Sein Gegenkandidat Tomislav Nikolić
von der nationalistischen Serbischen Radi-
kalen Partei erhält 45,4 Prozent.

Kroatien und Serbien-Montenegro un-
terzeichnen in Belgrad am 15.11.04 ein Ab-
kommen zum Schutz der jeweiligen Min-
derheit im anderen Land.

Am 4.11.04 erkennen die USA Make-
donien unter seinem verfassungsmäßigen
Namen an

Am 7.11.04 scheitert ein Referendum
gegen die geplante Gebietsreform. Wenn-
gleich sich die überwiegende Mehrheit
der Wähler gegen die Neugliederung aus-
spricht, erreicht das Referendum mit nur
26 Prozent Wahlbeteiligung nicht das er-
forderliche Quorum von 50 Prozent. Die
neue Territorialgliederung des Landes ist
ein wichtiger Aspekt bei der Umsetzung

des Friedensabkommens von Ohrid vom
August 2001.

Ministerpräsident Kostov tritt am
14.11.04 wegen schlechter Zusammenar-
beit mit dem albanischen Koalitionspartner
zurück.

Am 13.3.05 bzw. 27.3.05 finden die 1.
und 2. Runde der Kommunalwahlen (erste
seit der Gemeindereform) statt. Die OSZE
und der Europarat bemängeln große Unre-
gelmäßigkeiten, so dass Wahlwiederholun-
gen in einigen Bezirken nötig werden.

Bei den Wahlen zum Übergangsparla-
ment am 23.10.04 im Kosovo erreicht die
Demokratische Liga in Kosova (LDK) von
Präsident Ibrahim Rugova 45,4 Prozent der
abgegebenen Stimmen, die Demokratische
Partei in Kosova (PDK) von Hashim Thaçi
erhält 28,9 Prozent, die Allianz für die Zu-
kunft in Kosova (AAK) unter Ramush Ha-
radinaj kommt auf 8,4 Prozent. Die ser-
bische Bevölkerungsgruppe boykottiert die
Wahl fast gänzlich.

Am 3.12.04 tritt das Parlament erst-
mals zusammen. Dabei wird der ehe-
malige UÇK-Kommandeur Ramush Ha-
radinaj zum neuen Ministerpräsidenten
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gewählt. Die Chefanklägerin des UN-
Kriegsverbrechertribunals für das ehemali-
ge Jugoslawien, Carla Del Ponte, bereitet
eine Anklage gegen ihn vor.

Am 8.3.05 tritt Ministerpräsident Ha-
radinaj zurück. Am darauf folgenden Tag
stellt er sich dem Tribunal in Den Haag.

Einen Anschlag am 15.3.05 überlebt
Präsident Rugova unverletzt.

Lord Paddy Ashdown, der Hohe Re-
präsentant der internationalen Staatenge-
meinschaft in Bosnien-Herzegowina, ent-
lässt Ende Juni 2004 60 Politiker und Be-
amte der Republika Srpska in Bosnien-
Herzegowina, denen Komplizenschaft mit
Kriegsverbrechern vorgeworfen wird. Seit
dem Kriegsende vor neun Jahren ist keiner

der vom Haager Tribunal Angeklagten ver-
haftet worden.

Am 16.12.04 entlässt Ashdown wei-
tere neun hohe Beamte aus dem glei-
chen Grund. Die USA verhängen danach
Sanktionen gegen die Republika Srpska in
Bosnien-Herzegowina.

Die Europäische Union übernimmt am
2.12.04 die Führung der bislang von
der NATO geleiteten Internationalen Sta-
bilisierungskräfte in Bosnien-Herzegowina
(SFOR). Die neue EU-Militärmission EU-
FOR, die Operation Althea, soll weiter die
Einhaltung des Dayton-Abkommens von
1995 überwachen.

Am 29.3.05 entlässt Ashdown einen der
drei Präsidenten, Dragan Čović (bosnischer
Kroate), wegen Korruption und Amtsmiss-
brauchs.

3. Afrika südlich der Sahara

In der Region sind die Friedensprozesse in
Burundi, in Liberia, in der Elfenbeinküs-

te, im Senegal und im Südsudan sowie der
Darfur-Konflikt von Bedeutung.

3.1. Afrikanische Union

Die AU beschließt am 20.10.04, ihre Missi-
on in der westsudanesischen Region Dar-
fur auf 3.320 Mann aufzustocken, darunter
2.341 Soldaten und bis zu 815 Polizisten.
Zugleich wird das Mandat der AU erwei-
tert und schließt jetzt auch den Schutz von
Zivilisten ein, die die Truppe in unmittel-
barer Nähe und unter unmittelbarer Bedro-
hung antrifft. Die EU stockt am 26.10.04

ihre Finanzhilfe für den Einsatz von 12 auf
92 Millionen Euro auf.

Bei dem Gipfeltreffen der Afrikani-
schen Union in Nigeria am 30.1.05 ste-
hen für die 25 anwesenden Staats- und Re-
gierungschefs die Armutsbekämpfung, die
Kriege in der Region und die Reform der
UN im Mittelpunkt .

3.2. Westafrika

Im seit Herbst 2002 in der Elfenbeinküs-
te andauernden Bürgerkrieg brechen Ein-
heiten der Armee Anfang November den

seit 18 Monaten geltenden Waffenstill-
stand. Neben Angriffen auf Stellungen der
Rebellen fliegt die Luftwaffe am 6.11.04
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auch einen Angriff auf einen französischen
Militärstützpunkt in Bouaké, wobei neun
französische Soldaten und ein US-Bürger
ums Leben kommen. Etwa 30 französische
Soldaten werden verwundet.

Französische Flugzeuge bombardieren
daraufhin Stützpunkte der ivorischen Luft-
waffe und zerstören alle ihre Maschinen.
Danach beginnen Schlägertrupps von Präsi-
dent Laurent Gbagbo in Abidjan Weiße zu
verfolgen und deren Besitz zu plündern.

Unter südafrikanischer Vermittlung ei-
nigen sich die Konfliktparteien am 6.4.05
die Gewalt im Lande zu beenden und die
Milizen aufzulösen.

Das Parlament des Senegal schafft am
17.12.04 die Todesstrafe ab.

Am 30.12.04 schließen die Regierung
von Präsident Abdoulaye Wade und die
Führer der Rebellen der Bewegung der

Demokratischen Kräfte der Casamance
(MDFC) einen Friedensvertrag.Damit wird
der seit 1982 andauernde bewaffnete Kon-
flikt um die Region im Süden des Landes
beendet. In dem Vertrag sind eine Amnes-
tie für die Kämpfer und deren freiwillige
Integration in die Sicherheitskräfte, Hilfen
für den Wiederaufbau der Casamance und
die Minenbeseitigung sowie Hilfen für die
Flüchtlinge in der Region vorgesehen. Ei-
nige Splittergruppen beteiligen sich jedoch
nicht an dem Abkommen.

In Nigeria greifen am 2.5.04 im Bun-
desstaat Plateau christliche Milizen der
Ethnie der Tarok moslemische Fulani an.
Der Angriff wird als Vergeltung für voran-
gegangene Attacken gerechtfertigt und for-
dert mehrere Hundert Opfer. Präsident Olu-
segun Obasanjo verhängt am 18.5.04 den
Ausnahmezustand über den Bundesstaat.

3.3. Zentral- und Ostafrika

In der Demokratischen Republik Kongo
brechen im Juni 2004 neue Kämpfe zwi-
schen Regierungstruppen und Rebellen der
Kongolesischen Sammlungsbewegung für
Demokratie (RCD) aus. Nachdem die Re-
bellen kampflos abgezogen sind, besetzen
Regierungstruppen am 9.6.04 wieder die
Stadt Bukavu.

Am 11.6.04 scheitert ein Putschversuch
von Teilen der Leibgarde des Präsidenten
Joseph Kabila.

Die Führung des RCD erklärt am
24.8.04, ihre Beteiligung an der Über-
gangsregierung bis auf weiteres zu been-
den.

In der ostkongolesischen Provinz Nord-
Kivu brechen am 17.12.04 erneut Kämpfe
zwischen den Volksgruppen der Hema und
Lendu aus. Am 21.12.04 vereinbaren die
Führer der Kämpfer einen Waffenstillstand.

Blauhelmsoldaten der Vereinten Nationen
richten ab dem 23.12.04 in Nord-Kivu eine
Pufferzone zwischen den Städten Kanya-
bayonga und Lubero ein.

In der ostkongolesischen Provinz Itu-
ri brechen am 17.1.05 erneut Kämpfe zwi-
schen Einheiten der mit der Regierung ver-
bündeten Mayi-Mayi- Milizen und Rebel-
len aus.

Im Konflikt um den Südsudan einigen
sich die Sudanesische Volksbefreiungsbe-
wegung/Armee (SPLM/A) und die Regie-
rung am 26.5.04 auf das Protokoll über die
Machtteilung in der Übergangszeit sowie
die Protokolle über drei umstrittene Gebie-
te im Nordsudan.

Am 31.12.04 einigen sich beide Seiten
auf die Modalitäten zur Umsetzung der seit
2002 abgeschlossenen sechs Protokolle und
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auf einen dauerhaften Waffenstillstand an-
stelle des vorläufigen.

Schließlich unterzeichnen die Konflikt-
parteien am 9.1.05 nach 21-jährigem Krieg,
in dem etwa 1,5 Millionen Menschen um-
gekommen sind, in Nairobi einen Friedens-
vertrag. Wesentliches Element des Vertrags
ist die Option des Südens, nach sechsein-
halb Jahren in einem Referendum über die
Unabhängigkeit entscheiden zu können. In-
zwischen wird die SPLM/A an der Regie-
rung beteiligt. Die Einnahmen aus der Öl-
förderung sollen beiden Seiten paritätisch
zufließen.

Das provisorische Parlament, der Na-
tionale Befreiungsrat der SPLM/A, ratifi-
ziert am 24.1.05 einstimmig diesen Vertrag.

In dem seit Februar 2003 andauern-
den Konflikt um die westsudanesische Re-
gion Darfur sagt die sudanesische Regie-
rung am 3.7.04 UN-Generalsekretär An-
nan zu, die Janjaweed-Milizen, die die dor-
tigen Rebellen bekämpfen, innerhalb von
30 Tagen zu entwaffnen. Die Sudanesi-
sche Befreiungsarmee (SLA) und die Be-
wegung für Gerechtigkeit und Gleichheit
(JEM) unterzeichnen mit der Regierung
am 10.11.04 unter Vermittlung der AU
zwei Protokolle über humanitäre Verbesse-
rungen in Darfur sowie über Sicherheits-
Arrangements (etwa Truppenentflechtung)
unter dem Waffenstillstand. Dennoch eska-
lieren die Kämpfe im November und De-
zember wieder.

Der US-Kongress ermächtigt US-
Präsident Bush am 7.12.04 Sanktionen
gegen sudanesische Regierungsmitglieder
(darunter Kontensperrungen und Einreise-
beschränkungen) zu verhängen, falls die
sudanesische Regierung nach 120 Tagen
keine klaren Schritte zur Beendigung der

Gewalt gegen Zivilisten in Darfur unter-
nommen hat.

Vertreter der sudanesischen Regierung
und der dritten Rebellengruppe in Dar-
fur, der Nationalen Bewegung für Reform
und Entwicklung (NMRD), vereinbaren in
der Hauptstadt des Tschad N’Djamena am
17.12.04 einen Waffenstillstand.

In der kenianischen Hauptstadt Nairo-
bi, in der Friedensverhandlungen der soma-
lischen Konfliktparteien stattfinden, wird
am 22.8.04 ein Übergangsparlament einge-
setzt. Die Region Somaliland, die sich für
unabhängig erklärt hat, ist nicht vertreten.

Dieses Übergangsparlament wählt am
10.10.04 Abdullahi Yusuf Ahmed zum neu-
en Präsidenten Somalias.

Am 31.12.04 vereinbaren Vertreter der
Regierung Ugandas und der Rebellen der
Widerstandsarmee des Herrn (LRA) einen
Waffenstillstand. Dadurch sollen Friedens-
verhandlungen zur Beendigung des seit 18
Jahren andauernden bewaffneten Konflikts
im Norden des Landes ermöglicht werden.

In Burundi erklärt die Führung der
Rebellen der Nationalen Befreiungsfront
(FNL) am 21.4.04, ihre Angriffe einzustel-
len.

Am 1.6.04 ersetzt die UN-
Friedensmission ONUB die Einheiten der
Afrikanischen Union, die seit Juni 2003 in
Burundi im Einsatz sind.

Am 25.8.04 vereinbaren die Regierun-
gen von Ruanda, Uganda und der Demo-
kratischen Republik Kongo in der ugan-
dischen Hauptstadt Kampala, bewaffnete
Gruppen der jeweils anderen Seite zu ent-
waffnen.
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3.4. Südliches Afrika

In Simbabwe wird der Oppositionsführer
Morgan Tsvangirai trotz massiven Drucks
der Regierung am 15.10.04 vom Vorwurf
freigesprochen, einen Mordanschlag auf

Präsident Mugabe vorbereitet zu haben. In
dem Hochverratsprozess vor dem Obersten
Gericht konnte die Regierung keine Bewei-
se vorlegen.

4. Asien und Ozeanien

Die Annäherung zwischen Indien und Pa-
kistan, der Umsturz in Kirgistan und das
iranische Atomprogramm sind bedeutsame
Entwicklungen in der Region. Besorgnis er-

regend sind die wachsenden Spannungen
zwischen China und Taiwan sowie zwi-
schen China und Japan.

4.1. ASEAN

Auf der Jahreskonferenz der Südostasiati-
schen Gemeinschaft (ASEAN) vom 29.–
30.11.04 in der laotischen Hauptstadt Vien-

tiane vereinbaren die Mitglieder, bis zum
Jahr 2010 mit China ein Freihandelsabkom-
men abzuschließen.

4.2. Mittel- und Südasien

Im Konflikt um das iranische Atompro-
gramm weist die iranische Regierung am
19.9.04 die Aufforderung der Internatio-
nalen Atomenergiebehörde (IAEA) zurück,
die Urananreicherung auszusetzen. Eine
vollständige Aufgabe des Programms sei
nicht möglich.

Am 26.9.04 testet die iranische Armee
eine neue strategische Langstreckenrakete.

Am 14.11.04 treffen die Vertreter der
EU, die Außenminister Großbritanniens,
Frankreichs und Deutschlands, mit dem
Iran eine Übereinkunft, in der das Land
erklärt, alle Maßnahmen zur Anreicherung
oder Wiederaufbereitung von Uran freiwil-
lig auszusetzen, bis eine langfristige Rege-
lung gefunden sei.

Die iranische Regierung bittet die
IAEA am 24.11.04, trotz der Übereinkunft
einige Zentrifugen zur Urananreicherung in

Betrieb halten zu können.Die EU lehnt dies
ab.

In einer Resolution vom 29.11.04 be-
grüßt die IAEA die Aussetzung der Uran-
anreicherung und betont, dass diese von
Dauer sein müsse. Auf Grund dieser Reso-
lution wird die Frage zunächst nicht an den
UN-Sicherheitsrat übertragen.

Nach Manipulationsvorwürfen bei den
Parlamentswahlen in Kirgistan am 13.3.05,
beginnen Demonstrationen und Ausschrei-
tungen in der Stadt Osch.

Die Unruhen weiten sich aus und füh-
ren am 24.3.05 zur Erstürmung des Präsi-
dentenpalastes. Nach der Flucht von Prä-
sident Askar Akajew wird der Oppositi-
onsführer Kurmanbek Bakijew zum Über-
gangspräsidenten ernannt. Am 4.4.05 tritt
Akajew zurück.
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Am 28.7.04 gibt die Hilfsorganisati-
on Ärzte ohne Grenzen bekannt, dass sie
sich von Aktivitäten in Afghanistan zurück-
zieht. Die ausbleibende Untersuchung ei-
nes tödlichen Anschlags auf fünf ihrer Mit-
arbeiter sei Indiz dafür, dass die afgha-
nischen Behörden die Sicherheit ausländi-
scher Helfer vernachlässigten.

Bei Übergriffen auf Personal von Hilfs-
organisationen am 07.9.04 in Faisabad wer-
den sechs Helfer verletzt. Das Provincial
Reconstruction Team (PRT) der Bundes-
wehr wird stark kritisiert, weil es nicht ein-
gegriffen habe.

Am 11.9.04 kommt es in Herat nach
der Absetzung des Provinzgouverneurs Is-
mail Khan zu Unruhen, bei denen mindes-
tens sieben Menschen sterben. Die Weige-
rung, mit der Zentralregierung zusammen-
zuarbeiten, hatte den Übergangspräsiden-
ten Hamid Karzai zu Khans Entmachtung
veranlasst.

Am 13.9.04finden im Süden Afghanist-
ans schwere Kämpfe von Regierungstrup-
pen und Taliban-Milizen statt. Etwa 50 Per-
sonen werden getötet.

Hamid Karzai überlebt am 16.9.04
einen Raketenangriff von Taliban-Ein-
heiten auf seinen Hubschrauber unverletzt.

Am 9.10.04 wird in Afghanistan erst-
mals ein Präsident gewählt. Eine Untersu-
chungskommission der Vereinten Nationen
und OSZE-Vertreter bescheinigen der Wahl
einen weitgehend freien und fairen Verlauf.

Der Paschtune Hamid Karzai wird am
3.11.04 mit 55,4 Prozent der Stimmen offi-
ziell zum Wahlsieger erklärt. Sein tadschi-
kischer Hauptkonkurrent Iunus Kanuni er-
reicht 16,3 Prozent. Das Bündnis von Kar-
zai mit den Tadschiken war vor der Wahl
zerbrochen.

Am 18.11.04 stellt das UNODC in sei-
nem Drogenbericht 2004 fest, dass im Ver-
gleich zum Vorjahr die Anbaufläche für
Opium in Afghanistan um 64 Prozent ge-

stiegen ist. Die Ernte betrug mit 4.200 Ton-
nen 17 Prozent mehr als 2003.

Die Mitglieder der neuen Regierung
Präsident Karzais legen am 24.12.04 ih-
ren Amtseid ab. Das Kabinett gilt als tech-
nokratisch besetzt, die Minister gelten als
durch Verstrickungen in Drogenhandel und
Menschenrechtsverletzungen nicht belas-
tet.

Der seit 1996 in Nepal andauernde Bür-
gerkrieg zwischen der Regierung und der
maoistischen Kommunistischen Partei Ne-
pals (CPN-UML), dem seither etwa 11.000
Menschen zum Opfer gefallen sind, ist seit
dem Ende der Verhandlungen vor einem
Jahr wieder aufgeflammt.

Am 18.8.04 beginnen Einheiten der Re-
bellen mit der Belagerung der Hauptstadt
Katmandu.

Am 1.2.05 entlässt König Gyanendra
die Regierung und ernennt sich für drei Jah-
re zum Ministerpräsidenten. Darüber hin-
aus verhängt er den Ausnahmezustand über
das ganze Land.

In Indien gewinnt die Kongresspar-
tei am 10.5.04 überraschend die Parla-
mentswahl vor der bisher regierende In-
dischen Volkspartei (BJP). Nachdem So-
nia Gandhi, die Kandidatin der Kongress-
partei, die Amtsübernahme abgelehnt hat,
wird Manmohan Singh neuer Ministerprä-
sident. Während des Amtsantritts der indi-
schen Regierung am 23.5.04 verüben Se-
paratisten in Kaschmir einen Anschlag, bei
dem 33 indische Soldaten und Angehörige
ums Leben kommen.

Am 4.7.04 testet die indische Armee ei-
ne atomwaffenfähige Mittelstreckenrakete.

In den seit Januar des Jahres laufen-
den Verhandlungenum die Region Kasch-
mir setzt auch die neue indische Regierung
den Annäherungsprozess mit Pakistan fort.
Am 20.6.04 vereinbaren beide Seiten, eine
direkte Telefonverbindung (Rotes Telefon)
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zwischen den Außenministerien einzurich-
ten.

Der pakistanische Präsident Pervez
Musharraf schlägt am 26.10.04 eine schritt-
weise Demilitarisierung der Provinz vor
und ist bereit, auf die bis dato geforderte
Volksabstimmung über den endgültigen po-
litischen Status Kaschmirs zu verzichten.

Die indische Armee beginnt am

17.11.04 mit dem Abzug von 1.000 Sol-
daten aus Kaschmir.

Pakistan wird am 23.5.04 wieder in den
Commonwealth aufgenommen, aus dem es
1999 ausgeschlossen worden war.

Am 4.6.04 testet die pakistanische Ar-
mee innerhalb einer Woche zwei atomwaf-
fenfähige Mittelstreckenraketen.

4.3. Ostasien

Der Machtkampf in China zwischen der al-
ten und neuen Führung wird am 19.9.04
entschieden. Der ehemalige Parteichef Ji-
ang Zemin tritt von den Posten des Vor-
sitzenden der Militärkommission und des
Oberbefehlshabers der Streitkräfte zurück.
Mit der Übernahme dieser Ämter hat
Partei- und Staatschef Hu Jin-tao die zen-
tralen Machtpositionen des Staates inne.

Der chinesische Volkskongress verab-
schiedet am 14.3.05 ein Anti-Abspaltungs-
Gesetz. Darin werden Taiwan im Fall ei-
ner Unabhängigkeitserklärung “nichtfried-
liche Mittel” angedroht, sollten alle ande-
ren Möglichkeiten ausgeschöpft sein.

Am 9. und 10.4.05 werden bei Demons-
trationen und Massenprotesten in mehre-
ren chinesischen Städten japanische Ein-
richtungen, darunter die Botschaft in Pe-
king, angegriffen. Anlass ist die Veröffent-
lichung eines neuen japanischen Schulbu-
ches, in dem japanische Kriegsverbrechen

während der Besetzung Chinas nach 1937
verharmlost werden

Am 24.7.04 weist die nordkoreanische
Regierung die Vorschläge der USA zur Lö-
sung des Konflikts zurück.

Die nordkoreanische Regierung erklärt
am 10.2.05, man habe “Atomwaffen zur
Selbstverteidigung produziert”. Die weite-
re Beteiligung an den Sechser-Gesprächen
in Peking mit den USA, Russland, Japan,
China und Südkorea wird ausgesetzt.

Im Verfassungskonflikt in Südkorea
hebt das Verfassungsgericht am 14.5.04
das Amtsenthebungsverfahren gegen Prä-
sident Roh auf. Er kann die Amtsge-
schäfte wieder aufnehmen. Nach längeren
Auseinandersetzungen war der Präsident
am 12.März 2004 von der oppositionellen
Mehrheit im Parlament entmachtet worden.

4.4. Südostasien und Ozeanien

In dem seit 1976 andauernden bewaffneten
Konflikt auf der indonesischen Insel Suma-
tra mit der separatistischen Bewegung Frei-
es Aceh (GAM) erklärt diese unter dem
Eindruck der Flutkatastrophe vom 26.12.04
einen einseitigen Waffenstillstand. Die in-
donesische Regierung bietet den Rebel-

len daraufhin am 14.1.05 eine umfassende
Friedenslösung an.

Am 27.1.05 beginnen in Helsinki Ge-
spräche zwischen Vertretern von Regierung
und GAM.

Nachdem bei der ersten direkten Präsi-
dentschaftswahl in Indonesien im Juli kein
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Kandidat die erforderliche Mehrheit erhal-
ten hat, siegt bei der Stichwahl am 4.10.04
der ehemalige General Susilo Bambang
Yudhoyono mit 60,6 Prozent vor der amtie-
renden Präsidentin Megawati Sukarnoputri,
die 39,4 Prozent erreicht.

Auf den Molukken brechen am 25.4.04
neue gewaltsame Unruhen zwischen Chris-
ten und Moslems aus. Zwei Jahre nach dem
Abschluss eines Friedensabkommens ster-
ben dabei zwölf Menschen.

In Myanmar wird am 17.5.04 eine Na-
tionalversammlung gebildet, die eine Ver-
fassung ausarbeiten soll; dies geht auf den
von Ministerpräsident General Khin Nyunt
im September 2003 veröffentlichten Plan
zur Wiederherstellung der Demokratie zu-
rück.

Der Ministerpräsident wird von der re-
gierenden Militärjunta wegen Korruptions-
vorwürfen am 18.10.04 abgesetzt.

Das Militärregime entlässt auf Druck
der ASEAN-Mitgliedsstaaten am 19.11.04
knapp 4.000 politische Gefangene.

Die Regierung Thailands hat erstmals
im Januar 2004 den Beginn eines Aufstands
in den drei Südprovinzen unter der dort le-
benden moslemischen Mehrheit bestätigt.
Am 28.4.04 greifen etwa 100 militante Isla-
misten 15 Stützpunkte von Sicherheitskräf-
ten an. Im Verlauf des Tages werden die
Angreifer nach mehrstündigen Schießerei-

en zurückgeschlagen. Etwa 150 Personen
kommen dabei ums Leben.

Der Sultan von Brunei, Haji Hassanal
Bolkiah, kündigt am 15.7.04 die Einberu-
fung eines Parlaments an. Seit der Auflö-
sung der Volksvertretung 1962 herrscht im
Land der Ausnahmezustand.

Auf den Malediven ruft der seit 1978
autoritär herrschende Präsident Maumun
Abdul Gayum am 13.8.04 den Notstand aus
und verhängt eine Ausgangssperre. Auch
das Parlament wird aufgelöst. Vorangegan-
gen waren Demonstrationen der Oppositi-
on.

In Vanuatu wird der erst seit dem
12.April 2004 amtierende Präsident Al-
fred Maseng am 10.5.04 vom Obersten Ge-
richtshof abgesetzt. Er hatte kein passives
Wahlrecht, weil er zum Zeitpunkt der Wahl
eine Bewährungsstrafe verbüßte, was er un-
terschlagen hatte. Der Parlamentsvorsitzen-
de löst das Parlament nach der Absetzung
auf und setzt Neuwahlen an.

In Australien legt am 22.7.04 eine
Kommission unter der Leitung von Philip
Flood ihren Bericht über die Informations-
arbeit der Geheimdienste und die Öffent-
lichkeitsarbeit der Regierung von John Ho-
ward im Zusammenhang mit dem Konflikt
im Irak vor. In dem Bericht wird der Regie-
rungschef vom Vorwurf der Irreführung der
Öffentlichkeit freigesprochen.
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5. Amerika

In der Region sind die Wahlen in den USA
und in Uruguay und das Referendum in Ve-
nezuela hervorzuheben.

5.1. OAS, CSN

Auf dem Gipfeltreffen der Organisation
Amerikanischer Staaten (OAS) am 8.6.04
in der ecuadorianischen Hauptstadt Quito
bezeichnet der neue Generalsekretär und
ehemalige Präsident von Costa Rica, Mi-
guel Angel Rodriguez, die Bekämpfung
von Korruption und Armut als die wichtigs-
te Aufgabe der Organisation.

Am 9.12.04 gründen die zwölf Staa-
ten des Subkontinents in der peruanischen
Stadt Cuzco die “Südamerikanische Na-
tionengemeinschaft” (CSN). Die Gemein-
schaft soll die Integration des Subkontin-
ents nach dem Beispiel der Europäischen
Union verwirklichen.

5.2. Nordamerika

Die US-Regierung hebt am 23.4.04 die
1992 verhängten Wirtschaftssanktionen ge-
gen Libyen auf. Der Waffenexport bleibt je-
doch verboten, libysche Konten in den USA
bleiben eingefroren und das Land steht wei-
terhin auf der US-Liste der Staaten, die den
Terrorismus begünstigen.

Wegen der fortdauernden Unterstüt-
zung des Terrorismus und der Besetzung
des Libanon verhängt Präsident George W.
Bush am 12.5.04 weitere Sanktionen gegen
Syrien. Neben das Verbot von Rüstungsex-
porten tritt ein Handelsverbot für alle Wa-
ren mit Ausnahme von Medikamenten und
Lebensmitteln. Darüber hinaus wird syri-
schen Flugzeugen die Landeerlaubnis in
den USA entzogen.

Am 13.5.04 erhalten Mitglieder des

US-Kongresses vom Verteidigungsministe-
rium Bildmaterial (u.a. 1.800 Fotos) über
Misshandlungen von irakischen Gefange-
nen.

Präsident George W. Bush wird am
2.11.04 mit 51,0 Prozent (286 Wahlmän-
nerstimmen) wiedergewählt. John F. Kerry
erhält 48,0 Prozent (252 Wahlmännerstim-
men). Bei den gleichzeitigen Kongresswah-
len kann die Republikanische Partei ihre
Mehrheiten in Senat und Repräsentanten-
haus leicht ausbauen.

Am 31.1.05 erklärt eine US-
Bundesrichterin die Militärtribunale in
Guantánamo Bay gegen die von der Admi-
nistration so genannten “unrechtmäßigen
Kämpfer” für verfassungswidrig.
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5.3. Mittelamerika und Karibik

Im Konflikt zwischen Kuba und den USA
treten am 30.6.04 die im Mai 2004 an-
gekündigten verschärften Reise-, Finanz-
und Handelsrestriktionen für Exilkubaner
in Kraft. Darauf kündigt die kubanische
Führung “Notmaßnahmen” an.

Zur Stabilisierung der Situation in Hai-
ti beschließt der UN-Sicherheitsrat am
30.4.04 mit der Resolution 1542, die Missi-

on MINUSTAH einzusetzen. Nach wie vor
kontrollieren Anhänger des gestürzten Prä-
sidenten Aristide und Gegner der Über-
gangsregierung weite Teile des Landes.

Am 21.7.04 einigt sich eine internatio-
nale Geberkonferenz von 20 Staaten unter
Leitung der Weltbank auf ein Hilfspaket
von 1,085 Milliarden Dollar für Haiti.

5.4. Südamerika

Im andauernden Bürgerkrieg in Kolumbi-
en verhandeln seit dem 2.7.04 Vertreter der
Regierung und der Paramilitärs der Ver-
einigten Selbstverteidigungskräfte Kolum-
biens (AUC) über die Entwaffnung der et-
wa 20.000 Kämpfer und deren Reintegrati-
on ins Zivilleben. Dazu wird ein so genann-
tes “Sammlungsgebiet” eingerichtet. Die
AUC erklärt sich bereit, die Gewalt und
die Menschenrechtsverletzungen zu been-
den und sich aus dem Drogenhandel zu-
rückzuziehen.

Ende November 2004 beginnt die Ent-
waffnung. Nachdem die ersten 450 AUC-
Mitglieder die Waffen abgegeben haben,
folgen bis Jahresende weitere 2.500.

Mit den beiden Guerillagruppen der Be-
waffneten Revolutionären Kräfte Kolum-
biens (FARC) und des Nationalen Befrei-
ungsheers (ELN) finden Gespräche über
einen Gefangenenaustausch statt.

Am 20.8.04 bietet Präsident Alvaro
Uribe der ELN einen Austausch von Gei-
seln und Gefangenen an.

Die FARC lehnt am 23.8.04 den vorge-
schlagenen Gefangenenaustausch ab, nach-
dem Uribe die dafür von der FARC gefor-
derte Sicherheitszone verweigert hat.

Mit 112 zu 34 Stimmen stimmt der
Kongress am 2.12.04 den von Präsident
Uribe beantragten Verfassungsänderungen
zu, die ihm eine Wiederwahl ermöglichen.

Im Konflikt um die Durchsetzung der
so genannten Bolivarianischen Revolution
von Präsident Hugo Chávez in Venezuela
sammelt die Opposition die erforderlichen
2,4 Millionen Unterschriften, um ein Re-
ferendum über eine vorzeitige Absetzung
von Präsident Hugo Chávez durchführen zu
können.

Am 11.7.04 erklärt der Oberste Ge-
richtshof, dass Präsident Chávez nach einer
Niederlage bei dem Referendum wieder für
das Präsidentenamt kandidieren könnte.

In dem Referendum wird der Präsident
am 15.8.04 mit 59,06 Prozent im Amt be-
stätigt.

Die OAS erklärt am 22.8.04, dass sie
keine Hinweise auf Manipulationen bei der
Abstimmung feststellen konnte.

Die Regierung von Peru verhängt am
2.1.05 einen 30-tägigen Ausnahmezustand
über das Departement Apurímac im Süden
des Landes. Ein ehemaliger Major hatte mit
150 Anhängern einen Ort besetzt, vier Poli-



268 Zeittafel

zisten getötet und mehrere Geiseln genom-
men.

In Bolivien lässt die Regierung von Prä-
sident Carlos Mesa am 18.7.04 ein Refe-
rendum über die Verwendung der nationa-
len Erdgasvorkommen abhalten. Die Re-
gierung erlangt für die angestrebte stärkere
Kontrolle des Staates über die Energiewirt-
schaft und eine höhere finanzielle Beteili-
gung und höhere Steuern für Investoren an
den Erträgen eine Mehrheit. Mesas Vorgän-
ger, Sanchez de Lozada, war wegen dieser
Frage in einem Volksaufstand vom Oktober
2003 gestürzt worden.

Bolivien mit Peru vereinbaren am
3.8.04 die Einrichtung eines gemeinsamen
Freihafens bei der peruanischen Stadt Ilo.
Chile hatte sich geweigert, mit Bolivien im
Konflikt um einen Meereszugang zu ver-
handeln.

Bei der Präsidentschaftswahl in Uru-
guay am 31.10.04 erreicht Tabaré Vázquez,
der Kandidat des Linksbündnisses Breite
Front (Frente Amplio), 50,4 Prozent der
Stimmen. Es folgt Jorge Larrañaga von der
Partido Nacional (Blancos) mit 34,8 Pro-
zent und Jorge Luis Batlle Ibáñez von der
Partido Colorado, der auf 10,4 Prozent der
Stimmen kommt. Damit ist erstmals seit
174 Jahren ein Präsident gewählt worden,
der nicht den bislang dominierenden Partei-
en der Blancos bzw. Colorados angehört.

Argentinien und Uruguay vereinbaren
am 14.1.05 eine Zusammenarbeit bei der
Verfolgung von Verbrechen unter den Mi-
litärdiktaturen in beiden Staaten.

Der Oberste Gerichtshof Chiles ent-
zieht dem ehemaligen Diktator Augusto Pi-
nochet am 26.8.04 mit neun zu acht Stim-
men die Immunität im Falle der “Operation
Condor”. In der Operation Condor arbeite-
ten in den siebziger Jahren mehrere süd-
amerikanische Militärregime bei der Ver-
folgung politischer Gegner zusammen. Der
Richter Juan Guzmán nimmt am 14.12.04
ein zweites Strafverfahren gegen Pinochet
auf.

Im Konflikt Argentiniens mit interna-
tionalen privaten Gläubigern und dem IMF
erklärt Argentinien am 14.12.04 erstmals,
die Schulden beim IMF abtragen zu wollen,
um weitere Auflagen des Fonds zu vermei-
den. Die privaten Gläubiger sollen jedoch
auf 70 Prozent ihrer Forderungen verzich-
ten.

Am 4.3.05 einigt sich die Regierung mit
rund drei Viertel der privaten Gläubiger auf
eine Umschuldung. Die Gläubiger erklären
sich bereit, auf die geforderten 70 Prozent
ihrer Ansprüche zu verzichten. Damit ent-
schuldet sich das Land um etwa 67 Milliar-
den Dollar.
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6. Internationale Organisationen

Hervorzuheben sind die UNO-Resolution
zum Irak und das Gutachten des IGH zur is-

raelischen Grenzbefestigung im Westjord-
anland.

6.1. Vereinte Nationen

Am 20.5.04 verurteilt der UN-
Sicherheitsrat in der Resolution 1544 die
israelische Militäroperation im südlichen
Gaza-Streifen und fordert das Ende der
Zerstörung von palästinensischen Häusern.
Die Verurteilung erfolgt einstimmig, da die
USA diesmal kein Veto einlegen.

Am 8.6.04 verabschiedet der UN-
Sicherheitsrat einstimmig die Resolution
1546 über die Wiedererlangung der Souve-
ränität des Irak. Die Multinationale Trup-
pe (MNF) erhält ein UN-Mandat und ist
damit keine Besatzungstruppe mehr. Der
UNO wird eine “führende Rolle” bei der
Wiederherstellung der irakischen Souverä-
nität zugesprochen.

Am 11.6.04 gibt das so genannte
Cardoso-Panel den Bericht zur Reform der
Kooperation der UNO mit nichtstaatlichen
Akteuren, “We the Peoples: Civil Socie-
ty, the United Nations and Global Gover-
nance”, heraus.

Die UN-Generalversammlung stimmt
am 20.7.04 mit 150 gegen sechs Stimmen,
darunter die USA und Israel, bei zehn Ent-
haltungen dem Gutachten des IGH vom
9.7.04 über die Rechtswidrigkeit der israe-
lischen Grenzbefestigungen im Westjord-
anland zu.

Der UN-Sicherheitsrat erklärt am
30.7.04 die Lage in Darfur zur Bedrohung
des internationalen Friedens und setzt eine
Frist von 30 Tagen für die Entwaffnung der
Janjaweed-Milizen. Da die sudanesische
Regierung dem nicht Folge leistet, droht
der UN-Sicherheitsrat in einer zweiten Re-

solution am 18.9.04 Sanktionen gegen die
Regierung an, setzt aber keine neue Frist
für die Entwaffnung der Milizen.

In einem Bericht vom 7.8.04 bestätigen
die Vereinten Nationen, dass Ruanda maß-
geblich an der Unterstützung der Rebellen
bei der Besetzung von Bukavu im Juni die-
sen Jahres beteiligt war.

Die so genannte G-4-Gruppe mit Bra-
silien, Deutschland, Indien und Japan ver-
einbart am 21.9.04, sich gegenseitig beim
Bemühen um einen Ständigen Sitz im UN-
Sicherheitsrat zu unterstützen.

Die Vereinten Nationen verlängern am
15.11.04 ihr Waffenembargo und das Ein-
fuhrverbot für Edelhölzer aus Liberia bis
nach den Wahlen 2005.

Der UN-Sicherheitsrat beschließt am
15.11.04 in der Resolution 1572 ein Waf-
fenembargo gegen die Elfenbeinküste.

Am 2.12.04 präsentiert die von Ko-
fi Annan eingesetzte Hochrangige Gruppe
für Bedrohungen, Herausforderungen und
Wandel ihren Bericht “Eine sicherere Welt:
Unsere gemeinsame Verantwortung”. Dar-
in werden neue, weit reichende Grundre-
geln vorgeschlagen, damit die internationa-
le Gemeinschaft mit den Gefahren im 21.
Jahrhundert besser umgehen kann und die
Vereinten Nationen gestärkt werden.

Am 16.12.04 beginnt die UN-Mission
für Guatemala (MINUGUA) mit ihrem Ab-
zug aus dem Land. Die Mission war er-
folgreich bei der Entwaffnung der Guerilla,
beim Unterbinden von Menschenrechtsver-
letzungen durch den Staat und bei der Re-



270 Zeittafel

duzierung und Modernisierung der Streit-
kräfte.

Das von Kofi Annan berufene
Millenniums-Projekt unter Leitung des
Columbia-Professors Jeffrey Sachs über-
gibt am 18.1.05 seinen 3.000 Seiten um-
fassenden Bericht zur Verwirklichung der
Millenniumsziele bis 2015.

Am 24.1.05 tritt die Vollversammlung
der Vereinten Nationen zu einer Sondersit-
zung zusammen, um des 60. Jahrestags der
Befreiung der nationalsozialistischen Ver-
nichtungslager zu gedenken. Dies ist das
erste Mal, dass die UN-Vollversammlung
durch eine Anregung Israels im Gedenken
an den Holocaust zusammentritt.

Die von Kofi Annan im Oktober 2004
eingesetzte UN-Untersuchungskommission
zu Darfur übergibt dem UN-
Generalsekretär am 25.1.05 ihren Bericht.
Darin wird bestätigt, dass die sudanesi-
sche Armee und die Janjaweed-Milizen
schwere Verbrechen gegen die Menschlich-
keit begangen haben. “Völkermörderische
Absichten” könnten der Regierung jedoch
nicht nachgewiesen werden. In dem Bericht
werden vertraulich 51 hochrangige Verant-
wortliche für die Verbrechen benannt. Der

US-Kongress hat demgegenüber in einer
Resolution vom 24.April 2004 von Völker-
mord in Darfur gesprochen.

Der Sicherheitsrat der Vereinten Natio-
nen verschärft am 2.2.05 das bestehende
Waffenembargo gegen die Elfenbeinküste.

Am 21.3.05 stellt Kofi Annan seinen
Bericht “In größerer Freiheit: Auf dem Weg
zu Entwicklung, Sicherheit und Menschen-
rechten für alle” vor. Damit liefert er ei-
ne umfassende Beschlussvorlage für den
Millennium+5-Gipfel der UNO vom 14.–
16.9.2005.

Der UN-Sicherheitsrat beschließt am
24.3.05, die Umsetzung des Friedensab-
kommens für den Südsudan mit einer Frie-
denstruppe von 10.000 Soldaten und bis
zu 715 Zivilpersonen zu unterstützen. Die
Truppe soll im Südsudan eingesetzt werden
und mit der Truppe der AU in Darfur ko-
operieren.

Der UN-Sicherheitsrat beschließt am
29.3.05 Visa-Beschränkungen und Be-
schlagnahmungen von Auslandsvermögen
gegen Personen, die den Friedensprozess in
Darfur behindern, oder dort gegen das hu-
manitäre Völkerrecht verstoßen.

6.2. NATO

Auf dem Gipfeltreffen der Organisation in
Istanbul vom 28.–29.6.04 stehen die Lage
im Irak und in Afghanistan sowie der wei-
tere Kampf gegen den internationalen Ter-
rorismus im Vordergrund. Die Einheiten in
Afghanistan sollen verstärkt werden. Die
Allianz will sich auch an der Ausbildung
von Sicherheitskräften des Irak beteiligen.

Im Juli 2004 beschließt die NATO ei-
ne Verstärkung der Truppen in Afghanis-
tan um etwa 1.900 Soldaten. Nach Angaben
des Generalsekretärs Jaap de Hoop Schef-
fer hat das Land die höchste Priorität für

die Organisation. Das Kommando über die
ISAF in Afghanistan wird am 9.8.04 von
der NATO an das Eurocorps übertragen.

Auf ihrem informellen Treffen in Niz-
za vom 9.–10.2.05 beschließen die NATO-
Verteidigungsminister die Ausweitung der
militärischen Präsenz der NATO. Gleich-
zeitig soll die Zusammenarbeit mit der
Operation Enduring Freedom zur Terroris-
musbekämpfung intensiviert werden.

Der NATO-Rat beschließt am 4.3.05
einen Einsatzplan für die Ausbildung von
Sicherheitskräften im Irak.
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6.3. OSZE, G-8-Staaten

Die Organisation für Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa (OSZE) verab-
schiedet am 26.5.04 die “Prinzipien für
Ausfuhrkontrolle von tragbaren Abschuss-
geräten für Flugabwehr-Raketensysteme”.
Kontrollverstöße der Teilnehmerstaaten
können sanktioniert werden.

Am 17.2.05 beauftragt der amtierende
Vorsitzende Rupel ein siebenköpfiges Gre-
mium (“Panel of Eminent Persons”), das
bis Juni 2005 Reformvorschläge für die
OSZE erarbeiten soll.

Seit Jahresbeginn wird der Haushalt der
OSZE von Russland blockiert. Die OSZE
musste deswegen bereits neun Projekte auf
Eis legen. Die Arbeit wird durch ein Not-
budget aufrechterhalten, das jeden Monat

neu bewilligt werden muss. Russland wirft
der Organisation vor, sich erstens zu sehr
auf die Themen Menschenrechte und De-
mokratie zu konzentrieren und die ande-
ren “Körbe” zu vernachlässigen. Zweitens
agiere die OSZE ausschließlich in den ehe-
maligen Ostblockstaaten.

Vom 8.–10.6.04 treffen sich die Staats-
und Regierungschefs der G-8-Staaten auf
der Insel Sea Island vor der Küste des US-
Bundesstaats Georgia. Im Mittelpunkt der
Gespräche stehen die Probleme im Nahen
Osten sowie die Stabilisierung des Irak. Die
Teilnehmer verabschieden einen Plan zur
Unterstützung von Reformen in den Län-
dern der Region.

7. Transnationaler Terrorismus

Bei einer Bombenexplosion in Syrien am
28.4.04 kommen drei Personen ums Leben.
Nach syrischen Angaben ist dies der erste
Anschlag im Land durch eine Gruppe des
al Qaida- Netzwerks.

Der Jordanier Abu Musab Al Zarqawi
übernimmt am 20.5.04 die Verantwortung
für die Ermordung von Ezzedin Salim drei
Tage zuvor. Salim war Vorsitzender des Re-
gierungsrats im Irak.

Die so genannte “9/11-Kommission”
des US-Kongresses legt am 22.7.04 ih-
ren Abschlussbericht vor. Sie kritisiert dar-
in unter anderem, dass Chancen zur Ver-
hinderung der Anschläge verpasst worden
sind, dass es ein “Versagen auf allen Ebe-
nen” gegeben habe und dass die Koordina-
tion zwischen den Diensten mangelhaft ge-
wesen sei. In einem vorgeschlagenen Maß-

nahmenpaket sollen vor allem die Sicher-
heitsorgane grundlegend reformiert und ei-
ne zentrale Koordinationsstelle geschaffen
werden.

Am 25.7.04 wird Ahmed Khalfan
Ghailani in Pakistan verhaftet. Ihm wird die
Mitorganisation der Anschläge auf die US-
Botschaften in Tansania und Kenia im Au-
gust 1998 zur Last gelegt. Er ist einer der
meistgesuchten Terroristen in den USA.

In Usbekistan werden, während eines
Prozesses wegen Attentaten vom März und
April 2004, bei Selbstmordanschlägen vor
den Botschaften der USA und Israels am
30.7.04 mehrere Personen getötet. Eine
“Gruppe islamischer Dschihad in Usbekis-
tan” bekennt sich zu den Attentaten.

Am 24.8.04 werden 15 Angeklagte der
Gruppe Hisb ut-Tahrir, die Verbindungen
zu al Qaida haben soll, für die Anschläge
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vom Frühjahr zu Haftstrafen zwischen neun
und 18 Jahren verurteilt.

Am 9.9.04 werden bei einem Bom-
benattentat auf die australische Botschaft
in der indonesischen Hauptstadt in Jakar-
ta neun Menschen getötet und 173 verletzt.
Die Gruppe Jammaa Islamiya, die Verbin-
dungen zu Al Qaida haben soll, bekennt
sich zu dem Anschlag und fordert Australi-
en zum Abzug seiner Truppen aus dem Irak
auf.

Am 30.10.04 werden Auszüge aus ei-
nem Video von Osama Bin Laden veröf-
fentlicht, in dem er sich als Verantwort-
licher der Anschläge vom 11.September
2001 bekennt.

Am 6.12.04 besetzen mehrere An-

greifer das US-Konsulat in der saudi-
arabischen Stadt Dschidda und nehmen 18
Geiseln. Beim Sturm des Gebäudes durch
saudische Einheiten werden zwölf Men-
schen getötet.

Im Internet kündigt Osama Bin La-
den am 16.12.04 neue Anschläge in Saudi-
Arabien an.

Am 17.12.04 erklärt Osama Bin Laden
Abu Musab Al Zarqawi zum Chef von al
Qaida im Irak.

Am 14.2.05 beginnt im Jemen ein
Prozess gegen elf mutmaßliche al Qaida-
Mitglieder.

Der Geistliche Abu Bakar Bashir wird
am 3.3.05 in Indonesien zu zweieinhalb
Jahren Gefängnis wegen der Beteiligung an
dem Anschlag auf Bali 2002 verurteilt.

8. Internationale Strafgerichtshöfe,
Kriegsverbrecherprozesse,
Wahrheitskommissionen

Das Kriegsverbrechertribunal für das ehe-
malige Jugoslawien in Den Haag erklärt am
19.4.04, dass die Tötung der mehr als 7.000
Muslime in Srebrenica im Jahr 1995 durch
Einheiten der bosnischen Serben als Völ-
kermord zu betrachten sei.

Mit Unterstützung der Vereinten Natio-
nen erlässt ein Sondergericht für schwe-
re Verbrechen in Dili, der Hauptstadt Ost-
timors, am 10.5.04 einen Haftbefehl ge-
gen den indonesischen General Wiranto.
Wiranto ist ein ehemaliger Oberbefehlsha-
ber der indonesischen Truppen in Ostti-
mor. Die indonesischen Behörden verwei-
gern die Zusammenarbeit.

Zwei US-Soldaten werden am 3.6.04

wegen Misshandlungen irakischer Gefan-
gener zu Haftstrafen verurteilt.

Am 11.6.04 veröffentlicht die par-
lamentarische Untersuchungskommissi-
on der Republika Srpska von Bosnien-
Herzegowina ihren Abschlussbericht zu
den Massenmorden von Srebrenica im Juli
1995. Darin wird bestätigt, dass die Tö-
tung der etwa 7.000 bosnischen Moslems
von Armee- und Polizeieinheiten der bos-
nischen Serben “systematisch geplant und
nachträglich vertuscht worden war”.

Am 28.6.04 erklärt der Oberste Ge-
richtshof der USA, dass die Gefangenen auf
dem US-Stützpunkt Guantánamo Bay auf
Kuba Zugang zu Gerichten in den USA ha-
ben. Damit stellt sich das Gericht gegen die
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Position der Regierung, die die gefangenen
“feindlichen Kombattanten” außerhalb der
US- Gerichtsbarkeit sieht.

Milan Babić, der ehemalige Führer der
serbischen Minderheit in der kroatischen
Krajina, wird vom Haager Tribunal am
29.6.04 zu 13 Jahren Haft verurteilt. Ba-
bic hatte sich gestellt und im Prozess ge-
gen Slobodan Milošević als Belastungszeu-
ge ausgesagt.

Das Internationale Kriegsverbrechertri-
bunal für Ruanda verurteilt am 15.7.04
Emmanuel Ndindabahizi, den ehemaligen
Finanzminister Ruandas, wegen Völker-
mords und Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit zu lebenslanger Haft.

Das kambodschanische Parlament rati-
fiziert am 4.10.04 einstimmig ein Abkom-
men mit der UNO über die Einführung ei-
nes Tribunals für die Aufarbeitung der Ver-
brechen des Pol-Pot-Regimes.

Der Internationale Gerichtshof in Den
Haag und die Regierung der Demokrati-
schen Republik Kongo unterzeichnen am
6.10.04 ein Abkommen, das die Strafver-
folgung für Menschenrechtsverbrechenund
Verbrechen gegen die Menschlichkeit im
Land ermöglicht.

Am 10.11.04 wird in Chile der so ge-

nannte Valech-Bericht über die Folteropfer
unter der Herrschaft von General Pinochet
veröffentlicht. Darin wird u.a. festgestellt,
dass zwischen 1973 und 1990 mehr als
35.000 Menschen gefoltert worden sind.
Vor der Veröffentlichung hatte der Oberbe-
fehlshaber des Heeres erstmals zugegeben,
dass die Armee unter der Diktatur systema-
tisch gefoltert habe.

Am 22.1.05 werden zwei US-Soldaten
wegen Totschlags und Falschaussage von
einem US-Militärgericht zu drei Jahren
bzw. 18 Monaten Gefängnis verurteilt.

Am 15.3.05 klagt das Kriegsverbre-
chertribunal für das ehemalige Jugoslawi-
en in Den Haag den Ex-Innenminister von
Makedonien, Ljube Boskovski, an. Die An-
klage bezieht sich auf Ereignisse, die sich
im Dorf Ljuboten nördlich der Hauptstadt
Skopje einen Tag vor dem Unterzeichnen
des Rahmenabkommens von Ohrid, am 12.
August 2001, zugetragen haben. Boskovski
befindet sich zur Zeit noch in Kroatien in
Haft, soll aber ausgeliefert werden.

Der UN-Sicherheitsrat beschließt am
1.4.05 in der Resolution 1593, dass in
der sudanesischen Region Darfur begange-
ne Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen
die Menschlichkeit künftig vom Internatio-
nalen Strafgerichtshof in Den Haag verfolgt
werden.
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9. Weltwirtschaft, Ökologie,
Entwicklungspolitik

Die EU und Russland unterzeichnen am
21.5.04 eine Vereinbarung, wonach die Ge-
meinschaft die Aufnahme Russlands in
die Welthandelsorganisation (WTO) un-
terstützt. Im Gegenzug soll der russische
Beitritt zum Kyoto-Protokoll beschleunigt
werden.

Das dritte Gipfeltreffen der EU und
der Staaten Lateinamerikas findet vom
28.–29.5.04 im mexikanischen Guadalajara
statt. Die Teilnehmer streben eine regionale
strategische Partnerschaft an.

Deutschland erlässt Nicaragua am
1.7.04 Schulden in Höhe von 500 Millionen
Euro.

Die Delegierten der 147 Mitgliedsstaa-
ten der WTO einigen sich am 1.8.04
auf einen Kompromiss für den Abbau von
Agrarexportsubventionen.

Am 13.12.04 vereinbaren Deutschland
und Äthiopien einen Gesamtschuldenerlass
für Äthiopien von 67 Millionen Euro.

Vom 26.1.–31.1.05. tagt das fünfte
Weltsozialforum mit über 100.000 Teilneh-
mern aus über 130 Ländern im brasiliani-
schen Porto Alegre. Auf der Gegenveran-
staltung zum Weltwirtschaftsforum in Da-
vos wird am 30.1.05 ein zwölf Punkte um-
fassendes “Manifest von Porto Alegre” ver-
abschiedet. Darin wird unter anderem ge-
fordert, den Sitz der Vereinten Nationen

auf die Südhalbkugel zu verlegen, einen
Schuldenerlass für die armen Länder um-
zusetzen, die Besteuerung internationaler
Finanztransaktionen, die Beseitigung von
Steuerparadiesen, die Förderung gerechten
Handels und ein Recht auf Arbeit zu ver-
wirklichen.

Das Weltwirtschaftsforum tagt vom
26.1.–30.1.05 in Davos. Hauptthemen des
Treffens sind Probleme in Afrika, im Na-
hen Osten und Massenvernichtungswaffen.

Am 31.8.04 berechtigt die WTO die
EU, Strafzölle von einigen Hundert Millio-
nen Euro auf Einfuhren aus den USA zu er-
heben. Mit dem “Byrd-Amendment” hatten
die USA im Jahre 2000 so genannte Anti-
dumpingsubventionen erlassen.

Die internationale Klimakonferenz der
UNO tagt vom 6.12.-17.12.04 in Buenos
Aires. Im Mittelpunkt stehen Beratungen
über die Ergebnisse seit dem Inkrafttre-
ten der Klimarahmenkonvention vom März
1994.

Am 16.2.05 tritt das Kyoto-Protokoll
in Kraft. Dies wurde möglich, nachdem
das russische Parlament das Protokoll am
22.Oktober 2004 ratifiziert hat. Bis zum
Jahr 2012 soll der Ausstoß von Treibhaus-
gasen in den Unterzeichnerstaaten um 5,2
Prozent unter dem Niveau von 1990 liegen.
Die USA als weltweit größter Emittent sind
dem Protokoll nicht beigetreten.
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10. Rüstung und Abrüstung

Am 28.4.04 beschließt der Sicherheits-
rat die Resolution 1540 zur Nichtverbrei-
tung von Massenvernichtungswaffen, mit
der verhindert werden soll, dass Terroris-
ten Zugriff auf solche Waffen erhalten. Die
Resolution verpflichtet die UN-Mitglieder
darauf, Gesetze gegen die Weitergabe von
relevantem biologischen, chemischen und
nuklearen Material und der entsprechenden
Technologie zu erlassen, soweit dies noch
nicht geschehen ist, und beides gegen unbe-
fugten Zugriff zu sichern. Ein Expertengre-
mium soll die Erfüllung dieser Verpflich-
tung überwachen.

Das russische Parlament ratifiziert am
25.6.04 den Vertrag über die Begrenzung
der konventionellen Rüstung in Europa
(KSE-Abkommen). In dem Vertrag sind
die Obergrenzen für schwere konventionel-
le Waffen und die Stärke der Streitkräfte
festgelegt.

Das russische Kabinett billigt am
25.8.04 die Erhöhung des Verteidigungs-
haushalts um 28 Prozent.

Am 23.11.04 tritt Russland dem Anti-
Minen-Protokoll bei. Das Protokoll verbie-
tet u.a. die Produktion nicht aufspürbarer
Minen.

Die neue indische Regierung erhöht am
28.6.04 den Verteidigungsetat um 17 Pro-
zent.

Am 8.7.04 einigen sich Australien und
die USA auf eine Beteiligung Australiens
am Raketenabwehrsystem der USA.

Vom 19.–30.7.04 findet in Genf
das zweite Expertentreffen der BWÜ-
Vertragsstaaten (Biowaffen-Übereinkunft)
im Rahmen des 2002 vereinbarten Inte-

rimsprozesses statt. Es soll das Staaten-
treffen im Dezember vorbereiten. Die De-
legierten diskutieren Möglichkeiten, die
internationalen Fähigkeiten zur Reaktion
auf angebliche Biowaffeneinsätze oder ver-
dächtige Krankheitsausbrüche zu stärken
sowie den nationalen und internationalen
Umgang mit Infektionskrankheiten zu ver-
bessern und zu erleichtern.

Vom 6.–10.12.04 kommen Vertre-
ter/innen der BWÜ-Mitglieder in Genf zu
ihrem zweiten Staatentreffen zusammen,
um die Ergebnisse des Expertentreffens zu
reflektieren. Konkrete Handlungsempfeh-
lungen oder verbindliche Regelungen wer-
den nicht vereinbart.

Am 26.3.05 ist die Biowaffenkonventi-
on dreißig Jahre in Kraft.

Der US-Kongress beschließt am
5.12.04, die Entwicklung von nuklearen
Sprengköpfen zur Zerstörung verbunkerter
Ziele zu beenden.

Im Haushaltsentwurf von US-Präsident
George W. Bush vom 7.2.05 ist eine Er-
höhung des Verteidigungshaushalts um 4,8
Prozent vorgesehen.Der Etatposten soll auf
419 Milliarden Dollar steigen. Darin sind
die Kosten für die Einsätze im Irak und Af-
ghanistan nicht enthalten.

Am 10.12.04 erlässt die japanische Re-
gierung neue Richtlinien, nach denen das
Waffenexportverbot teilweise aufgehoben
wird. In den Richtlinien werden Nordkorea
und China als mögliche Sicherheitsrisiken
genannt.

Auf der Tagung des Volkskongresses
gibt die chinesische Regierung am 4.3.05
die Erhöhung der Verteidigungsausgaben
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um zwölf Prozent auf 23 Milliarden Euro
bekannt.

Der deutsche Verteidigungsminister Pe-
ter Struck und der russische Verteidi-
gungsminister Igor Iwanow beschließen am

4.3.05 eine Rüstungszusammenarbeit. Die
Kooperation beinhaltet den Schiffbau, die
Nutzung russischer Trägersysteme für Auf-
klärungssatelliten und die Nutzung russi-
schen Territoriums für die Versorgung der
Truppen in Afghanistan.



IV.

Anhang
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Abkürzungsverzeichnis

AAK Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës/Allianz für die Zukunft
in Kosovo

ABM-Vertrag Anti-Ballistic Missile Treaty/Vertrag über antiballistische
Raketen

AMIS African Union Mission in Sudan/Mission der Afrikanischen
Union im Sudan

ANA Afghan National Army/Afghanische Nationalarmee
ASEAN Association of South East Asian Nations/Verband Südost-

asiatischer Staaten
ASAT Anti-Satelliten-System
ASNLF Aceh/Sumatra National Liberation Front/Nationale Frei-

heitsbewegung in Aceh/Sumatra (allgemein bekannt unter
dem indonesischen Akronym GAM)

AU African Union/Afrikanische Union
AUC Autodefensas Unidas de Colombia/Vereinigte Selbstverteidi-

gungskräfte Kolumbiens
BJP Bharatiya Janata Party/Indische Volkspartei
BWC / BWÜ Bacteriological and Toxin Weapons Convention/Überein-

kommen über das Verbot biologischer Waffen (Biowaffen-
Übereinkommen)

CD Conference on Disarmament/Abrüstungskonferenz
CF Coalition Forces/Koalitionstruppen (Irak)
CIMIC Civil-Military Cooperation/Zivil-Militärische Zusammenar-

beit (NATO Konzeption und Praxis)
CPA Coalition Provisional Authority/US-Zivilverwaltungsbe-

hörde (Irak)
CPN–UML Communist Party of Nepal-Unified Marxist-Leninist/

Kommunistische Partei von Nepal-Vereinigte Marxisten-
Leninisten

CTP Cumhuriyetçi Türk Partisi/Republikanisch-Türkische Partei
CSN Comunidad Sudamericana de Naciones/Südamerikanische

Staatengemeinschaft
CWÜ Chemiewaffen-Übereinkommen
CTBTO Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization/Or-

ganisation für den Vertrag über das umfassende Verbot von
Nuklearversuchen

DAC DevelopmentAssistance Committee/Ausschuss für Entwick-
lungszusammenarbeit der OECD
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DESA Department for Social and Economic Affairs/Abteilung für
soziale und ökonomische Angelegenheiten (bei den Verein-
ten Nationen)

DDR Disarmament, Demobilization and Reintegration/Projekt der
Vereinten Nationen zur Entwaffnung, Demobilisierung und
Reintegration ehemaliger Soldaten

DOM Daerah Operasi Militer/Kategorisierung Acehs als Militäri-
sches Operationsgebiet

DP Demokrat Partisi/Demokratische Partei (in Nordzypern)
DPA Department of Political Affairs/Hauptabteilung für politische

Angelegenheiten (bei den Vereinten Nationen)
DPKO Department of Peacekeeping Operations/Hauptabteilung

Friedenssicherungseinsätze beim Generalsekretär der Ver-
einten Nationen

DPRK Democratic Peoples Republic Korea/Demokratische Volks-
republik Korea

DUI Demokratska Unija za Integracija/Demokratische Union für
Integration (albanische Partei in Makedonien)

DUP Democratic Unionist Party/radikale protestantische Partei in
Nordirland

ECOMOG Economic Community of West African States Ceasefire Mo-
nitoring Group/Gruppe zur Waffenstillstandsüberwachung
der Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten

ECOSOC United Nations Economic and Social Council/Wirtschafts-
und Sozialrat der Vereinten Nationen

ECOWAS Economic Community of West African States/Wirtschafts-
gemeinschaft westafrikanischer Staaten

ECPS Executive Community on Peace and Security/Exekutivaus-
schuss der Vereinten Nationen für Frieden und Sicherheit

EITI Extractive Industries Transparency Initiative/Initiative zur
Offenlegung der Zahlungen von Erdölfirmen an die Länder,
in denen sie operieren (wurde 2002 von der britischen Regie-
rung ins Leben gerufen)

ELN Ejército de Liberación Nacional/Nationales Befreiungsheer
(Kolumbien)

EPLO European Peacebuilding Liaison Office/Büro europäischer
Nichtregierungsorganisationen im Bereich Krisenprävention
in Brüssel

ESA European Space Agency/Europäische Weltraumagentur
ETA Euskadi ta Askatasuna/Baskenland und Freiheit (baskische

Befreiungsbewegung)
EU Europäische Union
EUFOR European Union Force/EU-Militäroperation
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Eufor-Althea EU-Force “Althea” (EU Military Operation in Bosnia and
Herzegovina)/EU Militäroperation in Bosnien und Herzego-
wina

EUPOL “Proxima” European Union Police Mission in the former Yu-
goslav Republic of Macedonia “Proxima”/Polizeimission der
Europäischen Union in der ehemaligen jugoslawischen Re-
publik Makedonien “Proxima”

ESVP Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik
EWP Europäisches Weltraumprogramm
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia/Revolutio-

näre Streitkräfte Kolumbiens
FC Force Commander/Befehlshaber der Streitkräfte der Verein-

ten Nationen in den jeweiligen Einsatzgebieten
FNL Front de Libération Nationale/Nationale Befreiungsfront

(Burundi)
FSB Federalnaja Sluschba Besopasnosti Rossijskoj Federazii/rus-

sischer Inlandsgeheimdienst
GA General Assembly/Generalversammlung der Vereinten Na-

tionen
GAM Gerakan Aceh Merdeka/Bewegung Freies Aceh
GASP Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU
GG Grundgesetz
GKKE Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung
GMES Global Monitoring for Environment and Security/globale

Überwachung für Umwelt und Sicherheit
GPS Global Positioning System/globales Positionsbestimmungs-

system
GPPAC Global Partnership for the Prevention of Armed Con-

flict/globale Partnerschaft für die Prävention bewaffneter
Konflikte

GTZ-IS Gesellschaft für technische Zusammenarbeit – International
Services

HEU Highly Enriched Uranium/Hochangereichertes Uran
IAEA/IAEO International Atomic Energy Agency/Internationale Atom-

energiebehörde
ICISS International Commission on Intervention and State So-

vereignty/Internationale Kommission für Intervention und
Staatssouveränität

ICJ/IGH International Court of Justice/Internationaler Gerichtshof
IDDRS Integrated DDR Standards/Integrierte DDR-Standards
IGAD Intergovernmental Authority on Development/Gemeinsame

Entwicklunginstitution der sieben Länder Eritrea, Äthiopien,
Djibouti, Kenia, Somalia, Sudan und Uganda

IGC Interim Governing Council/Provisorischer Regierungsrat
(Irak)
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IIP Irakische Islamische Partei
ILO International Labour Organization/Internationale Arbeitsor-

ganisation
IMF/IWF International Monetary Fund/InternationalerWährungsfonds
IMTF Integrated Mission Task Force/Integrierte Missionsarbeits-

gruppe
INTERFET International Force for East Timor/Internationale Schutztrup-

pe in Ost-Timor
IRA Irish-Republican Army/Irisch-Republikanische Armee
ISAF International Security Assistance Force/Internationale

Schutztruppe in Afghanistan
IStGH Internationaler Strafgerichtshof
JEM Justice and Equality Movement/Bewegung für Gerechtigkeit

und Gleichheit (Sudan)
KDP Kürdistan Demokrat Partisi/Kurdische Demokratische Partei

(Irak)
KEDO Korean Peninsular Energy Development Organization/Ener-

gieentwicklungsorganisation der koreanischen Halbinsel
KFOR Kosovo Force/internationale Sicherheitstruppe im Kosovo
KSE Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa
KSZE Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
LDK Lidhja Demokratike e Kosovës/Demokratische Liga in Ko-

sova
LDP Liberalno-demokratska Partija/Liberaldemokratische Partei

Makedoniens
LRA Lord’s Resistance Army/Widerstandsarmee des Herrn

(Uganda)
LURD Liberians United for Reconciliation and Democracy/Verei-

nigte Liberianer für Versöhnung und Demokratie
MARWOPNET Mano River Union Peace Network/Friedensnetzwerk der

Mano River Vereinigung (von Frauenorganisationen aus Gui-
nea, Sierra Leone und Liberia gegründet)

MDFC Movement of the Democratic Forces of Casamance/Bewe-
gung der Demokratischen Kräfte der Casamance

MDGs Millennium Development Goals/Entwicklungsziele für das
neue Jahrtausend

MINUGUA Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatema-
la/Verifikationsmission der Vereinten Nationen in Guatemala

MNF Multi National Force/Multinationale Truppe
MODEL Movement for Democracy in Liberia/Bewegung für Demo-

kratie in Liberia
MVW Massenvernichtungswaffen
NATO North Atlantic Treaty Organization/Nordatlantische Allianz
NDA National Democratic Alliance/National-Demokratische Alli-

anz
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NDDC Niger Delta Development Commission/Entwicklungskom-
mission für das Niger-Delta

NDPVF Niger Delta People Volunteer Force/Freiwilligentruppe im
Niger-Delta

NDV Niger Delta Vigilante/Niger-Delta Bürgerwehr
NGLS Non-Governmental Liaison Service/Verbindungsdienst zu

den nichtstaatlichen Organisationen bei den Vereinten Natio-
nen

NGO/NRO Nongovernmental Organization/Nichtregierungsorganisa-
tion

NIF National Islamic Front/National-islamische Front
NMRD National Movement for Reform and Development/Nationale

Bewegung für Reform und Entwicklung (Sudan)
NPFL National Patriotic Front of Liberia/National-patriotische

Front Liberias
NVV Nichtverbreitungsvertrag
OAS Organization of American States/Organisation der amerika-

nischen Staaten
OCHA United Nations Office for the Coordination of Humanitarian

Affairs/Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung
humanitärer Angelegenheiten

OECD Organisation for Economic Cooperation and Develop-
ment/Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung

OEF Operation “Enduring Freedom”
OMCT Organisation Mondiale Contre la Torture/Weltorganisation

gegen Folter
ONUB Opération des Nations Unies au Burundi/UN-Friedens-

mission in Burundi
OPCW/ OVCW Organisation for the Prohibition of Chemical Wea-

pons/Organisation für das Verbot chemischer Waffen
OSZE Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
PA Palästinensische Autonomiebehörde
PAROS Prevention of an Arms Race in Outer Space/Ad-hoc-Aus-

schuss der Abrüstungskonferenz zum Thema Rüstungskon-
trolle im Weltraum

PKK Partiya Karkeren Kurdistan/Kurdische Arbeiterpartei
PDK Partia Demokratike e Kosovës/Demokratische Liga in Koso-

va
PLO Palestinian Liberation Organization/Palästinensische Befrei-

ungsorganisation
PRT Provincial Reconstruction Team/gemischt militärisch-ziviles

Wiederaufbauteam in ausgewählten afghanischen Provinz-
städten

PUK Patriotische Union Kurdistans
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RCD Rassemblement Congolais pour la Démocratie/Kongole-
sische Sammlungsbewegung für Demokratie

RMA Revolution in Military Affairs/Revolution in militärischen
Angelegenheiten

RNEP Robust Nuclear Earth Penetrators/robuster nuklearer erdein-
dringender Sprengkopf (neue Klasse nuklearer Waffen)

RUF Revolutionary United Front/Vereinigte Revolutionäre Front
(Guerilla in Sierra Leone)

SC Security Council/Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
SCIRI Supreme Council for Islamic Revolution in Iraq/Oberster Rat

für die Islamische Revolution im Irak
SDSM Socijal-Demokratski Sojuz na Makedonija/Sozialdemokra-

tische Union Makedoniens
SFOR Stabilization Forces/internationale Sicherheitstruppe in

Bosnien-Herzegowina unter Führung der NATO
SIPRI Stockholm International Peace Research Institute/Stock-

holmer internationales Friedensforschungsinstitut
SLA Sudan Liberation Army/Sudanesische Befreiungsarmee
SPLM/A South Sudan People’s Liberation Movement/Army/Su-

danesische Volksbefreiungsbewegung/Armee
SSR Sicherheitssektorreform
TAL Transitional Administrative Law/Übergangsverfassung für

den Irak
TNI Tentara Negara Indonesia/Nationale Streitkräfte Indonesiens
UBP Ulusal Birlik Partisi/Partei der Nationalen Einheit (Nordzy-

pern)
UÇK Ushtria Clirimitare e Kosovës/Befreiungsarmee Kosovos
UN(O)/VN United Nations/Vereinte Nationen
UNAMSIL United Nations Mission in Sierra Leone/Mission der Verein-

ten Nationen in Sierra Leone
UNDP United Nations Development Program/Entwicklungspro-

gramm der Vereinten Nationen
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees/Hoher

Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen
UNIFEM United Nations Development Fund For Women/Ent-

wicklungsfonds der Vereinten Nationen für Frauen
UNMEE United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea/Mission der

Vereinten Nationen in Äthiopien und Eritrea
UNMIK United Nations Interim Administration Mission in Koso-

vo/Mission der Vereinten Nationen im Kosovo (mit de facto
Regierungsbefugnissen)

UNMIL United Nations Mission in Liberia/Mission der Vereinten Na-
tionen in Liberia
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UNMOVIC United Nations Monitoring, Verification and Inspection
Commission/Kommission der Vereinten Nationen zur Ab-
rüstung von Massenvernichtungswaffen im Irak (Nachfolge-
organisation der UNSCOM)

UNOMIG United Nations Mission in Georgia/Mission der Vereinten
Nationen in Georgien

UNSCOM United Nations Special Commission/Sonderkommission der
Vereinten Nationen (siehe UNMOVIC)

VEREX Expertengremium für Verifikationsmaßnahmen
WHO World Health Organization/Weltgesundheitsorganisation
WTO World Trade Organisation/Welthandelsorganisation
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